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„Wir wollen eine langfristige Sicherstel-
lung der solidarischen Finanzierung von 
Pflege und Betreuung. Dazu haben wir 
ein Modell entwickelt, in dem ein Teil 
einer zukünftigen Vermögenssteuer für 
Pflege und Betreuung verwendet wird“, 
erklärt der neue Bundesarbeitskammer-
präsident Rudolf Kaske im Interview mit 
der „A&W“ 2/2013 mit dem Schwer-
punktthema „Gute Besserung!“. 
Kaskes Vorgänger, Herbert Tumpel, 
machte in seinen 16 Jahren Präsident-
schaft vor allem als Stratege von sich re-
den  (S. 12).

Anlass für unser Schwerpunktthema ist 
die Gesundheitsreform 2013 (S. 14) und 
die Novelle des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes, die z. B. die psychische 
Evaluierung am Arbeitsplatz vorsieht  
(S. 18). Dadurch werden Arbeits- und 
Organisationspsychologie immer wich-
tiger in der Arbeitswelt (S. 20).
Die Zahlen, Daten, Fakten zum Gesund-
heitsschwerpunkt finden Sie diesmal 
praktisch in der Heftmitte zum Heraus-
nehmen (S. 24).
Frauen sind durch die Doppelbelastung  
Beruf und Familie erkrankungsgefährde-

ter und beim ArbeitnehmerInnenschutz 
werden ihre Probleme noch nicht ausrei-
chend berücksichtigt (S. 28). Eine Frau 
ist auch Heldin unserer Reportage aus der 
Welt der Pflege und Betreuung (S. 42).
Ein neuer ExpertInnenblog blog.arbeit-
wirtschaft.at ergänzt unsere Homepage 
www.arbeit-wirtschaft.at. Auch auf www. 
facebook.com/arbeit.wirtschaft, twitter.
com/AundW sind wir vertreten. Wir freuen 
uns stets über Kritik und  Anregungen: 
aw@oegb.at

Für das Redaktionskomitee
Katharina Klee

Redaktion internArbeit darf nicht krank machen

www.arbeit-wirtschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder  andere 
Ergänzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, die wir aus Platzgründen in der 
Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

Dieser Code kann mit einem internet-fähigen Kamera-
Handy abfotografiert werden. Ein „Reader“ entschlüsselt 
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.  
Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier:  
www.beetagg.com/downloadreader

http://blog.arbeit-wirtschaft.at
http://blog.arbeit-wirtschaft.at
https://www.facebook.com/arbeit.wirtschaft
https://www.facebook.com/arbeit.wirtschaft
https://twitter.com/AundW
https://twitter.com/AundW
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Bitte bleiben Sie gesund

G
esundheit“ wünschen altmodische 
Menschen wie ich in diesen Tagen. 
Allerorten sind Leute von Schnup-
fen und Grippe geplagt. Die Kran-

kenstände häufen sich, der Stress steigt, 
bis das eigene Immunsystem aufgibt. Und 
dann merkt man wieder, wie es ist, krank 
zu sein, eingeschränkt in allen Lebensbe-
reichen, auf Hilfe angewiesen, kraftlos, 
deprimiert. Aber so eine Grippe dauert 
nur ein paar Tage und dann ist man wie-
der fit. In der Tretmühle geht alles weiter 
wie gehabt, Rückstände müssen aufgear-
beitet werden. Von Jahr zu Jahr wird das 
schwieriger.

Immer mehr psychische Krankheiten

Der große Druck und die permanente 
Erreichbarkeit machen immer mehr Ar-
beitnehmerInnen seelisch krank. Psychi-
sche Krankheiten liegen bei den Ursachen 
für Krankenstände bereits an dritter   
Stelle – noch vor den  Arbeitsunfällen.  
Die gesamtwirtschaftlichen Kosten dafür 
betragen rund 3,3 Mrd. Euro jährlich. 
Gesundheit kostet Geld. So ist das öster-
reichische Gesundheitssystem eines der 
teuersten der Welt.

Bei älteren ArbeitnehmerInnen 
kommt die Angst vor dem Arbeitsplatz-
verlust dazu. Viel zu lang haben sich 
viele Unternehmen auf den steten Nach-

schub an jüngeren, billigeren Arbeitneh-
merInnen verlassen, ihre Mitarbeite-
rInnen „hinausgestellt“, manchmal auch 
hinausgemobbt. Und nicht nur Arbeit 
kann krank machen, auch Arbeitslosig-
keit ist schlecht für die Gesundheit.

Arbeitsplatz evaluieren

Muss Arbeit krank machen? Wir verbrin-
gen den größten Teil unseres Lebens am 
Arbeitsplatz, wir treffen dort auf andere 
Menschen, wir kommunizieren dort. 

Unser aller Arbeitsplätze und Kom-
munikationsverhalten haben sich in den 
vergangenen Jahrzehnten immens ver-
ändert. Die Grenzen zwischen Arbeits-
zeit und Freizeit verschwimmen. Kom-
munikation erfolgt auf mehreren Kanä-
len. Das verwirrt, darunter leidet die 
Seele. Burn-out, Depression, psychische 
Erkrankungen können die Folge sein. 
Und das kostet. So war es schon höchste 
Zeit, dass die psychische Evaluierung 
des Arbeitsplatzes Eingang ins Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz findet. Jetzt 
sind Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
sowie Sicherheitsvertrauenspersonen ge-
fragt, die Umsetzung einzufordern. Die 
ArbeitgeberInnen aber werden erkennen 
müssen, dass es sich lohnt, mit der 
 Arbeits- und Organisationspsychologie 
zusammenzuarbeiten. 

„In der einen Hälfte des Lebens 
 opfern wir die Gesundheit, um Geld zu 
erwerben; in der anderen opfern wir 
Geld, um die Gesundheit wieder zu er-
langen. Und während dieser Zeit gehen 
Gesundheit und Leben von dannen“, 
hat Voltaire so trefflich gesagt. Und die 
meisten von uns sind seiner Meinung. 

Nur dass die andere Hälfte unseres 
Lebens jetzt länger dauert als zu  Voltaires 
Zeiten im 18. Jahrhundert – und wir 
alle auch länger arbeiten müssen, bevor 
wir in Pension gehen können. Irgend-
wann werden die meisten von uns Pflege 
oder Betreuung brauchen. Auch das 
 kostet Geld. Auch dort arbeiten Men-
schen, viele Frauen, meist schlecht be-
zahlt und oft besonders hohem 
emotionalen Druck ausgesetzt, der viele 
von ihnen krank macht.

Gesundheit ist nicht alles

Ganz schwindlig wird einem, wenn man 
darüber nachdenkt. Aber es ist so wich-
tig, dass sich die Expertinnen und Exper-
ten in AK und Gewerkschaften darüber 
den Kopf zerbrechen. Es geht um die 
 Gesundheit. 

Wie lautet ein berühmtes Schopen-
hauer-Zitat: „Gesundheit ist nicht alles, 
aber ohne die Gesundheit ist alles 
nichts.“

Katharina Klee
Chefredakteurin

Standpunkt
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Am Podium: die ARD-Korrespondentin für Österreich und Südost-
europa Susanne Glass (rechts), der Leiter der Vertretung der  
EU-Kommission in Österreich Richard Kühnel (links), Katharina Klee.

Der SOZAK-Verantwortliche Georg Sever hielt mittels Skype den 
Kontakt zu der Kollegenschaft von der EADA, die aus der Universität 
Frankfurt zugeschalten war.

Modernste Technik – nicht ganz frei von Pannen – machte die 
 Diskussion zwischen der SOZAK im AK-Bildungszentrum und der EADA 
in der Universität Frankfurt am Main möglich.

Der 62. Jahrgang der SOZAK nützte die Diskussion zum Thema „Wohin 
geht die EU?“ als Vorbereitung zu einer Informationsreise nach Brüs-
sel, wo sie wieder auf die EADA-Kolleginnen und -Kollegen trafen.
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Transnationale SOZAK-Veranstaltung
Am 14. Februar 2013 diskutierte die Sozialakademie gemeinsam mit ihrer Partnerorganisation, der Euro-
päischen Akademie der Arbeit (EADA), die Frage „Wohin entwickelt sich die EU?“

Das österreichisch-deutsch besetzte Po-
dium unter der Moderation von Katha-
rina Klee bestand aus der ARD-Korre-
spondentin für Österreich und Südost-
europa Susanne Glass und Richard 
Kühnel, Leiter der Vertretung der EU-
Kommission in Österreich. 

Dabei wurde die in Wien abgehaltene 
Veranstaltung mittels Videokonferenz an 
die EADA (eine SOZAK-ähnliche Bil-
dungsorganisation in Deutschland) nach 
Frankfurt übertragen, womit die Studen-
tInnen der Europäischen Akademie der 

Arbeit sich an der Diskussion über die 
Zukunft der Europäischen Union beteili-
gen konnten.

Neben der Finanztransaktionssteuer 
wurden auch die Jugendarbeitslosig- 
keit sowie die Herausforderungen für 
die Gewerkschaften in Europa the - 
mati siert. 

Dabei kam klar zum Ausdruck, dass 
sich die Gewerkschaften in Zukunft 
noch stärker grenzüberschreitend enga-
gieren, vernetzen und zusammenarbei-
ten müssen. Dazu leistet die Sozialaka-

demie nicht nur durch derartige 
Veranstaltungen, sondern speziell auch 
durch das SOZAK-Auslandspraktikum 
am Ende des Sozialakademie-Lehrgangs 
einen wesentlichen Beitrag.

Die Übertragung von Diskussions-
veranstaltungen ist neben der gemein-
samen Studienfahrt nach Brüssel sowie 
der Ausarbeitung länderübergreifender 
Projektarbeit von SOZAK- und EADA-
StudentInnen ein weiterer Schritt der 
bereits engen Zusammenarbeit der bei-
den Bildungsorganisationen.
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Arbeiterkammer:

Zuckerbomben statt Hirnnahrung
Frühstücksflocken erweisen sich als nicht besonders gesund.
Die AK-KonsumentenschützerInnen haben 
Frühstücksflocken genauer unter die Lu-
pe genommen. Das Ergebnis: Jedes zwei-
te Produkt besteht zu mindestens 30 Pro-
zent aus Zucker; der Höchstwert liegt 
sogar bei 45 Prozent. Produkte mit mehr 
als 30 Prozent Zucker sind Süßigkeiten 
und kein ausgewogenes Frühstück. Die 
Hersteller müssen sich hier ihrer Verant-
wortung bewusst werden und weniger 
Zucker zusetzen, fordert die Arbeiter-
kammer.

Als gesundes Frühstück für Jung und 
Alt werden Cerealien beworben. Vor 
allem Kinder werden mit den Verpa-
ckungen und Geschmacksrichtungen an-
gesprochen. Sie sollen damit einen per-
fekten Start in den Schultag haben. Viele 
Angebote versuchen, mit zusätzlichen 
Vitaminen und Mineralstoffen zu punk-
ten. 23 verschiedene Frühstückscerealien 
wurden eingekauft und der Zuckergehalt 
ermittelt. Der Zuckeranteil pro Packung 
liegt zwischen acht und 45 Prozent. 

Ein Schulkind unter zehn Jahren 
sollte pro Tag höchstens 27 Gramm zu-
gesetzten Zucker essen. Umgerechnet auf 
die empfohlene Tageszufuhr eines Volks-
schulkindes entspricht eine 30-Gramm-

Portion zwischen neun und 50 Prozent 
des Bedarfs. Mit einer Schüssel Knuspe-
rone Honey Wheat beispielsweise ist der 
halbe Tagesbedarf an Zucker bereits ab-
gedeckt. Eine Schüssel Kellog’s Corn-
flakes hingegen liegt bei nur neun Pro-
zent der empfohlenen Tageszufuhr. 

In der Werbung werden Frühstücks-
cerealien häufig als gesunde Getreidekost 
beworben. Meist handelt es sich aber 
nicht um Vollkorn und Ballaststoffe sind 
Mangelware. 65 Prozent der getesteten 
Cerealien sind mit Vitaminen, manche 
auch mit Mineralstoffen angereichert.

Tipps: Achten Sie beim Einkauf auf 
den Zuckergehalt der Frühstücksflocken. 
Bedenken Sie, dass sich vor allem Kinder 
schnell an süßes Essen gewöhnen. Zusät-
ze von Vitaminen und Mineralstoffen 
sind bei einer abwechslungsreichen und 
ausgewogenen Ernährung grundsätzlich 
nicht notwendig. Allenfalls Folsäure 
kann bei Kindern sinnvoll sein. 

Machen Sie für sich und Ihre Kinder 
lieber ein Frühstück mit Haferflocken 
und Obst, eventuell gemischt mit ein 
paar Cerealien.

Testergebnis zum Download:
tinyurl.com/cofk2ty
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vida:

Vermögen besteuern, Arbeit entlasten
Neue vida-Fakten mit Fokus Steuerpolitik. 
Viele haben wenig, wenige haben viel. Die-
se Rechnung kann nicht aufgehen.

Einkommen und Vermögen sind in 
Österreich extrem ungleich verteilt. 
Dasselbe gilt für die Verteilung der Steu-
erlast. 60 Prozent aller Steuern und Ab-
gaben entfallen auf den Faktor Arbeit, 
beinahe 30 Prozent auf den Konsum. 
Und das trifft vor allem BezieherInnen 
niedriger Einkommen. Gleichzeitig 
trägt Vermögen in Österreich kaum zur 
Finanzierung von sozialen Leistungen 
bei. Das System muss gerechter werden. 
vida fordert daher die Einführung von 

vermögensbezogenen Steuern, wie zum 
Beispiel der Vermögenssteuer oder einer 
reformierten Erbschafts- und Schen-
kungssteuer. 

 » Was fordert vida konkret? 

 » Wen würde es treffen? 

 » Wie ist die aktuelle Situation in Öster-
reich? 

Erfahren Sie mehr in den vida-Fak-
ten zum Thema: tinyurl.com/c4yj6l8

http://www.arbeiterkammer.com/bilder/d188/KI_Test_2013_Fruehstuecksflocken.pdf
http://www.vida.at/servlet/ContentServer?pagename=S03/Page/Index&n=S03_0.a&cid=1361287975109
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„Wir brauchen einen Paradigmenwechsel“, 
sagte ÖGB-Präsident Erich Foglar. „Im 
Großen und Ganzen haben wir ein gutes 
Schulsystem, aber wir müssen morgen 
besser sein.“ Bildung ist abhängig – nicht 
von der Begabung, sondern vom Geld der 
Familie und von der Bildung der Eltern. 
Die Sozialpartner wollen eingreifen: Un-
ter dem Motto „Bildungsfundamente“ 
haben sie eine tief greifende Reform des 
gesamten Bildungssystems entworfen – 
das Ziel: gleiche Bildungschancen für al-
le, optimale Förderung und Unterstüt-
zung bei der Bildungs- und Berufswahl. 
Allgemeinbildung und Berufsbildung 
müssen gleichgestellt werden, ebenso wie 
die Schulbildung mit der dualen Berufs-
bildung. Bei letzterer gilt es, die Qualität 
zu erhöhen und zu kontrollieren.

Die Sozialpartner sehen vor, dass die 
Entscheidung über den weiteren Bil-
dungsweg, also die Wahl zwischen Leh-
re, berufsbildender Schule und AHS, 

erst mit 15 Jahren getroffen werden 
muss. „Sämtliche weiterführenden Aus-
bildungen und Schulen sollen erst nach 
einem neu gestalteten neunten Schul-
jahr beginnen“, sagte AK-Präsident 
Herbert Tumpel. Ziel der neun gemein-
samen Schuljahre sei es, dass alle Kinder 
einheitliche, gemeinsame Bildungsziele 
erreichen. Die Schulpflicht endet aber 
nicht einfach, wenn die SchülerInnen 
ihre neun Jahre abgesessen haben, son-
dern erst, wenn sie bestimmte Bildungs-
ziele erreicht haben. Dafür sollen sie bis 
zu elf Jahre Zeit haben. Foglar: „Wesent-
lich ist der Pflichtschulabschluss und 
nicht, ob man neun Pflichtschuljahre 
absolviert.“

Ein weiterer Kernpunkt: „Möglichst 
früh ansetzen – mit einem zweiten ver-
pflichtenden Kindergartenjahr, weil das 
eines der wichtigsten Fundamente für 
die Kinder und Jugendlichen ist.“ Auch 
die Lehre mit Matura müsse weiterent-

wickelt werden, das erhöhe die Chancen 
der Jugendlichen. Das kostenlose Nach-
holen von Pflichtschulabschlüssen sei 
wichtig, um lebenslanges Lernen zu er-
möglichen, denn das würde ebenso die 
Möglichkeiten am Arbeitsmarkt und die 
Chancen im Leben verbessern. 

Und zur Lehrlingsausbildung meint 
Foglar: „Wir sind sehr gut, haben her-
vorragende Facharbeiter, es gilt aber 
auch hier: Wir können besser sein.“ In 
manchen Branchen sei die Durchfall-
quote zu hoch oder zu wenig Lehrlinge 
würden zur Abschlussprüfung antreten. 
„Hier muss man schon vorher eingreifen 
und die Betriebe und Lehrlinge unter-
stützen und beraten.“

Mit der Bildungsreform muss rasch 
begonnen werden. Der erste erfasste 
Jahrgang könnte bereits im Schuljahr 
2014/15 in die Volksschulen starten.

Die Eckpunkte:
tinyurl.com/cpeydx6

ÖGB:

Gleiche Bildungschancen für alle
Die Sozialpartner fordern, dass alle SchülerInnen zumindest den Pflichtschulabschluss erreichen sollen.

http://www.oegb.at/servlet/ContentServer?pagename=S06/Page/Index&n=S06_0.a&cid=1361287959700Mehr%20Info:%20tinyurl.com/d228vkv
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Arbeit&Wirtschaft: Rudolf Kaske, am 
12. März 2013 wurdest du als Nach-
folger von Herbert Tumpel zum Präsi-
denten der Bundesarbeitskammer ge-
wählt. Kannst du dazu schon ein State-
ment abgeben?

Rudolf Kaske: Mit Herbert Tumpel ha-
be ich einen großen Vorgänger. Er hat 
16 Jahre lang die Wiener Arbeiterkam-
mer und die Bundesarbeitskammer 
(BAK) geführt und war in dieser Zeit 
einer, der die Positionen der Arbeitneh-
merseite entscheidend mitgeprägt hat. 
Kollege Tumpel war der große Stratege, 

er hat vorausgedacht und dazu beigetra-
gen, dass die AK als Institution vieles auf 
den Weg gebracht hat. Auch ich habe 
Ecken und Kanten, kann mitunter 
scharf formulieren und suche doch den 
Konsens. 

Zu meinen nächsten Aufgaben in 
der Wiener AK: Wien wird in den 
nächsten zehn Jahren voraussichtlich 
um 142.000 Menschen wachsen. 
Wichtig ist es deshalb, Arbeitsplätze, 
Infrastruktur – Kinderbetreuung, Al-
tenpflege etc. – und leistbares Wohnen, 
also Lebensqualität zu sichern – das 
sind meine Schwerpunkte. 

Als BAK-Präsident wird Vertei-
lungsgerechtigkeit, soziale Gerechtig-
keit ein großes Thema sein. Ich brauche 
in diesem Rahmen wohl nicht auszu-
führen, was da alles dazugehört. 

Hier möchte ich in den nächsten  
fünf Jahren das eine oder andere ge-
meinsam mit dem ÖGB-Präsidenten 
und den Gewerkschaften auf den Weg 
bringen. 

Du bist seit dem Metaller Adolf  
Czettel vor 25 Jahren der erste Ar - 
beiter an der Spitze der Arbeiter-
kammer. 

Das ist richtig, wobei man klarerweise 
dazusagen muss, dass ich neun Zehntel 
meines beruflichen Lebens als Angestell-
ter beschäftigt war. Aber ich bin von der 
Grundausbildung Arbeiter und stolz 
 darauf. 

Ist das auch ein Zeichen der Zeit? Du 
kommst aus der Verkehrs- und Dienst-
leistungsgewerkschaft vida.

Wir haben in den letzten Jahrzehnten 
einen Wandel vollzogen. Österreich galt 
als typisches Industrieland und einige 
Bundesländer galten als Industriebun-
desländer. Wir haben uns aber zur 
Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. 
Ich sage dazu: Wir brauchen die Indus-
trie genauso wie die Dienstleistung. Sie 
ist auch in Zukunft notwendig. Wir wer-
den nicht mit der Billigindustrie Süd-
ostasiens konkurrieren können. Was wir 
aber bieten können, sind qualifizierte 
Arbeitskräfte, höchst erfolgreiche Betrie-
be – wir sind in manchen Bereichen auch 
Weltmarktführer. Darauf können wir 
stolz sein. Aber das hängt damit zusam-
men, dass wir uns durch Bildung und 
Weiterbildung qualifizieren, und darauf 
müssen wir auch in Zukunft Wert legen. 

In den letzten Jahren erweisen sich die 
Gewerkschaften wieder als Kampfor-
ganisationen. Deine Zukunftsvision 
für die Arbeiterkammer? 

Du hast es richtig gesagt: Die Gewerk-
schaftsbewegung ist seit mehr als 100 
Jahren eine Kampforganisation. Es ist 
die ewige Mission, wie Präsident Foglar 
immer sagt, die Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen der ArbeitnehmerInnen zu 
verbessern. Unser Job in der AK ist es, 
mit unserem Know-how, mit den tollen 
MitarbeiterInnen die Gewerkschaften in 
diesem Kampf zu unterstützen, z. B. mit 
Expertisen.

Ich sehe uns als eine Art geistige 
Speerspitze der ArbeitnehmerInnenbe-
wegung – wenn ich kühn formulieren 
darf. Die ExpertInnenarbeit, die hier 
im Haus und in den Länderkammern 

Ich habe Ecken und Kanten
Der neue Präsident der Bundesarbeitskammer, Rudolf Kaske, im Gespräch mit zwei 

TeilnehmerInnen der Sozialakademie (SOZAK) über seine künftigen Aufgaben.

Z u r  p e r s o n

Rudolf Kaske

Geboren: 22. Mai 1955 in Wien
Erlernter Beruf: Koch
1970–1974 Kochlehre im Hotel 
Intercontinental, Jugendvertrau-
ensrat, Jungkoch 
1974–1987 Jugendsekretär der 
Gewerkschaft Hotel, Gastgewer-
be, Persönlicher Dienst (HGPD)

1987–1995 Zentralsekretär der Gewerkschaft HGPD
1995–2006 Vorsitzender der Gewerkschaft HGPD
Dez. 2006 bis Dez. 2012 Vorsitzender der Gewerkschaft 
vida
Seit 11. März 2013 Präsident der AK Wien, seit 12. März 
Präsident der Bundesarbeitskammer

SOZAK-InterviewpartnerInnen
Helga Gottenhumer, 36 Jahre alt, BR von Miba Sinter 
Austria, Oberösterreich, Gewerkschaftszugehörigkeit: 
PRO-GE, Teilnehmerin des 62. SOZAK-Lehrgangs.
Sean Stanton, 44 Jahre alt, BR bei den ÖBB, Wien, 
Gewerkschaftszugehörigkeit: vida, Teilnehmer des  
62. SOZAK-Lehrgangs.
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geleistet wird, ist eine tolle Unterstüt-
zung für die Betriebsräte, die Kolle-
ginnen und Kollegen in den Gewerk-
schaften und letztendlich alle 
ArbeitnehmerInnen, die ja unsere Ser-
vices gerne in Anspruch nehmen. 

Die AK wurde ja von einem 
 Gewerkschafter, dem Textilarbeiter-
sekretär und späteren Sozialminister 
Ferdinand Hanusch, gegründet. 

Als Teilnehmer der Sozialakademie 
werden wir des Öfteren auf das Kunst-
werk „Regalité“ angesprochen, welches 
die Front des Bildungszentrums der 
Arbeiterkammer Wien ziert. Deine 
Meinung dazu? 

Über Kunst und Kultur lässt sich treff-
lich streiten. Aber gehen wir zurück zu 
den Wurzeln der Gewerkschaftsbewe-
gung – damals wurden Arbeiterbil-
dungsvereine gegründet. Im ÖGB-Sta-
tut steht, dass wir uns auch Kunst und 
Kultur widmen. Natürlich stehen Sozi-
al- und Wirtschaftspolitik und vieles 
mehr im Vordergrund, aber Kunst und 
Kultur ist ein wichtiger Teil unseres Le-
bens und daher auch ein Auftrag für uns. 
Über einzelne Werke lässt sich streiten, 
aber ist nicht genau das reizvoll daran? 
Insgesamt bekenne ich mich zu Kunst 
und Kultur und zu den Kunst- und Kul-
turschaffenden. 

Die Betriebsräte der Ordensspitäler 
Oberösterreich, unterstützt von der 
 vida, stecken soeben in Verhandlungen 
mit ihren Arbeitgebern. Mit Josef 
Pühringer mischt sich ein weiteres Mal 
ein Landeshauptmann außerhalb sei-

ner Kompetenz in Kollektivverhand-
lungen ein. Ein weiteres, trauriges 
 Kapitel im österreichweiten Kampf um 
faire Arbeitsbedingungen in Gesund-
heitsberufen oder ein Warnsignal? 
 Inwiefern kann die AK unter deiner 
Führung diesen schwierigen Kampf 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
 unterstützen? 

Gesundheit geht uns alle an – ob als Be-
troffene oder InteressenvertreterInnen. 
Zur konkreten Frage: Das Problem, das 
wir in Österreich haben, ist, dass die 
Ordensspitäler, aber auch die Vereine, 
die für Pflege und Betreuung zuständig 
sind, in einer Sandwichposition sind. 
Auf der einen Seite sind sie zwar Dienst-
geber, aber auf der anderen natürlich 
von den Geldmitteln der öffentlichen 
Hand abhängig. Bei den Verhandlungen 
wird immer dasselbe Lied gespielt und 
geklagt: Wir würden gerne mehr zah- 
len, können aber nicht, weil wir ab-
hängig sind. So wie die Verhandlungs-
lage derzeit ist, würde das „Angebot“  
der Arbeitgeber, hinter dem auch der 
Landeshauptmann steht, zu einem 
 Reallohnminus führen. Es ist nachvoll-
ziehbar, dass Betriebsräte und Arbeit-
nehmerInnen deshalb gemeinsam mit 
der Gewerkschaft Kampfmaßnahmen 
setzen.

Ich möchte zu einem Bereich kom-
men, in dem es eine ähnliche Proble-
matik gibt. Ich meine die Pflege und 
Betreuung älterer Menschen. 2011 ha-
ben die Gewerkschaften vida und GPA-
djp ein Modell für einen österreichwei-
ten Pflegefonds vorgelegt. Einen 
Pflegefonds gibt es mittlerweile, aber er 

ist bislang nur bis 2016 mit Mitteln 
 ausgestattet. 

Uns geht es darum, dass angesichts 
der demografischen Entwicklung Pfle-
ge und Betreuung gesichert sind. Wir 
wollen eine langfristige Sicherstellung 
der solidarischen Finanzierung von 
Pflege und Betreuung. Dazu haben wir 
ein Modell entwickelt, in dem ein  
Teil einer zukünftigen Vermögens - 
steuer für Pflege und Betreuung ver-
wendet wird. 

Pflege und Betreuung haben früher 
sehr stark im Familienkreis stattgefun-
den. Es haben sich auch die familiären 
Strukturen verändert. Wir brauchen 
mehr denn je qualifizierte Pflege- und 
Betreuungskräfte. Das heißt aber auch, 
wir müssen – und das sollte uns be-
wusst sein – als Gesellschaft mehr Geld 
in die Hand nehmen. 

Das Problem muss man grundsätz-
lich angehen und grundsätzlich lösen. 
Es gibt gute Beispiele: Die Stadt Wien 
nimmt über den waff 850.000 Euro in 
die Hand, unter anderem für die Aus-
bildung von Arbeitsuchenden im Be-
reich Pflege und Betreuung. Sie bietet 
den Menschen nicht nur die Qualifizie-
rung, sondern auch eine Jobgarantie. 

Aber ich sehe noch ein Problem. 
Wir haben im Bereich der Pflege und 
Betreuung eine hohe Arbeitslosigkeit 
und Fluktuation. Viele verlassen die 
Branche bald wieder. Viele Kolleginnen 
und Kollegen haben Burn-out. Wir 
müssen auch an den Arbeitsbedingun-
gen etwas verändern, sonst haben wir 
das Problem, dass die, die für Gesund-
heit zuständig sind, am ehesten krank 
werden. 
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Als BAK-Präsident wird Verteilungsgerechtig-
keit, soziale Gerechtigkeit ein großes Thema 
sein. Ich brauche in diesem Rahmen wohl nicht 
auszuführen, was da alles dazugehört. 
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Unser Job ist, Gesellschaft und Poli-
tik darauf einzustellen, dass sich hier in 
den nächsten Jahrzehnten dramatische 
Veränderungen ergeben. Es kann nicht 
so sein, dass man immer nur reagiert, 
man muss aktiv Lösungen suchen: Wie 
lösen wir Probleme einer alternden Ge-
sellschaft. Das hat ja nicht nur mit Pfle-
ge und Betreuung zu tun. 

Du hast einmal vom „unsinnigen Ju-
gendkult“ gesprochen. Wie man aus 
den Medien entnehmen kann, wollen 
die Arbeiterkammer und die Gewerk-
schaft bis zum Sommer ein Modell für 
ein „Bonus-Malus-System“ zur Ver-
besserung der Beschäftigungsquote äl-
terer ArbeitnehmerInnen vorlegen. 
Wie weit ist man damit?

Zum unsinnigen Jugendkult: Ich bin im 
58. Lebensjahr. Die demografische Ent-
wicklung ist klar. Es gibt immer weniger 
Junge und immer mehr Ältere. Was den 
Arbeitsmarkt betrifft, so will ich, dass 
über 50-Jährige kein Auslaufmodell 
sind, sondern ein Erfolgsmodell für die 
Wirtschaft werden. 

Dieser Gedanke ist in Kreisen der 
Wirtschaft noch nicht angekommen. 
Deswegen fordern wir ein Bonus- 
Malus-System. Dafür gibt es bereits 
mehrere Modelle. Ich möchte nach 
meinem Amtsantritt die Expertinnen 
und Experten der Arbeitnehmerseite 
zusammenrufen. Wir wollen bis Mitte 
des Jahres ein gemeinsames Modell  
der Arbeitnehmerseite erarbeiten. Der 
nächste Schritt ist dann, in Verhand-
lungen mit der Bundeswirtschaftskam-
mer einzutreten. Mit 1. Jänner 2014 
wird die befristete Invaliditätspension 
für unter 50-Jährige abgeschafft. Dann 
soll gleichzeitig dieses Bonus-Malus-
System in Kraft treten. Das heißt, dass 
die Betriebe, die mehr ältere Arbeitneh-
merInnen beschäftigen, einen Bonus 
bekommen, jene, die zu wenige be-
schäftigen, einen Malus. Die Wirt-
schaft bringt natürlich Gegenargu-
mente: Das sei zu bürokratisch. Wir 
haben gut funktionierende EDV-Syste-
me in den Sozialversicherungseinrich-
tungen und die Daten über die Alters-
struktur der Beschäftigten, die wir für 
die Einführung des Bonus-Malus- 
Systems brauchen, sind vorhanden. 

Wir brauchen gesetzliche Regelungen, 
sonst wird es in vielen Betrieben kein 
Umdenken geben. Sie huldigen dem 
Jugendkult und suchen Beschäftigte 
nach folgenden Kriterien: 20 Jahre 
jung, 30 Jahre Berufserfahrung und 
wenn es geht mit Mindestlohn.

Reifere ArbeitnehmerInnen stehen 
ihre Frau, ihren Mann und bringen Le-
benserfahrung ein sowie großes Know-
how, auf das die ArbeitgeberInnen ver-
zichten. Ich bin 57 Jahre, ich kann 
einen Computer bedienen, ein Handy, 
ein Tablet. Das kann man lernen. 
Wichtig sind zudem gesundheitsför-
dernde Maßnahmen. Damit meine ich 
mehr als den berühmten Apfel an der 
Rezeption. Es geht auch um die Frage, 
wie man den Arbeitsplatz, die Arbeits-
zeit, die Arbeitsbedingungen gestalten 
kann, um ältere ArbeitnehmerInnen zu 
halten. 

Dieser „unsinnige Jugendkult“ steht 
selbstverständlich nicht für die Ende 
Februar von den EU-Sozialministern 
beschlossene „Beschäftigungsgarantie 
für Jugendliche“. Siehst du realisti- 
sche Chancen für den Erfolg dieses 
 Beschlusses? 

2008 wurde in Österreich die Ju-
gendausbildungsgarantie beschlossen. 
Vier Jahre später sieht man klar, dass 
das ein Erfolgsmodell war. Was mich 
schmerzt ist, dass sich leider viele Be-
triebe aus der Ausbildung zurückgezo-
gen haben. Nach dem Motto: Es gibt 
überbetriebliche Ausbildungsstätten, 
warum soll ich mich mit Lehrlingen 
quälen? 

Ich bin vor ein paar Wochen in Spa-
nien gewesen. 56 Prozent Arbeitslosig-
keit bei jungen Menschen unter 25, 
aber auch in Griechenland und Portu-
gal ist die Lage dramatisch. Wenn ich 
mir das ansehe, war der Schritt der EU 
mehr als eine richtige Maßnahme, lei-
der ein bisschen spät. Aber lieber spät 
als nie. 

Ich glaube einfach, dass Gewalt  
und Kriminalität entstehen, wenn die 
Jugend hoffnungslos ins Leben geht, 
keine Ausbildung bekommt. Die EU-
Initiative ist sinnvoll und es ist notwen-
dig, weitere zu setzen. Unser duales Be-
rufsausbildungssystem hat Vorbildwir-

kung für viele. Jetzt geht es an die 
Umsetzung. Zusätzlich braucht es auch 
wieder ein Wirtschaftswachstum. 

Zum Abschluss ein wenig aus deinem 
Privatleben: Die wenigsten Leute wis-
sen, dass du im renommierten Hotel 
Intercontinental den Beruf des Kochs 
erlernt hast. Nach Meinung der Aus-
bilder der Hans-Mandl-Berufsschule, 
zu denen du unseren Informationen 
nach noch einen guten Kontakt pflegst, 
auch recht erfolgreich. Erzähle doch 
unseren LeserInnen kurz deinen Wer-
degang vom Kochlehrling zum Präsi-
denten der Bundesarbeitskammer.

Koch war immer schon mein Kindheits-
traum. Ich konnte mir den erfüllen. Ich 
habe im Hotel Intercontinental gelernt 
und war damals Mitinitiator der Aktion 
„M wie Mitbestimmung“. Wir haben 
mit der Aktion erreicht, dass das Jugend-
vertrauensrätegesetz geschaffen wurde. 
Und der Legende nach war ich der erste 
Jugendvertrauensrat Österreichs, auf je-
den Fall war ich einer der ersten. Dann 
kam die Heeresausbildung – Korporal 
in sechseinhalb Monaten – und weiteres 
gewerkschaftliches Engagement. Ich bin 
dann gefragt worden, ob ich Jugendar-
beit in der Gewerkschaft machen möch-
te, und habe 13 Jahre die Jugend betreut. 
Das war die schönste Zeit meines Le-
bens. Dann wurde ich Zentralsekretär 
in der Gewerkschaft Hotel, Gastgewer-
be, Persönlicher Dienst, schließlich  
HGPD-Vorsitzender und dann vida-
Vorsitzender. Ich habe das alles als wahn-
sinnig spannende Aufgaben empfunden 
und ich bin voll motiviert für die künf-
tigen Aufgaben. Interessenvertretung ist 
eine wundervolle Aufgabe.

Ein herzliches „Glück auf!“ und dan-
ke für das Gespräch.

Das Interview führte A&W-Chefre-
dakteurin Katharina Klee gemeinsam 
mit Helga Gottenhumer und Sean 
Stanton, die gerade den 62. SOZAK-
Lehrgang absolvieren.

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Redaktion

aw@oegb.at 
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Renten von der Anstalt bezahlt werden 
müssten. Als er darauf aufmerksam gemacht 
wurde, dass das Gesetz der Anstalt die Ge-
währung einer Unfallbehandlung und noch 
weniger einen Krankenhausbetrieb gar nicht 
gestattete, bemerkte er, dass dieser Zustand 
dringend geändert werden müsste. In der 
Folge gelang es Herrn Professor Böhler mit 
dem Vorstandsmitglied Johann Böhm in un-
mittelbaren Kontakt zu treten und damit 
den Vorstand der Anstalt von der Notwen-
digkeit einer Gesetzesänderung, die auch die 
Verhütung und Unfallheilbehandlung vor-
sieht, zu überzeugen. Das ist in der Folge 
geschehen und auf diese Weise gelang es, 
durch ein von der Anstalt ohne gesetzliche 
Grundlage zur Verfügung gestelltes Kran-

Arbeit&Wirtschaft 2/2013 Historie

Der junge Jurist Friedrich Steinbach erlebte als 
Angestellter einer Arbeiter-Unfallversicherungs-
anstalt, wie sich die Unfallversicherung von einer 
reinen Versorgungseinrichtung zu einem umfas-
senden Gesundheitsservice von volkswirtschaft-
licher Bedeutung entwickelte. Der 93-Jährige 
berichtete 1996 darüber und erinnerte auch an 
die entscheidende Rolle, die der Arzt Lorenz Böh-
ler und der spätere ÖGB-Präsident Johann Böhm, 
in der Ersten Republik als Bauarbeiterfunktionär 
Angehöriger der Selbstverwaltung, dabei spielten.

Das im Jahre 1926 noch in Geltung stehen-
de Unfallversicherungsgesetz aus der Mo-
narchie kannte lediglich die Rentenzahlung 
an durch Betriebsunfälle verletzte Versicher-
te. Im Todesfall waren Renten für die Ange-
hörigen vorgesehen. Bestimmungen über 
 eine Unfallverhütung oder eine Heilbe-
handlung bzw. Rehabilitation nach Unfäl-
len fehlten. Der nachmalig zur Berühmtheit 
gelangte Unfallchirurg Dr. Lorenz Böhler 
unternahm es bei dieser Rechtslage, in der 
… Unfallversicherungsanstalt in der Weber-
gasse auf die Notwendigkeit einer entspre-
chenden Unfallheilbehandlung nach Be-
triebsunfällen hinzuweisen. Böhler selbst 
war schon im Ersten Weltkrieg als Militär-
arzt bemüht, eine besondere Heilbehand-
lung nach Knochenbrüchen zu entwickeln. 
Er forderte den Direktor der Anstalt auf, 
ihm ein Unfallkrankenhaus zur Verfügung 
zu stellen, in dem er die Erfolge bei sei- 
ner Behandlungsmethode demonstrieren 
könnte. Er behauptete, dass die damaligen 
Behandlungsergebnisse nach Betriebsunfäl-
len so schlecht wären, dass, abgesehen von 
der Einbuße an Arbeitskraft, unnötig hohe 

Auch Heilbehandlung
Die Unfallversicherung wurde von einer reinen Versorgungseinrichtung zum 

Motor eines umfassenden Gesundheitsservice.

kenhaus die Richtigkeit der Behauptungen 
von Professor Böhler zu beweisen. Der Ver-
fasser dieser Zeilen hat schon damals … da-
rin die Bedeutung der Selbstverwaltung für 
eine fortschrittliche Entwicklung der Sozi-
alversicherung erkannt.  Bemerkt sei noch, 
dass diese Initiative der Anstalt zum Muster 
wurde, … den Gedanken der Verhütung, der 
Heilbehandlung und Rehabilitation in der 
gesamten Sozialversicherung zu verwirkli-
chen. Dieser Erfolg ist vor allem der Selbst-
verwaltung zu danken, die für die späteren 
gesetzlichen Bestimmungen gesorgt hat.

Ausgewählt und kommentiert  
von Brigitte Pellar

brigitte.pellar@aon.at

Das Exlibris, das Bucheigentümerzeichen des Chirurgen Lorenz Böhler mit einer „Kraftkammer“ für 
das Training von Unfallopfern. Er entwickelte als Erster Methoden für erfolgreiche Rehabilitation. 
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Der Stratege tritt ab
Herbert Tumpel, der 16 Jahre lang Präsident der Bundesarbeitskammer war, 

geht heuer in Ruhestand.

I
m August 2012 wusste es bereits die 
Presse, wiewohl es selbst im engsten 
Kreis nur die wenigsten glauben 
wollten: Der langjährige Stratege der 

Gewerkschaftsbewegung und erfolg-
reiche AK-Präsident Herbert Tumpel 
kandidiert nicht mehr für die Arbeiter-
kammerwahlen 2014. Anfang März wur-
de der Vorsitzende der Gewerkschaft vida, 
Rudolf Kaske, von der Wiener Vollver-
sammlung zu seinem Nachfolger gewählt.

Basisgruppe „Roter Börsenkrach“

Herbert Tumpel, Sohn eines Schriftset-
zers und Betriebsrates der Staatsdruckerei, 
studierte nach seiner Ausbildung als Tex-
tilingenieur an der HTL Volkswirtschaft 
an der Universität Wien. In der „linken 
Basisgruppe“ – „Roter Börsenkrach“ – an 
der Wiener Volkswirtschaft lernte Tum-
pel auch seine Frau Gertrude Tumpel-
Gugerell, bis vor Kurzem Direktorin der 
Europäischen Zentralbank, kennen. 
1973 wurde Herbert Tumpel Mitarbeiter 
im Volkswirtschaftlichen Referat des 
ÖGB. Thomas Lachs, damals Leiter des 
Referats, imponierte das exzellente öko-
nomische Wissen und das rasche Erken-
nen von wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhängen des jungen Mitarbei-
ters. Weniger erfreut war er – als dekla-
rierter Antimilitarist – über dessen Ran-
gerausbildung beim österreichischen 
Bundesheer. Doch gerade diese sollte sich 
nach den theoriegeladenen Studien und 

Diskussionen über Marx, Keynes und 
andere als weiterer habituell prägender 
Bestandteil Tumpelscher Sozialisation 
 erweisen. 

Wie damals im „VoWi-Referat“ des 
ÖGB üblich mit weitgehender Selbst-
verantwortung ausgestattet – die politi-
sche Linie wurde gemeinsam mit Heinz 
Kienzl, Tommy Lachs, Erich Schmidt 
und später Werner Muhm in den Mor-
genbesprechungen bei Präsident Anton 
Benya festgelegt –, begab sich Herbert 
Tumpel in die „Niederungen der (Ver-
handlungs-)Praxis“ und gewann alsbald 
bei Kolleginnen und Kollegen sowie 
Sozialpartnern ob seines Verhandlungs-
geschicks großen Respekt. Wie nur we-
nige andere durchschaute der im strate-
gischen Denken militärisch Geschulte 
die Taktik und Winkelzüge seiner Ver-
handlungsgegner. Entscheidend dabei 
war, die Verhandlungspartner über die 
eigene Taktik im Dunkeln zu lassen, 
über geplante detailreich vorbereitete 
Strategien zu schweigen sowie „Win-
win-Erfolge“ anzupeilen. Und: Der 
Verhandlungsgegner sollte, wenn man 
ihm schon mit Erfolg nach langen 
mühsamen Verhandlungen Positives 
für die ArbeitnehmerInnen entreißen 
konnte, sein Gesicht wahren können. 
Auch diese – wohl aus der Zeit Anton 
Benyas stammende – praktizierte  
Kunst des für das Land und die Arbeit-
nehmerInnen positiven Kompromisses 
bei Achtung der Interessen des Ver-
handlungspartners sollte Herbert Tum-
pel im Denken und politischen Han-
deln prägen.

1983 wurde Herbert Tumpel, nach 
der Berufung von Erich Schmidt zum 

Staatssekretär im Bundesministerium 
für Handel, Gewerbe und Industrie, 
Leiter des Volkswirtschaftlichen Refe-
rats und 1987 von Fritz Verzetnitsch 
zum Leitenden Sekretär zuständig für 
Grundsatzpolitik und Finanzen bestellt. 
Obwohl er häufig sehr wortkarg war, gar 
oft die anderen palavern ließ, um letzt-
lich ein Problem auf den Punkt zu brin-
gen, ihm vorgelegte Papiere (etwa des 
sozialpartnerschaftlichen Beirates für 
Wirtschafts- und Sozialfragen) bis ins 
Detail hinterfragte, so konnte er – im-
mer sehr belesen – in geselliger Runde 
ungemein unterhaltsam sein.

1997 Wahl zum BAK-Präsidenten

Wiewohl bereits seit 1979 Kammerrat 
der Kammer für Arbeiter und Angestell-
te, hatte er es nicht leicht, als er 1997 
zum Präsidenten der Kammer gewählt 
wurde. Nach dem 1994 medial und 
durch die SPÖ-Parteispitze zum Rück-
tritt gezwungenen „Vater des AKG 
1992“ Heinz Vogler und der allseits be-
liebten Lore Hostasch, die durch den 
fulminanten Erfolg bei der Mitglieder-
befragung der AK ein neues Gesicht 
gab, wurde der Leitende Sekretär des 
ÖGB nicht gerade mit Begeisterung 
empfangen. Fritz Dinkhauser, wortge-
waltiger ÖAAB/FCG-Präsident der Ti-
roler Arbeiterkammer, sprach gar belei-
digend vom „Buchhalter des ÖGB“, der 
nun die Wiener AK und Bundesarbeits-
kammer leiten sollte. Doch alsbald sollte 
er, wie viele andere auch, seine abwer-
tende Meinung nicht nur revidieren, 
sondern vielmehr mit Hochachtung 
vom Präsidenten der Bundesarbeits-

Autor: Klaus-Dieter Mulley
Institut für Geschichte der Gewerkschaften 

und AK
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kammer sprechen. Denn Herbert 
 Tumpel gelang es, die Arbeiterkammer 
souverän nicht nur durch existenz- 
gefährdende Krisen zu lotsen, sondern 
sie vielmehr zusammen mit dem ÖGB 
zu einem wichtigen Player in der öster-
reichischen und nicht zuletzt auch euro-
päischen Politik zu machen. 

Eineinhalb erfolgreiche Jahrzehnte

Es würde zu weit führen, wollte man  
all die Erfolge von eineinhalb Jahr-
zehnten anführen, die ganz oder zumin-
dest zu einem großen Teil Herbert Tum-
pel zuzuschreiben sind: Doppelte 
Preisauszeichnung bei der Euro-Einfüh-
rung, Aktion AK plus, AK-Bildungsgut-
schein, AK-Internetauftritt, Ausnützung 
der Übergangsfristen der osteuropäi-
schen EU-Beitrittsländer, Entschärfung 
der Dienstleistungsrichtlinie, Abfertigung 
neu, Verhinderung des von der Regie-
rung geplanten Kahlschlages bei den 
Pensionen, Jugendbeschäftigungsgaran-
tie, Konjunkturpakete, kostenloses 
Nachholen von Bildungsabschlüssen, 
Ausbau von Ganztagsschulen, Einfüh-
rung der Finanztransaktionssteuer – die 
Liste ließe sich lange fortsetzen. Dabei 
ging es immer wieder um eine gemein-
same und arbeitsteilige politische Vor-
gangsweise von Arbeiterkammern, 
ÖGB und Gewerkschaften. Und ob die-
ses gemeinsamen erfolgreichen Agierens 
versuchte denn auch die Regierung un-
ter Bundeskanzler Schüssel zweimal die 
Arbeiterkammern durch Senkung der 
AK-Umlage mundtot zu machen, was 
von Herbert Tumpel erfolgreich verhin-
dert werden konnte.

Die hohe Anerkennung der Institu-
tion der Arbeiterkammern in der Öf-
fentlichkeit und insbesondere bei den 
ArbeitnehmerInnen war dem Präsiden-
ten immer wichtiger als die mediale Pro-
filierung seiner Person. Und: Die „Ein-
heit des Konzerns“, das Zusammen- 
wirken von ÖGB, Gewerkschaften, Be-
triebsrätinnen/Betriebsräten und Arbei-
terkammern, durfte nicht infrage ge-
stellt werden. Für Herbert Tumpel ist 
die Zusammenarbeit der österreichi-
schen ArbeitnehmerInnenvertretungen 
und deren Fraktionen nicht allein für 
einen Erfolg für die ArbeitnehmerInnen 
von ausschlaggebender Bedeutung, viel-
mehr sind die einen ohne die anderen 
nicht denkbar. Darum verabscheut 
Tumpel mit Recht mediale Zurufe, die 
geeignet gewesen wären, das einheitliche 
Bild der österreichischen Gewerk-
schaftsbewegung zu zerstören. Sein er-
folgreiches Bestreben ging deshalb im-
mer in die Richtung, bei Anerkennung 
unterschiedlicher ideologischer Positio-
nen über alle Fraktionsgrenzen hinweg 
zu gemeinsamen Beschlüssen und zum 
gemeinsamen politischen Handeln zu 
kommen. 

Insistieren auf harte Fakten

Nicht zuletzt darum hatte das Wort des 
Präsidenten der Bundesarbeitskammer 
in der Öffentlichkeit und bei den Sozial-
partnern, aber auch in den Kammer- 
und Gewerkschaftsgremien Gewicht. 
Wenn auch im alltäglichen Dienstbe-
trieb das „Knurren“ und die Schweig-
samkeit des Präsidenten sowie sein oft-
maliges Insistieren auf „harte Fakten“ 

und Zahlen MitarbeiterInnen gar oft 
zur Verzweiflung brachten, so mussten 
sie doch neidvoll vor seiner glasklaren 
Analytik, seinem immer auf den Kern 
der Sache zielenden Problembewusst-
sein und seiner politischen Lösungs-
kompetenz kapitulieren.

Gewerkschafter mit Leib und Seele

Mit Herbert Tumpel geht nicht nur der 
bisher am längsten dienende Präsident 
der Arbeiterkammer Wien (und somit 
der Bundesarbeitskammer) in Ruhe-
stand, sondern ein Gewerkschafter mit 
Leib und Seele, der in schwierigen sozi-
alen, wirtschaftlichen und politischen 
„Umbruchzeiten“ die Arbeiterkammern 
in die richtige Richtung führte, um den 
großen Herausforderungen der Zukunft 
gerecht zu werden. Es bleibt zu hoffen, 
dass der Stratege auch weiterhin der ös-
terreichischen Gewerkschaftsbewegung 
zur Verfügung steht. In der Arbeiter-
kammer Wien und der Bundesarbeits-
kammer wurde mit Rudolf Kaske ein 
würdiger Nachfolger gefunden, der – 
wie jeder „frontman“ mit eigenen, neu-
en Akzenten und Schwerpunkten – das 
erfolgreiche Werk seines Vorgängers im 
Interesse der österreichischen Arbeit-
nehmerInnen mit Elan und Freude fort-
führen wird.

Schreiben sie Ihre Meinung 
an den Autor

klaus.mulley@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

Denn Herbert Tumpel gelang es, die Arbeiter-
kammer souverän nicht nur durch existenzge-
fährdende Krisen zu lotsen, sondern sie viel-
mehr zusammen mit dem ÖGB zu einem wich-
tigen Player in der österreichischen und nicht 
zuletzt auch europäischen Politik zu machen. 
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Zielsteuerung Gesundheit
Der Erfolg der Gesundheitsreform 2013 wird nach Wirksamkeit  

und Wirtschaftlichkeit zu beurteilen sein.

D
er Erfolg einer Gesundheitsreform 
ist in erster Linie danach zu beur-
teilen, ob es durch sie gelingt, die 
Versorgung von Kranken zu ver-

bessern oder bei gleich hohem Versor-
gungsniveau das Gesundheitssystem fi-
nanziell zu entlasten. Die Frage lautet 
daher, ob die Anfang des Jahres in einem 
Art.-15a-B-VG-Vertrag zwischen dem 
Bund, den Ländern und der Sozialver-
sicherung vereinbarte Reform des Ge-
sundheitswesens (Gesundheitsreform 
2013: Zielsteuerung Gesundheit) das 
Potenzial hat, das Gesundheitssystem im 
Sinne höherer Effektivität (Wirksamkeit) 
und Effizienz (Wirtschaftlichkeit) zu 
 verändern. 

Es besteht Reformbedarf

Kann durch die Reform die Leistungs-
qualität verbessert werden? Müssen 
Kranke in Spitalsambulanzen weiterhin 
auf engstem Raum stundenlang auf Be-
handlungen warten, nur weil Spitäler 
nicht in der Lage sind, sich um stationä-
re PatientInnen zu anderen Tageszeiten 
zu kümmern? Sind Kranke zu lange im 
Spital, obwohl eine tagesklinische Ver-
sorgung günstiger wäre? Müssen für Psy-
chotherapie weiterhin rund 60 Euro pro 
Behandlungseinheit gezahlt werden und 
muss es sein, dass in den Weihnachtsfe-
rien ein Großteil der Arztpraxen ge-
schlossen hält? Das sind nur einige Bei-
spiele für Fälle, auf die Gesundheitsre-
formen reagieren müssen. Das 

österreichische Gesundheitssystem geht 
bekanntlich von der gesellschaftspoli-
tischen Prämisse eines bedarfsorien-
tierten Zugangs zu Leistungen aus. Es ist 
im Rahmen einer Pflichtversicherung 
organisiert und wird solidarisch über Bei-
träge finanziert. Diesbezüglich sind kei-
ne Änderungen erwünscht: Es besteht 
vielmehr ein stabiler gesellschaftlicher 
Grundkonsens darüber, dass die Sozial-
versicherung als Grundlage des Gesund-
heitssystems erhalten bleiben muss.

Untersuchungen zufolge ist das öster-
reichische Gesundheitssystem aber nicht 
nur eines der besten, sondern auch eines 
der teuersten der Welt. Im Jahr 2010 be-
liefen sich die gesamten (öffentlichen und 
privaten) Gesundheitsausgaben auf 10,8 
Prozent des BIP (ohne Langzeitpflege). 
Die öffentlichen Gesundheitsausgaben 
lagen bei 6,6 Prozent des BIP. Dennoch 
deuten einzelne Gesundheitsindikatoren 
auf erhebliche Einsparungspotenziale 
hin. So weist die OECD zwar für Öster-
reich eine überdurchschnittliche Lebens-
erwartung aus, die Aussichten auf gesun-
de und beschwerdefreie Lebensjahre lie-
gen aber mit 58,8 Lebensjahren fast drei 
Jahre unter dem EU-Durchschnitt von 
61,5 Jahren. 

In ExpertInnenkreisen sind die Män-
gel des österreichischen Gesundheits-
systems hinreichend bekannt. Die relativ 
schlechte Gesundheitserwartung geht 
nicht zuletzt auch auf die geringen Prä-
ventionsausgaben in Österreich (1,9 Pro-
zent der öffentlichen Gesundheitsausga-
ben) zurück. Wenn das österreichische 
Gesundheitssystem eine Schwachstelle 
hat, dann ist es die Vernachlässigung von 
Prävention und Gesundheitsförderung. 

Nach Berechnungen der EU ist bis 2030 
mit Mehrausgaben für Gesundheit im 
Ausmaß von immerhin 1,3 Prozentpunk-
ten des BIP zu rechen. Durch Zukunfts-
investitionen in Prävention könnten er-
hebliche Ausgaben für kurative Zwecke 
vermieden werden.

Ein weiteres Problem des österreichi-
schen Gesundheitswesens ist das ver-
gleichsweise hohe Preisniveau für Ge-
sundheitsleistungen und -güter. Der de-
mografisch bedingte Wandel des 
Krankheitspanoramas (Zunahme chro-
nischer Erkrankungen, Multimorbidität 
etc.) erfordert adäquate Versorgungs-
strukturen. Eine integrierte Versorgung 
möglichst „aus einer“ Hand in Versor-
gungszentren (Spitalsambulanzen, Kas-
senambulatorien und Gruppenpraxen) 
ist daher ein weiteres Reformfeld. 
 Disease-Management-Programme und der 
vermehrte Einsatz von neuen Informa-
tions- und Kommunikationstechnolo-
gien sind ebenso wichtige Ansätze, um 
den neuen Anforderungen gerecht zu 
werden.

Gesundheitsreform 2013

Vor diesem Hintergrund stellt sich die 
Frage, ob mithilfe der Gesundheitsreform 
2013 diese Probleme ganz oder wenigs-
tens zum Teil gelöst werden können. 
Die Vereinbarung enthält drei wesent-
liche Prinzipien: 

 » die Förderung von Prävention und 
Gesundheits förderung,

 » die Erbringung der Leistungen am 
„best point of service“ (Wo kann die Leis-
tung am besten und am kostengünstigsten 
erbracht werden?) sowie 

Autor: Helmut Ivansits
Leiter der Abteilung Sozialversicherung  

der AK Wien
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 » die Verbesserung der Qualität der Leis-
tungen und der Datenlage für die Ziel-
steuerung.

Wie man sieht, handelt es sich um 
Ausrichtungen auf Bereiche, die bereits 
seit Längerem als Defizite des österreichi-
schen Gesundheitssystems festgestellt 
sind. Sie sollen nunmehr durch eine 
„partnerschaftliche Zielsteuerung“ ver-
wirklicht werden; an den verfassungs-
rechtlichen Kompetenzen wird dabei 
nichts verändert. Das setzt einerseits eine 
verbindliche Zusage aktiver Zusammen-
arbeit und wechselseitiger Unterstützung 
aller Vertragsparteien voraus. Anderer-
seits müssen die eher abstrakt gehaltenen 
Prinzipien durch Ziele konkretisiert und 
diese wiederum durch entsprechende 
Maßnahmen implementiert werden. 

Das geschieht in der Vereinbarung 
durch Steuerungsbereiche (Handlungs-
felder zur Erreichung der Ziele). Im Steu-
erungsbereich Ergebnisorientierung geht 
es um die Festlegung von Zielwerten und 
Messgrößen. Der Steuerungsbereich Ver-
sorgung setzt Rahmenvorgaben für das 
künftige Versorgungssystem (beispiels-
weise Anteile des tagesklinischen und des 
ambulanten Bereiches an der Leistungs-
erbringung) oder umfasst u. a. Maßnah-
men zur Vermeidung von Doppel- und 
Mehrfachversorgung sowie die Einfüh-
rung einer „Medikamentenkommission“. 
Besonders erfreulich ist die Errichtung 
von Gesundheitsförderungsfonds in den 
Ländern.

Risiko Finanzzielsteuerung

Besonderes Augenmerk wird in der Ver-
einbarung auf die Finanzzielsteuerung auf 

Bundes- und Landesebene gelegt. Grund-
lage ist ein Ausgabendämpfungspfad, prä-
ziser: eine Ausgabenobergrenze für öffent-
liche Gesundheitsausgaben für den Zeit-
raum 2012 bis 2016 und wohl auch 
danach, die sich parallel zum prognosti-
zierten Wachstum des BIP (im Ausmaß 
von 3,6 Prozent bis 2016) entwickeln soll. 
Rechnerisch bedeutet das, dass der 
 Dämpfungseffekt auf die öffentlichen 
 Gesundheitsausgaben im Jahr 2016 rund 
1,3 Mrd. Euro betragen soll, zusammen-
gerechnet sind das bis 2016 insgesamt 
3,43 Mrd. Euro; für die Folgejahre sind 
ähnliche Bindungen vorgesehen. Es ist 
wenig verwunderlich, dass dieser Teil der 
Vereinbarung politisch umstritten ist, weil 
er die gesundheitspolitische Kon sequenz, 
dass eine demografisch älter  werdende 
Bevölkerung jedenfalls auch  höhere Ge-
sundheitsausgaben bedingt,  ignoriert. 

Von der Krankenversicherung wird 
eine an den Einnahmen orientierte Aus-
gabenpolitik erwartet. Umso notwendi-
ger ist es darzulegen, welche Maßnah-
men mit welchem Einsparvolumen in 
den nächsten Jahren ergriffen werden 
(können), damit diese Befürchtungen 
nicht tatsächlich wahr werden.

Organisatorische Änderungen

Zwecks Zielsteuerung werden über die 
bereits bestehenden Einrichtungen (Bun-
desgesundheitskommission, Gesundheits-
plattformen in den Landesgesundheits-
fonds) hinaus Zielsteuerungskommissi-
onen auf Bundes- und Landesebene 
eingerichtet. Ihre Aufgabe ist die Festle-
gung von zieladäquaten Maßnahmen in 
vierjährigen Verträgen (erstmals für die 

Jahre 2013–2016); der erste Vertrag auf 
Bundesebene ist bis Ende Juni 2013 ab-
zuschließen. Zunächst haben sich die 
Maßnahmen der Bundes-Zielsteuerungs-
kommission am Österreichischen Struktur-
plan Gesundheit (ÖSG) zu orientieren. Die 
Zukunft des ÖSG wird jedoch durch die 
übergeordnete Zielsteuerung Gesundheit 
bestimmt. Gleiches gilt für die regionalen 
Strukturpläne (RSG). 

Gibt es Alternativen?

Sieht man von den auf Dauer gesund-
heitspolitisch bedenklichen Finanzzielen 
ab, stellt die Vereinbarung Zielsteuerung 
Gesundheit einen wesentlichen Schritt 
in Richtung Gesundheitsreformen dar. 
Da eine Änderung der verfassungsrecht-
lichen Zuständigkeiten offenbar nicht 
möglich war, ist eine gemeinsame Steue-
rung des Gesundheitssystems über die 
jeweiligen Sektoren und Interessenssphä-
ren hinaus noch immer sinnvoller, als 
 alles beim Alten zu belassen.

Internet:

Österreichischer Strukturplan Gesundheit (ÖSG):
tinyurl.com/d9e7jnz

Privatisierung von Gesundheit:
tinyurl.com/d4xgvlz

Was ist neu 2013?
tinyurl.com/cnvzcx7

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor 

helmut.ivansits@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Kann durch die Reform die Leistungsqualität 
verbessert werden? Müssen Kranke in Spitals-
ambulanzen weiterhin auf engstem Raum  
stundenlang auf Behandlungen warten, nur  
weil Spitäler nicht in der Lage sind, sich um  
stationäre PatientInnen zu anderen Tageszeiten 
zu kümmern? 

http://www.bmg.gv.at/home/Schwerpunkte/Gesundheitssystem_Qualitaetssicherung/Planung/Oesterreichischer_Strukturplan_Gesundheit_OeSG_2012
http://www.arbeiterkammer.at/online/page.php?P=29&REFP=2969&AD=0&IP=37814
https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/public/content/aktuelles/was-ist-neu-2013.html
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Arbeit darf nicht krank machen
Gesundheitskompetenz erfordert Arbeitsplatzqualität – gerade die im  
Gesundheitswesen Beschäftigten sind vielen Belastungen ausgesetzt.

I
n Gesundheitseinrichtungen gene-
riert der tägliche Ablauf eine sich zu-
nehmend verdichtende Arbeitsatmo-
sphäre. Wie kann in einem derartigen 

Arbeitsumfeld Gesundheitskompetenz 
eingesetzt und erhalten werden? 

Für ArbeitnehmerInnen ist entschei-
dend, dass sie sich in ihrem Arbeitsum-
feld wohl und angenommen fühlen und 
entsprechende Arbeitsbedingungen vor-
finden, um ihre Leistung nach ihren Fä-
higkeiten erbringen zu können. Es ist 
Aufgabe der Arbeitgeber, für diesen Zu-
stand in ihren Betrieben zu sorgen. 

Mängel bei Arbeitsabläufen

In der AK-Studie „Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsbelastungen“1 wurden erheb-
liche Mängel bei den Arbeitsabläufen 
identifiziert. Die Kolleginnen und Kol-
legen wurden regelmäßig aus der Freizeit 
zum Dienst beordert und frei werdende 
Stellen nicht nachbesetzt, die Personal-
bedarfsberechnung wird österreichweit 
sehr unterschiedlich behandelt. Insge-
samt erfolgte eine extreme Ausdünnung 
qualifizierter MitarbeiterInnen.

Für Gesundheitskompetenz ist die 
Qualifizierung der MitarbeiterInnen 
ebenso wichtig wie eine den Erforder-
nissen entsprechende Organisation. 
Einsparungen im Gesundheitswesen 
ohne Einbeziehung qualifizierter Mitar-

beiterInnen führen zwangsläufig zu Ver-
sorgungsdefiziten und werden von un-
serer Seite klar abgelehnt. Daher ist es 
nötig, neben den Ärztinnen und Ärzten 
auch nichtärztliche Gesundheitsberufe 
– allen voran die Pflege, welche den 
Hauptanteil des Personals stellt – bei 
den Beratungen über Gesundheitsre-
formen miteinzubeziehen.

Arbeitsbedingungen 

Ausreichend Personal, bessere Arbeitsbe-
dingungen, Unterstützung bei der Emo-
tionsarbeit im Rahmen des PatientInnen-
kontaktes und bei den körperlichen An-
forderungen, betriebliche Gesund- 
heitsförderung und mehr Lohn sind die 
ersten Forderungen der zitierten Studie. 
Wesentliches Ergebnis dieser Studie ist 
eine tatsächliche Burn-out-Gefahr für 30 
Prozent der MitarbeiterInnen in den Ge-
sundheitseinrichtungen. Der Spardruck 
führt innerhalb der Institutionen und im 
weiten Feld der Gesundheitsversorgung 
zu erhöhtem Legitimationszwang. Es be-
steht die Gefahr, dass die „schwächste“ 
Disziplin innerhalb einer Institution und 
das am wenigsten verankerte Angebot am 
meisten unter Druck kommen. 

Grundsätzlich bedarf es einer Aner-
kennung und Wertschätzung der pflege-
rischen Tätigkeit durch Ärztinnen und 
Ärzte, VertreterInnen der anderen Ge-
sundheitsberufe, die Pflegekräfte unter-
einander und vor allem die Arbeitgebe-
rInnen und ManagerInnen. Zudem sind 
ein gewisses Selbstverständnis der Ge-
sundheitsberufe sowie ein kooperativeres 
Verhalten gegenüber anderen Gesund-
heitsberufen erforderlich. Durch Streitig-

keiten zwischen den Berufsgruppen ent-
stehen ansonsten neue Probleme in der 
Zusammenarbeit. Jede Berufsgruppe de-
finiert dasselbe Problem aufgrund ihrer 
fachlichen Teilsicht unterschiedlich bzw. 
bewertet oder gewichtet es verschieden. 
Die Handlungen der einzelnen Fachkräf-
te beziehen sich dann zwar auf ein und 
denselben Patienten, aber nicht zwingend 
auf dasselbe Problem. Dabei kommen 
auch Ungleichgewichte aufgrund der 
Stellung der Fachkräfte innerhalb der 
 Hierarchie zum Tragen. 

Überschneidungen verschiedener Tä-
tigkeiten führen immer wieder zu Kon-
flikten oder Unzufriedenheit. Die Folgen 
sind Doppelspurigkeiten (zwei oder mehr 
Personen machen dasselbe), Unterlas-
sungen (niemand fühlt sich zuständig) 
und Ineffizienz. Interdisziplinäre Zusam-
menarbeit muss sich für die Einzelne bzw. 
den Einzelnen lohnen! Entweder indem 
spürbar bessere Ergebnisse erzielt werden 
oder indem interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von der Institution ernsthaft und 
sichtbar gefördert wird. 

Informationsweitergabe 

Grundsätzlich ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit eine Kulturfrage. Da-
her steht sie stark im Zusammenhang mit 
Teamentwicklung, Personalplanung, 
Führung, Zeitplanung und Fehlerkultur.
Für eine gute Kommunikation sollten 
daher folgende Regeln gelten:

 » Regelmäßige Information
 » Keine abwertende Haltung, wenn 

Anordnungen hinterfragt werden
 » Konstruktive Kritik
 » Keine Schuldzuweisungen

AutorInnen: 
 Günter Flemmich

FA für Gesundheitsberufe der AK Wien
Doris Lutz

AK Wien, Abteilung Sozialpolitik
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 » Standards für Informationsweitergabe
 » Einhaltung von Terminvereinba-

rungen 
 » Klare Zuständigkeiten
 » Regelmäßige Besprechungen
 » Akzeptanz der Überschneidung von 

Tätigkeitsfeldern
 » Frühzeitiger Kontakt mit 

Angehörigen und der mobilen Pflege

Dokumentationspflicht

Um Dokumentation von Administration 
abgrenzen zu können, bietet sich fol-
gende Beschreibung der Dokumentation 
an: Dokumentationspflichten werden in 
den einschlägigen berufsrechtlichen Be-
stimmungen bestimmten „Berufen“ zu-
geordnet. Die dafür nötige Zeit fehlt 
dann für die Wahrnehmung der übrigen 
„eigentlichen“ Tätigkeiten und Berufs-
pflichten. Die Dokumentation ist we-
sentliches Merkmal des Leistungsnach-
weises und des Erfahrungswertes. Gleich-
zeitig dient sie als Wissensressource im 
Transfer von praktischer Arbeit zu wis-
senschaftlicher Tätigkeit.  Die Doku-
mentationsdatenbank soll eine Zusam-
menschau der Dokumentation der ver-
schiedenen Berufsgruppen (z. B. 
Arztbrief, Pflegesituationsberichte etc.) 
ermöglichen. Beim Umgang mit den Do-
kumentationsunterlagen besteht Schwei-
gepflicht und die Daten dürfen nicht an 
Unbefugte weitergegeben werden (Da-

tenschutz). Inwieweit das System ELGA 
die Schutzbedürfnisse der PatientInnen 
sichern kann, wird sich dabei weisen.

Gesundheitsberufe sind wegen ihres 
spezifischen Tätigkeitsbereiches beson-
ders belastet. PatientInnen und betreute 
Personen täglich in bestimmte Positi-
onen zu manövrieren und deren Elend, 
ihre durch Behinderung und Krankheit 
hervorgerufene Würdelosigkeit zu re-
flektieren und zum eigenen Lebensa-
bend in Bezug zu setzen, erfordert ein 
besonders Maß an Kraft, die altersbe-
dingt schwindet und deren Verlust 
durch besondere Maßnahmen abge-
mildert werden sollte. 

Belastungen führen zu Stress

Belastungen im Gesundheitswesen füh-
ren durch permanente Fehlbeanspru-
chung am Arbeitsplatz zu Stress. Stress 
bewirkt eine Beeinträchtigung der Kon-
zentrationsleistung, erhöhten Blutdruck, 
Blutzucker, Cholesterin, geringere 
Durchblutung der Schleimhäute des Ma-
gens und Darmes, mangelnde sexuelle 
Lust und eine Reduktion der Immunab-
wehrkräfte.

Hohe Anforderungen, mangelnde 
Tätigkeitsspielräume, geringe soziale 
Unterstützung, keine Ausgewogenheit 
zwischen Arbeitsleistung und Anerken-
nung haben Ängste, Muskel-Skelett-Er-
krankungen (MSE) und Depressionen, 
die sich in Burn-out äußern und z. T. 
durch Mobbing verursacht werden, zur 
Folge. Psychische Erkrankungen und 
MSE dominieren die Kosten des Ge-
sundheits- und Sozialwesens. Belas-
tungen entstehen durch physikalische, 

soziale und gesellschaftliche Missver-
hältnisse. Auf betrieblicher Ebene müs-
sen sie durch Arbeitspsychologinnen/ 
-psychologen evaluiert und dann durch 
geeignete Maßnahmen beseitigt wer-
den. Die gesetzlichen Vorgaben, um ge-
sundheitsgefährdende Belastungen, de-
nen die einzelnen Beschäftigten 
ausgesetzt sind, tatsächlich zu erkennen 
und durch geeignete Maßnahmen zu 
beseitigen, werden selten beachtet. 

Bundesweite Vereinheitlichung 

Um qualitative Gesundheitsleistungen 
zu erbringen, sind Personalschlüssel in 
öffentlichen Gesundheitseinrichtungen 
notwendig. Unverständlich ist, warum 
im gesamten Bundesgebiet bei gleich-
wertigen Einrichtungen unterschied-
liche Schlüssel zur Anwendung gelan-
gen. Formal betrachtet ergeben sich An-
haltspunkte für diese Unterschiede 
lediglich aus der Zuständigkeit der Län-
der für das Krankenanstaltenwesen, ge-
regelt in der Österreichischen Bundes-
verfassung. Um diesen Widersprüchen 
begegnen zu können, wird es notwendig 
sein, einen Vertrag zwischen Bund und 
Ländern gemäß Art. 15a BVG abzu-
schließen, der gleiche Kriterien für die 
Regelung des Personalschlüssels in den 
Ländern vorsieht.

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die AutorInnen

guenther.flemmich@akwien.at 
doris.lutz@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Überschneidungen verschiedener Tätig- 
keiten führen immer wieder zu Konflikten  
oder  Unzufriedenheit.

 1  Brunner, Bürg, Bobens, Schmid, Troy, Wagner: Arbeitsbe-
dingungen und Arbeitsbelastungen in den Gesundheitsbe-
rufen in Wien und Niederösterreich i. A. AK Wien, NÖ und 
ÄK NÖ, Sozialökonomische Forschungsstelle, Oktober 2010. 
Weblink zur Studie: http://noe.arbeiterkammer.at/bilder/d122/
Gesundheitsberufe.pdf

http://noe.arbeiterkammer.at/bilder/d122/Gesundheitsberufe.pdf
http://noe.arbeiterkammer.at/bilder/d122/Gesundheitsberufe.pdf
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Arbeit unter Druck
Bei der neu eingeführten Evaluierung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz  

sind Betriebsräte und Sicherheitsvertrauenspersonen wichtige Partner.

S
eit 1. Jänner 2013 regelt die No-
velle zum ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz (ASchG) die Ermitt-
lung und Beurteilung psychischer 

Belastungen und Gefährdungen am Ar-
beitsplatz. Dabei sind Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen/-psycho-
logen einzubeziehen. Sie haben das Wis-
sen, um die Evaluierung planen, durch-
führen und bei der Ableitung passender 
Maßnahmen zielführend beraten zu kön-
nen. Auch Sicherheitsvertrauenspersonen 
(SVP) und Betriebsräte sind wichtige 
Partner bei diesem Prozess.

3,3 Mrd. Kosten 

In der Arbeitswelt nehmen psychische 
Belastungen, Gefährdungen und Krank-
heiten zu. Psychiatrische Krankheiten bei 
Beschäftigten sind enorm angestiegen. 
Unter den Ursachen für Krankenstände 
liegen sie an dritter Stelle, noch vor den 
Arbeitsunfällen. Krankenstände auf-
grund arbeitsbedingter psychischer Bela-
stungen dauern länger, die gesamtwirt-
schaftlichen Kos ten belaufen sich auf 
rund 3,3 Mrd. Euro jährlich.1

Psychische Belastungen sind „… 
alle Einflüsse, die von außen auf den 
Menschen zukommen und psychisch 
auf ihn einwirken“ (ÖNORM EN ISO 
10075-1). Sie verursachen nicht nur 

psychische Störungen und Erkran-
kungen, sondern verstärken auch andere 
Erkrankungen wie Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen, Muskel-Skelett-Erkran-
kungen, Magenbeschwerden, Schlaf-
störungen, Diabetes. Die Ursachen 
psychischer Belastungen sind häufig:

 » Zunehmender Leistungs- und Kon-
kurrenzdruck,

 » Arbeitsverdichtung,  Zeit- und Ter-
mindruck,

 » Wiederholung immer gleicher Arbeits-
vorgänge,

 » Informationsmangel oder -über-
flutung,

 » knappe Personalbemessung,
 » Verwischen der Grenzen zwischen Ar-

beit und Freizeit,
 » häufige Umstrukturierungen, Angst 

vor Arbeitsplatzverlust,
 » fehlende Handlungsspielräume und 

mangelnde Beteiligungsmöglichkeiten,
 » isoliertes Arbeiten ohne Möglichkeit 

zu sozialen Kontakten.

Wie ist vorzugehen?

Die Arbeitsplatzevaluierung ist ein Pro-
zess, der der ständigen Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen dient. Er umfasst für 
die Evaluierung psychischer Belastungen 
folgende Schritte:

1. Start: Informationen sammeln, 
interne Steuerungsgruppe einrichten 
(Beteiligung von Fachleuten, z. B. 
Arbeitspsychologin/-psychologe, Ar-
beitsmedizinerIn, Sicherheitsfachkraft 
sowie betriebliche Entscheidungsper-
sonen, SVPs und Betriebsrat etc.).

2. Konzept: Festlegen, mit wel-
chem standardisierten Verfahren wann, 

durch wen Belastungen für welche Or-
ganisationsbereiche bzw. Tätigkeits-
gruppen erfasst werden und wie der Ab-
lauf im Detail erfolgt.

3. Information: Führungskräfte 
und ArbeitnehmerInnen sind vorab 
über Ziele und Ablauf zu informieren.

4. Ermittlung: Durchführung ei-
ner Erhebung mit standardisiertem und 
geeignetem Verfahren nach ÖNORM 
EN ISO 10075-3 (geprüfte arbeitspsy-
chologische Diagnoseverfahren wie 
schriftliche Befragung, Einzel- oder 
Gruppeninterviews, Beobachtung). Teil 
der Evaluierung sind Arbeitsaufgaben 
Art der Tätigkeiten, Arbeitsumgebung 
und Arbeitsraum, Arbeitsabläufe sowie 
Arbeitsorganisation.

5. Beurteilung: Bewertung der 
Ergebnisse entsprechend der Verfah-
rensvorgaben.

6. Maßnahmen: Vertiefte Analyse 
konkret negativ belastender Arbeitssitu-
ationen (z. B. durch Einzel- oder Grup-
pengespräche, Beobachtung), um ursa-

Autor: Alexander Heider
Leiter der Abt. Sicherheit, Gesundheit  

und Arbeit in der AK Wien

1  Studie „Psychische Belastungen der Arbeit und ihre Folgen“, Wirt-
schaftsforschungsinstitut und Donauuniversität Krems im Auf-
trag der AK Wien, 2011.
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chenbezogene und kollektiv wirksame 
Maßnahmen abzuleiten.

7. Dokumentation: Festgestellte 
psychischen Gefährdungen und die 
Maßnahmen im Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzdokument festhalten.

8. Umsetzen und Prüfen: Die 
Wirksamkeit der Maßnahmen muss 
 geprüft werden. Die Evaluierung muss 
regelmäßig wiederholt und angepasst 
werden.

Worauf ist zu achten? 

Bei der Sicherung der Qualität spielen 
SVP und Betriebsrat eine wichtige Rolle. 
Darauf ist zu achten:

1. Die Evaluierung ist eine Pflicht 
des Arbeitgebers und muss unabhängig 
von konkreten Problemen durchgeführt 
werden. 

2. Betriebsrat und SVP sind in 
alle Phasen der Evaluierung und Maß-
nahmenableitung einzubeziehen. Die 
Beschäftigten sind zu informieren.

3. Die Methoden müssen tatsäch-
lich arbeitsbezogene psychische Belas-
tungen erfassen und nicht Arbeitszufrie-
denheit, Burn-out, Ernährungs- oder 
Bewegungsverhalten. Dabei sind die 
Standards der ÖNORM EN ISO 
10075-3 einzuhalten. Selbst erstellte 
Fragebögen oder Kombinationen aus 
unterschiedlichen Verfahren dürfen 
nicht eingesetzt werden. Tipp: Eine ge-
wisse  Sicherheit über Methoden bietet 
die  deutsche Toolbox der Bundesanstalt  
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(www.baua.de, Suche „Toolbox“).

4. Für die Evaluierung werden 
Daten über die Arbeitsplatzbedingungen 

ermittelt, nicht primär Daten über Per-
sonen. Der Schutz personenbezogener 
Daten muss gewährleistet sein.

5. Wer die Evaluierung psychi-
scher Belastungen durchführt, muss 
Fachwissen über psychische Belastungen 
und die Anwendung, Durchführung, 
Auswertung und Interpretation der ge-
wählten Methode (Verfahren) haben. 
Arbeits- und Organisations psycho-
loginnen/-psychologen sind ausgebil-
dete Fachleute. Sie wissen, welche Ver-
fahren passen und beraten bei der 
Verfahrensauswahl sowie der Maßnah-
menplanung. Tipp: Zertifizierte Ar-
beitspsychologinnen und -psychologen 
sind auf www.psychnet.at zu finden.

6. Eine Maßnahme muss zu den 
festgestellten Belastungen passen. Also: 
Welche Maßnahme löst genau für wel-
che Tätigkeiten in welchen Situationen 
welches Problem? 

Die schriftliche Befragung allein ge-
nügt nicht. Sie gibt eine gute Orientie-
rung über Belastungsschwerpunkte. 
Ohne ausreichende Analyse der dahin-
ter stehenden konkreten Belastungsfak-
toren und ohne Maßnahmenableitung 
handelt es sich jedoch um keine voll-
ständige Evaluierung.

Ergibt die Evaluierung, dass psy-
chische Gefährdungen vorliegen, sind 
ArbeitgeberInnen verpflichtet, geeignete 
Fachleute – insbesondere Arbeitspsy-
chologinnen und -psychologen – zu-
mindest im Ausmaß von einem Viertel 
der jährlichen Präventionszeit der Prä-
ventivfachkräfte zu beschäftigen. 

Die Evaluierung psychischer Belas-
tungen ist ein bedeutender sozialpoli-
tischer Schritt zur Eindämmung psychi-

scher Arbeitsbelastungen und ihrer 
Folgen. Weiterführende Maßnahmen 
sind unerlässlich, wenn psychische 
Belas tungen am Arbeitsplatz vermieden 
werden sollen. Die wichtigsten Forde-
rungen in diesem Zusammenhang: 

 » Die gesetzliche Verankerung von Ar-
beits- und Organisations psycho login-
nen/-psychologen im ASchG als gleich-
berechtigte Präventivfachkräfte samt 
Festlegung ihrer Aufgabenfelder und hö-
here Präventionszeiten. Gemeinsam mit 
Sicherheitsfachkräften und Arbeitsmedi-
zinerInnen kann Prävention ganzheitlich 
werden. 

 » Die gesetzliche Verankerung der ar-
beits- und organisationspsychologischen 
Betreuung in Arbeitsstätten mit bis zu 50 
ArbeitnehmerInnen nach dem Modell 
„AUVAsicher“. 

 » Weitere wirksame Maßnahmen gegen 
krank machende psychische Arbeitsbelas-
tungen, wie die Eindämmung von unfrei-
willigen und übermäßigen Überstunden-
leistungen.

ArbeitgeberInnen brauchen fach-
liche Unterstützung von Arbeitspsycho-
loginnen und -psychologen, weil psy-
chische Erkrankungen, geminderte 
Arbeits- und Leistungsfähigkeit oder 
Störungen der Arbeitsorganisation be-
triebs- und gesamtwirtschaftliche Kos-
ten auslösen, die mittlerweile auch ein 
Wettbewerbsfaktor sind. 

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

alexander.heider@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Psychische Belastungen sind „… alle Einflüsse, 
die von außen auf den Menschen zukommen 
und psychisch auf ihn einwirken“. Sie verur-
sachen nicht nur psychische Störungen und Er-
krankungen, sondern verstärken auch andere 
Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Muskel-Skelett-Erkrankungen, Magen-
beschwerden, Schlaf störungen, Diabetes.



Arbeit&Wirtschaft 2/201320 Schwerpunkt

Wartung für die Psyche 
Arbeits- und Organisationspsychologie werden mit der Novelle des 

ArbeitnehmerInnenschutzgesetzes immer wichtiger in der Arbeitswelt.

M
it der Novelle des Arbeitneh-
merInnenschutzgesetzes 
(ASchG), die mit Beginn 2013 
in Kraft getreten ist, wird den 

Unternehmen eine Arbeitsplatzevaluie-
rung (§4) verpflichtend vorgeschrieben. 
In Zusammenhang damit steht die Ver-
pflichtung des Arbeitgebers zur Gefahren-
verhütung. „Darunter sind sämtliche Re-
gelungen und Maßnahmen zu verstehen, 
die zur Vermeidung oder Verringerung 
arbeitsbedingter Gefahren vorgesehen 
sind. Unter Gefahren sind arbeitsbedingte 
physische und psychische Belastungen zu 
verstehen, die zu Fehlbeanspruchungen 
führen.“ (§2 (7)).

Weitere Neuerungen im ASchG

1. Die Grundsätze der Gefahrenver-
hütung (§7) wurden um folgende 
Punkte erweitert:

„4a. Berücksichtigung der Gestal-
tung der Arbeitsaufgaben und Art der 
Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung,  
der Arbeitsabläufe und Arbeitsorgani-
sation.“

„7. Planung der Gefahrenverhütung 
mit dem Ziel einer kohärenten Ver-
knüpfung von Technik, Tätigkeiten und 
Aufgaben, Arbeitsorganisation, Arbeits-
abläufen, Arbeitsbedingungen, Ar-
beitsumgebung, sozialen Beziehungen 
und Einfluss der Umwelt auf den  
Arbeitsplatz.“

2. Der Begriff „Sittlichkeit“ wurde 
durch die Begriffe „Integrität und Wür-
de“ ersetzt.

Dazu heißt es in §3 (1): „Arbeitgeber 
haben die zum Schutz des Lebens, der 
Gesundheit sowie der Integrität und 
Würde erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, ...“

3. Einsatz von Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen/-psycho-
logen.

In §4 (6) wird der Einsatz von Ar-
beitspsychologinnen und -psychologen 
stärker betont: „Mit der Ermittlung und 
Beurteilung der Gefahren können auch 
die Sicherheitsfachkräfte und Arbeits-
mediziner sowie sonstige geeignete 
Fachleute, wie Chemiker, Toxikologen, 
Ergonomen, insbesondere jedoch Ar-
beitspsychologen, beauftragt werden.“

Wer oder was sind nun Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen/-psycho-
logen und was machen sie? Arbeits- 
 sowie Organisationspsychologie sind 
anwendungsorientierte Wissenschaften. 
Vorweg muss gesagt werden, dass die 
Arbeits- und Organisationspsychologie 
ein Teilgebiet der Arbeits-, Organisa-
tions- und Wirtschaftspsychologie ist 
und damit wiederum ein Fachgebiet der 
Psychologie, genauso wie z. B. die ange-
wandten Fächer Klinische Psychologie, 
Gesundheitspsychologie, Verkehrspsy-
chologie, Schulpsychologie, Pädago-
gische Psychologie und die theoretischen 
Fächer. Zu diesen gehören Sozial-
psychologie, Entwicklungspsychologie, 
Neuropsychologie, Allgemeine Psycho-
logie, Methodenlehre sowie Testtheorie 
und -entwicklung.

Einfach formuliert befasst sich die 
Psychologie mit dem Denken, Fühlen 
und Handeln des Menschen in unter-
schiedliche Lebens- und Arbeitszusam-

menhängen, das gleichzeitig ihr For-
schungsgegenstand und in der Praxis ihr 
Arbeitsgegenstand ist. Dabei steht nicht 
der „kranke“ Mensch im Vordergrund, 
sondern der „gesunde“. Mit dem „psy-
chisch kranken Menschen“ befassen sich 
die Klinischen oder die Forensischen 
Psychologinnen und Psychologen. 

Psychische Regulation der Arbeit

Die Arbeitspsychologie beschäftigt sich 
konkret mit dem Erleben und Verhalten 
von Menschen bei der Arbeit und legt 
den Fokus darauf, wie sie einerseits Ar-
beitsbedingungen und ihre Arbeitstätig-
keiten organisieren und bewältigen und 
andererseits, wie diese auf sie rück- bzw. 
einwirken. Etwas spezifischer ausge-
drückt, ist der Gegenstand der Arbeits-
psychologie die psychische Regulation 
der Arbeitstätigkeiten von organisatori-
schen Einheiten, Gruppen und individu-
ellen Persönlichkeiten.

Befasst sich „die Arbeitspsychologie 
mit Fragen aus der Perspektive des ein-
zelnen Individuums und behandelt The-
men, die sich aus der Auseinanderset-
zung des Einzelnen mit seinen Aufgaben 
ergeben, so behandelt die Organisati-
onspsychologie Fragen aus der Perspek-
tive der Organisation und damit The-
men, die in der Auseinandersetzung des 
Menschen mit Organisationen begrün-
det liegen“ (Bamberg 2012, S. 16). Ver-
einfacht ausgedrückt „ist die Organisati-
onspsychologie die Wissenschaft vom 
Erleben, Verhalten und Handeln des 
Menschen in Organisationen“ (Rosen-
stiel 2007, S. 5). Nach Ulich sind die 
Hauptaufgaben arbeitspsychologischer 

Autor: Peter Hoffmann
Psychologe, Abteilung Sozialpolitik AK Wien
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Tätigkeiten die Analyse, die Gestaltung 
und die Bewertung von Arbeitstätig-
keiten nach definierten Humankrite-
rien. In der Praxis bedeutet das die Ana-
lyse von Arbeitsinhalten, von Arbeitsab-
läufen, kollektiver und individueller Ar-
beitsorganisation einschließlich Koope-
ration, Optimierung von Arbeitsverfah-
ren sowie Unterstützungsmaßnahmen 
für komplizierte Arbeitsprozesse, Ge-
staltung von Arbeitsmitteln einschließ-
lich dazugehöriger Programme, Gestal-
tung der Arbeitsumgebung, Psychodia-
gnostik bei der Berufswahl, Personalzu-
ordnung, psychodiagnostische Unter-
stützung von Lehr- und Lernprozessen 
im betrieblichen Rahmen, Arbeitszeit-
gestaltung und Entlohnungskonzepte, 
Unfallprävention und Unfallanalyse.

Wie bereits erwähnt sind diese Maß-
nahmen in erster Linie an definierten 
Humankriterien ausgerichtet und nicht 
an betriebswirtschaftlichen (obwohl die-
se in der Praxis der Arbeitspsycholo-
ginnen und -psychologen nicht gänzlich 
ausgeblendet werden können).

Humane Arbeitstätigkeiten

Eberhard Ulich (2005, S. 149), neben 
Winfried Hacker und Lutz von Rosen-
stiel einer der deutschsprachigen Doyens 
der Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie, definiert humane Arbeitstätigkeiten 
folgendermaßen: „Als human werden Ar-
beitstätigkeiten bezeichnet, die die psy-
chophysische Gesundheit der Arbeitstä-
tigen nicht schädigen, ihr psychosoziales 
Wohlbefinden nicht – oder allenfalls vo-
rübergehend – beeinträchtigen, ihren Be-
dürfnissen und Qualifikationen entspre-

chen, individuelle und/oder kollektive 
Einflussnahme auf Arbeitsbedingungen 
und Arbeitssysteme ermöglichen und zur 
Entwicklung ihrer Persönlichkeit im Sin-
ne der Entfaltung ihrer Potenziale und 
Förderung ihrer Kompetenzen beizutra-
gen vermögen“ (vgl dazu: Bamberg/
Mohr/Busch 2012, S. 206).

Bald Master in A&O-Psychologie

A&O-Psychologinnen und -Psychologen 
werden an den psychologischen Institu-
ten der österreichischen Universitäten in 
Innsbruck, Salzburg, Wien, Graz, Linz 
und Wien im Rahmen eines Diplomstu-
diums (bald in einem Masterstudium) 
ausgebildet. Danach haben sie eine wei-
tere postuniversitäre Zusatzausbildung zu 
absolvieren, welche von den beiden ös-
terreichischen Berufsverbänden, dem Be-
rufsverband österreichischer Psycholo-
gInnen (BÖP) sowie der Gesellschaft kri-
tischer Psychologen und Psychologinnen 
(GkPP), akkordiert wurde und Voraus-
setzung für die Eintragung in die Liste 
der Arbeitspsychologinnen und -psycho-
logen ist. Diese Liste liegt bei den beiden 
Berufsverbänden auf. Im Rahmen ihrer 
Zusatzausbildung lernen sie nicht nur die 
unterschiedlichen psychologischen The-
orien und ihre Anwendung in der betrieb-
lichen Praxis kennen, sondern auch die 
dazugehörigen adäquaten Interventions-
methoden und Analyseverfahren (wie 
Fragebögen, Interviews, Arbeitsplatzbe-
obachtungsverfahren, Tätigkeitsanalysen 
u. ä. m.) sowie deren Auswertung, Inter-
pretation, Weiterentwicklung und An-
passung an spezifische Arbeitsplatzgege-
benheiten und spezifische Tätigkeiten.

Die Psyche des Menschen ist einzig-
artig, wertvoll, produktiv, kreativ und 
nicht austauschbar, wie z. B. manche 
Körperteile. Sie ist Arbeitsmittel, Ar-
beitsgegenstand und Ressource in 
einem. Deshalb braucht sie – genauso 
wie andere Arbeitsmittel auch – eine 
kontinuierliche „Wartung“ bzw. ein re-
gelmäßiges „Service“, etwa durch Trai-
nings, Coaching, Supervision, gesund-
heitsfördernde Maßnahmen, Weiter-
bildung, Ruhepausen u. ä. m. Diese 
Wartungen basieren auf Basis von 
 „Manuals“, deren Inhalte von Exper-
tinnen und Experten erstellt wurden – 
von Arbeits- und Organisations psycho-
loginnen/-psychologen. Sie sorgen mit 
ihrer Expertise, ihren Analysen und In-
terventionsmethoden dafür, dass die 
Psyche es den Menschen im Arbeits-
kontext möglich macht, ihre Würde 
und Integrität aufrechtzuerhalten. Ist 
dies der Fall, so können sie eine Ar-
beitsleistung erbringen, die ihre per-
sönliche und soziale Entwicklung vo-
ranbringt und ihre Gesundheit fördert. 
Dazu einen wesentlichen Beitrag zu 
leisten, ist die Aufgabe der Arbeits- und 
Organisationspsychologinnen/-psycho-
logen.

Internet:

Arbeits- und Organisationspsychologie:  
tinyurl.com/d65dxx2

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

peter.hoffmann@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die Arbeitspsychologie beschäftigt sich konkret 
mit dem Erleben und Verhalten von Menschen 
bei der Arbeit und legt den Fokus darauf, wie 
sie einerseits Arbeitsbedingungen und ihre Ar-
beitstätigkeiten organisieren und bewältigen 
und andererseits, wie diese auf sie rück- bzw. 
einwirken.

http://www.arbeitsinspektion.gv.at/NR/rdonlyres/D203F67B-6941-49B3-B600-669AAB280963/0/Arbeits_und_Organisationspsychologie.pdf
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S
eit 2011 wird fit2work für Per-
sonen mit langen Krankenständen 
angeboten, welche die Möglich-
keit haben, Beratungen in An-

spruch zu nehmen. Darüber hinaus gibt 
es ein Angebot für Unternehmen, die 
ihre MitarbeiterInnen dabei unterstützen 
wollen, trotz gesundheitlicher Proble-
matiken produktiv weiterarbeiten zu 
können. 

Fit heißt auch zusammenpassen

Fit2work ist eine spannende Wortkreati-
on für ein nationales Programm, das ak-
tive Förderung der Gesundheit von Men-
schen und in Betrieben zum Ziel hat. 
Spannend deshalb, weil man mit „fit sein“ 
meist Sportliches verbindet, jedenfalls 
auch Leistung und Gesundheit. Dass  
fit2work in Unternehmen eine umfassen-
dere Bedeutung hat, verstehen jene, die 
das englische „fit“, das Zusammenpassen 
von etwas, hinter dem fit2work vermuten 
– und zu Recht vermuten. Denn mit  
fit2work in Unternehmen sollen Ressour-
cen (Gesundheit, Wissen/Fertigkeiten, 
Werte/Motivation) der MitarbeiterInnen 
und Anforderungen, die die Arbeit an sie 
stellt, zusammenpassen. Oft geht es bei 
fit2work darum, die Anforderungen zu 
verändern.

Ein Beispiel: Ein 50-jähriger Bauar-
beiter, Hannes K., hat bereits mehrere 
Bandscheibenvorfälle hinter sich, mitt-
lerweile quälen ihn fast täglich Schmer-

zen. 36 Jahre arbeitet er im gleichen 
Betrieb – und das gern. Seine körper-
lichen Ressourcen passen aber nicht 
mehr mit der Beanspruchung auf der 
Baustelle zusammen. Das Unterneh-
men, in dem er arbeitet, ist ein fit2work-
Betrieb. Als die Vorgesetzten merken, 
dass die Krankenstände von Hannes K. 
zunehmen und auch länger werden, 
sucht der betriebliche Integrationsbe-
auftragte das Gespräch mit ihm. In ei-
ner Vertrauens atmosphäre sichten die 
beiden Möglichkeiten zu Rehabilitati-
onsmaßnahmen. Bald wird klar, dass 
das nur begrenzt helfen kann. Mit Er-
laubnis von Herrn K. spricht der Inte-
grationsbeauftragte mit der Geschäfts-
führung und der Arbeitsmedizinerin, 
sowie mit Herrn K.s direktem Vorge-
setzten. Man kommt zu dem Schluss, 
dass für Herrn K. am Bauhof des Unter-
nehmens eine organisatorische Arbeit 
gefunden werden kann, die nicht mehr 
die körperliche Fitness eines 30- oder 
40-Jährigen voraussetzt. Mit Unterstüt-
zung der Pensionsversicherung, die Re-
habilitationsmaßnahmen fördert, absol-
viert Herr K. eine Schulung. Er bewegt 
nun Lasten mit Kränen und muss nicht 
mehr händisch anpacken. Herr K. ist 
jetzt fit, denn die neue Tätigkeit passt 
zu ihm. Das Unternehmen hat einen 
hochmotivierten Mitarbeiter halten 
können, dessen Erfahrung weiter ge-
nützt werden kann. 

Im Arbeits- und Gesundheitsgesetz

fit2work für Unternehmen ist im Ar-
beits- und Gesundheitsgesetz verankert 
und bietet Unternehmen eine kosten-

freie Beratung dazu an, Menschen mit 
gesundheitlichen körperlichen oder 
psychischen Problematiken, Einschrän-
kungen und Handicaps systematisch im 
Betrieb zu integrieren. Freiwilligkeit 
und Vertraulichkeit sind dabei sowohl 
für das Unternehmen selbst als auch  
für MitarbeiterInnen, die am Integra-
tionsprozess teilnehmen, von größter 
Bedeutung.

Förderung der Arbeitsfähigkeit

Es geht um den Erhalt und um die För-
derung der Arbeitsfähigkeit von mög-
lichst allen Beschäftigten im Betrieb. 
Dass hier an unterschiedlichen „Schrau-
ben“ gedreht werden muss, zeigt das 
Beispiel des Herrn K. Natürlich tragen 
MitarbeiterInnen, die zum Beispiel 
Umschulungen absolvieren oder sich 
mittels Rehabilitationsmaßnahmen um 
ihre Gesundheit kümmern, aktiv zu ih-
rer Arbeitsfähigkeit bei. Genauso wich-
tig sind aber die betrieblichen Verände-
rungen für belastete MitarbeiterInnen. 
So können ein Tätigkeitenwechsel, etwa 
von körperlicher Arbeit zu organisato-
rischen Aufgaben, und Arbeitszeitver-
änderungen – wie neue Lage der Ar-
beitszeit oder Arbeitszeitverkürzung, 
veränderte Pausengestaltung – u. v. a. 
m. zu einer Verbesserung der Arbeits-
fähigkeit führen.

Wenn fit2work seitens der Partner 
des Arbeits- und Gesundheitsgesetzes, 
AMS, Sozialversicherungen und Bun-
dessozialamt, gefördert wird, gilt es sei-
tens der Unternehmen, eine systema-
tische Vorgehensweise nachhaltig 
umzusetzen.

fit2work-Unternehmensberatung
fit2work ist ein Programm für Unternehmen und Menschen, die trotz gesundheit-
licher Problematiken am gesellschaftlichen und am Arbeitsleben teilhaben wollen.

Autorinnen: 
Renate Czeskleba und Irene Kloimüller

fit2work-Projektleiterinnen
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Unternehmen durchlaufen dabei 
verschiedene Phasen: Zuerst gibt es ei-
nen Check4Start mit speziell ausgebil-
deten Expertinnen und Experten der 
AUVA. Diese stellen gemeinsam mit 
dem Betrieb fest, ob fit2work umgesetzt 
werden kann. Unternehmen müssen 
dazu mindestens 15 ArbeitnehmerIn-
nen haben und die Basics des Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetzes umsetzen 
(z. B. Gefahrenevaluierung und deren 
Dokumentation). Außerdem dürfen sie 
noch kein mit fit2work vergleichbares 
System umgesetzt haben. 

Kooperationsvereinbarung

 » In Phase 1 der fit2work-Beratung 
schließen Unternehmen und die fit-
2work-Projektleitung eine Kooperati-
onsvereinbarung ab, eine erste Steuer-
gruppe bzw. ein Integrationsteam legt 
fest, mit welchen MitarbeiterInnen und 
Führungskräften Sensibilisierungswork-
shops zum Umgang mit gesundheit-
lichen Problematiken und Integrations-
maßnahmen abgehalten werden. Grund-
sätzlich werden alle Beschäftigten 
sukzessive über das Programm fit2work 
und die Bedeutung für die Mitarbeite-
rInnen informiert.

 » In Phase 2 erfolgt gemeinsam mit  
den externen fit2work-BeraterInnen der 
Aufbau eines betrieblichen Frühwarnsys-
tems. Im Anschluss an eine mit dem 
 Arbeitsbewältigungsindex Plus™ durch-
geführte Befragung können für beson-
ders belastete MitarbeiterInnen-Grup-
pen Arbeitsbewältigungscoachings ange-
boten werden. Dabei handelt es sich um 

Coachings, in denen ein individueller 
Arbeitsbewältigungswert festgestellt wird 
und in der Folge Maßnahmen zur Ver-
besserung der individuellen Arbeitsfähig-
keit überlegt werden. 

Maßnahmen sollten dabei immer 
ausgewogen in den Bereichen persön-
liche Gesundheit, Arbeitsorganisation, 
Führungsverhalten und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten im Unternehmen 
verteilt sein. Denn Ziel ist es, Beschäf-
tigte schon lange bevor sie krank werden 
zu unter stützen. Auch ein sorgsames 
Wiedereinsteigen nach langem Kran-
kenstand wird eine der wichtigen Maß-
nahmen sein. 

In der Steuergruppe/dem Integrati-
onsteam sind jedenfalls die Geschäfts-
führung, die/der Integrationsbeauftrag-
te, die Belegschaftsvertretung und 
Präventivfachkräfte vertreten. Sie alle 
unterstützen mit ihrem Know-how die/
den Integrationsbeauftragte/n bei der 
Erarbeitung maßgeschneiderter Kon-
zepte mit betroffenen MitarbeiterInnen. 
Übrigens werden Integrationsbeauftrag-
te immer aus dem Unternehmen selbst 
kommen, schon deshalb, damit Integra-
tion auch gelebtes Thema bleibt, wenn 
die externen fit2work-BeraterInnen spä-
testens nach drei Jahren ihre Beratung 
beendet haben.

 » In Phase 3 werden aufgrund der Er-
gebnisse der Befragung Maßnahmen be-
schlossen, die besonders belastete Mitar-
beiterInnen-Gruppen stärken und 
Krankheiten vermeiden helfen sollen.

 » In Phase 4 beginnt der/die Integrati-
onsbeauftragte seine/ihre Integrationsge-

spräche. Die fit2work-Projektleitung 
schult in Zwei-Tages-Seminaren alle In-
tegrationsbeauftragten aus fit2work-Be-
trieben. Ziele sind die Förderung von 
Gesprächsführungskompetenzen und ein 
ausreichendes Basiswissen über alle För-
dermöglichkeiten zur Integration von 
beeinträchtigten MitarbeiterInnen. Die 
BeraterInnen von fit2work begleiten die 
Integrationsbeauftragten in den Unter-
nehmen und besprechen Maßnahmen 
für die MitarbeiterInnen.

 » In Phase 5 wird nach längstens drei 
Jahren evaluiert, ob und in welchen Be-
reichen des Unternehmens fit2work 
nachweislich zur Förderung der Arbeits-
fähigkeit seiner MitarbeiterInnen bei-
tragen konnte. 

Internet:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt:
www.auva.at

fit2work:
www.fit2work.at

Arbeitsbewältigungsindex Plus™:  
www.abiplus.net

Wert:Arbeit:
www.wertarbeit.at

Profitnessaustria:
www.profitnessaustria.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorinnen

renate.czeskleba@oegb.at
i.kloimueller@wertarbeit.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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In Phase 1 der fit2work-Beratung schließen 
 Unternehmen und die fit2work-Projektleitung eine 
Kooperationsvereinbarung ab, eine erste Steuer-
gruppe bzw. ein Integrationsteam legt fest, mit 
welchen MitarbeiterInnen und Führungskräften 
Sensibilisierungsworkshops zum Umgang mit 
 gesundheitlichen Problematiken und Integrations-
maßnahmen abgehalten werden.
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Zahlen, Daten, Fakten
Mehr als 99 Prozent der österreichischen Bevölkerung sind krankenversichert und 

profitieren damit von den hohen Standards der heimischen Gesundheitsversorgung.  

Ausgewählt und zusammengestellt von Adi Buxbaum, AK Wien.

Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP, OECD-Länder, 2010

ÖGB-VERLAG/APA-AUFTRAGSGRAFIKQuelle: OECD Health Data 2012; AK Arbeit und Wirtschaft 2/2013
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in Prozent, Teilbereiche gerundet  –  Summen können somit minimal abweichen öffentliche private Ausgaben

*  in den Niederlanden können der öffentliche und der private Anteil der Gesundheitsausgaben für Investitionen für diesen Teil nicht unterschieden werden.
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ÖGB-VERLAG/APA-AUFTRAGSGRAFIKQuelle: GÖG (2013); AK
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Mit verstärkten Präventionsstrategien und besseren Arbeitsbedingungen kann es gelingen, 
den Gesundheitszustand der Bevölkerung und insbesondere der ArbeitnehmerInnen in 

Österreich zu erhalten oder sogar zu verbessern.Weitere Arbeitsverdichtung und die damit 
stetig anwachsende Zunahme der psychischen Belastungen in der Arbeitswelt, die sich durch 

nahezu alle Branchen ziehen, gilt es zu vermeiden.

Anteil der 15- bis 64-Jährigen mit mittelmäßigem oder (sehr) schlechtem Gesundheitszustand an der Gesamtbevölkerung

ÖGB-VERLAG/APA-AUFTRAGSGRAFIK
Quelle: GÖG (2013); basierend auf (DUK/WIFO [2011] 
und Österreichische Gesundheitsbefragung [2006/7]); AK

nach Erwerbstatus und Geschlecht

Erwerbstätig

14,0 % 12,5 %

53,4 %

31,3 %

15,7 % 13,7 %

Arbeitslos

MännerFrauen

Gesamt

Arbeit und Wirtschaft 2/2013
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Anteil ArbeitnehmerInnen mit starken psychischen Belastungen

ÖGB-VERLAG/APA-AUFTRAGSGRAFIKQuelle: Österreichischer Gesundheitsmonitor der AK OÖ (2012); AK Arbeit und Wirtschaft 2/2013

in Prozent der befragten ArbeitnehmerInnen; Basis n = 8.954
Gesamt

41 %BauarbeiterInnen

39 %FabriksarbeiterInnen

38 %KassiererInnen

36 %Installateure/Installateurinnen

35 %Rechnungswesen/Controlling

34 %Reinigungskräfte

33 %AbteilungsleiterInnen

22 %

29 %

Wellnessberufe

21 %GeschäftsführerInnen

20 %Kinderbetreuung (<6 Jahre)

18 %Bankangestellte

16 %Büroangestellte ohne Kundenkontakt

15 %KFZ-MechanikerInnen
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Herausforderung  
Alter(n)smanagement

Das Durchschnittsalter der Belegschaften in Österreichs Betrieben steigt.

B
etriebe müssen zukünftig die In-
novationsfähigkeit mit älteren Be-
legschaften sicherstellen. Die 
Schaffung von alters- und alterns-

gerechten Arbeitsplätzen ist der Schlüssel 
zur Bewältigung dieser Herausforderung. 
Der Handlungsbedarf wird jedoch be-
sonders von ManagementvertreterInnen 
als gering eingeschätzt.

Menschen länger in Beschäftigung 
zu halten ist ein erklärtes Ziel der Sozial-
partner und der Bundesregierung. Die-
ses soll durch die Anhebung des fak-
tischen Pensionsantrittsalters sowie 
durch Entwicklungen wie „Reha vor 
Pension“, durch die die befristete Invali-
ditätspension für unter 50-Jährige abge-
schafft wird, erreicht werden. 

Viele Betriebe sind unvorbereitet

Das Durchschnittsalter der Belegschaften 
wird genauso wie das der österreichischen 
Bevölkerung steigen. Strukturwandel 
und Innovationsfähigkeit, eine notwen-
dige Voraussetzung für gesundes Wachs-
tum von Unternehmen, müssen dem-
nach in Zukunft mit älteren Arbeitneh-
merInnen bewältigt werden. Auch die 
österreichischen Betriebe werden sich ge-
zielt mit der Veränderung der Altersstruk-
tur der Belegschaften auseinandersetzen 
müssen. 

Viele Betriebe sind auf diese Verän-
derungen in der Altersstruktur nicht 
vorbereitet, weil durch die gängige Pra-
xis des frühzeitigen „Hinausstellens“ Äl-
terer zu wenig Erfahrung mit der Förde-

rung von Arbeitsfähigkeit bis ins höhere 
Erwerbsalter vorhanden ist. 

Das Institut für Sozial- und Wirt-
schaftswissenschaften Linz (ISW) hat im 
Auftrag der AK OÖ im Herbst 2012 
eine Befragung unter oberösterreichi-
schen Betriebsratsvorsitzenden zum 
Thema „Erhalt der Arbeitsfähigkeit“ 
durchgeführt. 63 Prozent von ihnen sa-
gen, dass die Arbeitsbedingungen im Be-
trieb die Gesundheit der Beschäftigten 
stark belasten. Besonders bei körperlich 
schwerer Arbeit und bei gesundheitlich 
belastenden Arbeitszeitregelungen sehen 
die Betriebsrätinnen und Betriebsräte oft 
kaum Chancen für ihre Kolleginnen und 
Kollegen, bis zum gesetzlichen Pensions-
antrittsalter durchzuhalten. Ein gezieltes 
Alter(n)smanagment im Sinne einer Ge-
samtstrategie, um mit Alter und Altern 
produktiv umgehen zu können, gibt es 
nur in jedem zehnten Betrieb. Als häu-
figster Grund für Untätigkeit wird von 
den Betriebsrätinnen und Betriebsräten 
mangelndes Problembewusstsein (des 
Managements) angegeben.1 Eine empi-
rische Studie in Deutschland kommt zu 
ganz ähnlichen Ergebnissen.2

Instrument Arbeitsplatzevaluierung

Das mächtigste Instrument in der Prä-
vention auf der betrieblichen Ebene stellt 
die Arbeitsplatzevaluierung nach dem 
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz dar. Es 
verpflichtet ArbeitgeberInnen, bei dieser 
Evaluierung unter anderem auch das Al-
ter der ArbeitnehmerInnen zu berück-
sichtigen und entsprechende Maßnah-
men zu setzen. In der betrieblichen Praxis 
wird diese gesetzliche Bestimmung zu-

meist nicht beachtet. Das wurde dem 
ÖGB bei der bundesweiten Aussprache 
der LeiterInnen der Arbeitsinspektorate 
mit den Interessenvertretungen im Sep-
tember 2012 bestätigt. Diese Bestim-
mung ist weitgehend totes Recht. 

Beispiel Norske Skog

Der Papiererzeuger Norske Skog in Bruck 
an der Mur zeigt vor, dass es auch anders 
gehen kann (siehe www.arbeitund alter.at, 
Betriebliche Beispiele). Alle Arbeitsplätze 
wurden in diesem Unternehmen auf be-
lastende Tätigkeiten überprüft, wie z. B. 
auf körperlich anstrengende Arbeiten, 
häufiges Heben und Tragen von Lasten 
pro Schicht und Arbeitstag, Lärm, Hitze, 
Zeitdruck, Nachtarbeit und Schichtar-
beit usw.

Durch die systematische Einschät-
zung des Risikos der einzelnen Arbeits-
plätze kann Norske Skog zahlreiche 
 arbeitsplatzbezogene, aber auch verhal-
tensbezogene Maßnahmen ergreifen. 
Denn treten belastende Arbeitsbedin-

Autorin: Ingrid Reifinger
ÖGB Grundsatz, Referat Gesundheitspolitik

1  Matthias Specht, Reinhard Haider, Julius Braun: Ergebnisse der 
ISW Betriebsrätebefragung 2012 – Arbeitsfähigkeit älterer Be-
schäftigter erhalten, in: WISO Nr. 4/12, 103–117.

2  Knut Tullius u. a.: Perspektiven alter(n)sgerechter Betriebs- und 
Tarifpolitik, in: WSI-Mitteilungen 2/2012, 113–123.

I n f o & n e w s

ÖGB-AK-Broschüre: 

Ältere ArbeitnehmerInnen – Das verbor-
gene Gold im Unternehmen. 
Kostenlos zu bestellen über das ÖGB-Ser-
vicecenter unter servicecenter@oegb.at 
oder Tel.: 01/534 44-39100.
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gungen auf, dann besteht aus arbeitswis-
senschaftlicher Sicht nur eine begrenzte 
Tätigkeitsdauer, eine solche Arbeit kann 
nicht bis zum gesetzlichen Pensionsan-
trittsalter ausgeübt werden. Je früher 
diese Bewertung in einem Betrieb ge-
macht wird, desto mehr Zeit bleibt, um 
entsprechende Schritte wie Umschu-
lungsmaßnahmen usw. zu setzen. 

Maßnahmen in sechs Bereichen

Um die Arbeitsfähigkeit von Arbeitneh-
merInnen präventiv zu fördern, sind auf 
betrieblicher Ebene Maßnahmen in fol-
genden sechs Handlungsfeldern not-
wendig: 

 » Personalpolitik: Personalplanung und 
-entwicklung, Durchführung von Analy-
sen betreffend Altersstruktur und Quali-
fikationsstruktur, Jobrotation, altersge-
mischte Teams.

 » Arbeitsorganisation: Bewertung der 
Arbeitsplätze auf besonders belastende Tä-
tigkeiten für Ältere, Erstellung von Ar-
beitsplatzlandkarten aufgrund der Belas-
tungsbewertung, Änderung der Auf-
gaben zuschnitte, altersdifferenzierte 
Leistungsanforderungen.

 » Arbeitszeitgestaltung: gezielte Pausen-
kultur und Pausengestaltung zur Regene-
ration, Schichtplangestaltung, Sabbatical-
angebote.

 » Gesundheit – ArbeitnehmerInnen-
schutz: ergonomische Arbeitsplatzgestal-
tung, z. B. durch Hebe- und Tragehilfen, 
Arbeitsbewältigungscoachings.

 » Qualifizierung, Weiterbildung, lebens-
langes Lernen: systematische Nutzung des 
Erfahrungswissens von älteren Mitarbei-
terInnen für Jüngere oder Berufseinstei-
gerInnen durch Mentoringsysteme – Er-
fahrene mit weniger Erfahrenen oder Tan-
demsysteme mit älteren und jüngeren 
Beschäftigten (Lehren und Lernen).

 » Führung, Organisationskultur: Vorge-
setzte haben einen sehr großen Einfluss 
auf die Arbeitsfähigkeit von älteren Ar-
beitnehmerInnen. Deshalb: Sensibilisie-
rung von Führungskräften, damit diese 
Alter und Altern als Umbauprozess sehen 
sowie Stärken, die mit dem jeweiligen Al-
ter verbunden sind, erkennen können.

Diese Gestaltungsfelder des alterns-
gerechten Arbeitens hängen eng zusam-
men. Um Altern und Arbeitsfähigkeit 
im Betrieb in alle Entscheidungen des 

Unternehmens zu integrieren, braucht 
es einen integrierten systematischen 
Managementansatz, und zwar in Form 
von Alter(n)smanagement oder Age 
Management. 

Betriebsrätinnen und Betriebsräte 
sowie Personalvertretungen werden 
dazu ihre Mitbestimmungsrechte offen-
siv nutzen müssen. Hier wäre ganz 
 besonders das Beteiligungsrecht für Be-
legschaftsvertretungen bei der Arbeits-
platzevaluierung nach dem Arbeitneh-
merInnenschutzgesetz zu nennen, dies 
betrifft natürlich auch die ab 1. Jänner 
2013 verpflichtende Evaluierung der ar-
beitsbezogenen psychischen Belas tun-
gen durch die ArbeitgeberInnen.

Bonus-Malus wieder einführen

Auf sozialpolitischer Ebene wurde durch 
das Arbeit-und-Gesundheit-Gesetz 
(AGG) ein kostenloses Serviceangebot 
für Unternehmen (fit2work – Betriebli-
ches Eingliederungsmanagement für Un-
ternehmen) geschaffen, das allen Betrie-
ben in Österreich offen steht. Ziel ist es, 
Unternehmen, die z. B. hohe Kranken-
stände aufweisen, zu beraten, wie sie Ar-
beitnehmerInnen wieder erfolgreich in 
den laufenden Arbeitsprozess des Betrie-
bes integrieren können. Ein weiterer 
Schritt muss sein, dass es bei auffälligen 
Krankenstandszahlen eines Betriebes eine 
verpflichtende Beratung durch die AUVA 
gibt, wie dies die Sozialpartner beim Bad 
Ischler Dialog 2011 gefordert haben. 

Eine weitere offene Forderung auf so-
zialpolitischer Ebene ist die Wiederein-
führung eines Bonus-Malus-Systems, das 
die Beschäftigung Älterer fördern soll. 

Internet:

Alternsgerechte Arbeitsorganisation:
www.arbeitundalter.at

Gütesiegel für alter(n)sgerechte Organisationen:
www.nestorgold.at
Arbeitsinspektion:

www.arbeitsinspektion.gv.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

ingrid.reifinger@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Besonders bei körperlich schwerer Arbeit  
und bei gesundheitlich belastenden Arbeits-
zeit regelungen sehen die Betriebsrätinnen 
und Betriebsräte und oft wenig Chancen  
für ihre Kolleginnen und Kollegen, bis zum  
gesetzlichen Pensionsantrittsalter durch-
halten zu können.
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H
erzkrankheiten sind nicht mehr  
vor allem Männerkrankheiten. Sie  
machen sogar 49 Prozent der To-
desursachen bei Frauen aus. Frauen 

haben höheren Blutdruck, verstärkt Herz-
erkrankungen, weniger typische („männ-
liche“) Symptome bei Herzerkrankungen, 
sie werden seltener und weniger ausführ-
lich diagnostiziert und therapiert als Män-
ner mit gleicher Verdachtsdiagnose. Und 
sie sterben häufiger an plötzlichem Herz-
tod, wie Jasminka Godnic-Cvar erzählt. 
Die Medizinerin leitet das Institut für 
Arbeitsmedizin der Medizinischen Uni-
versität Wien und erklärt die Ursachen: 
Die Mehrfachbelastung der meisten be-
rufstätigen Frauen hat negative Folgen 
für ihre Gesundheit. „Es ist bewiesen, 
dass Frauen stärker unter Stress und mehr-
facher Arbeitsbelastung stehen“, so  
Godnic-Cvar: „Eine wichtige Rolle bei 
der Entstehung dieser Krankheiten spie-
len vegetative Belastungen, auf die keine 
Entspannung folgt.“ Hintergründe dafür: 
„Frauen haben traditionell andere Aufga-
ben, die zu Mehrfachbelastungen führen: 
Familie, Beruf, Pflege der erkrankten El-
tern und mehr. Außerdem sind sie 
schlechter bezahlt und arbeiten unter 
schlechteren Bedingungen. Und die zeit-
liche Einteilung kann sich besonders be-
lastend auswirken: Sie arbeiten zwei oder 
drei Mal am Tag in zeitlich getrennten 
Schichten. Das betrifft zum Beispiel Leih-
arbeiterinnen oder Putzfrauen.“ Phasen 
der Entspannung geraten damit zu kurz, 
die Auswirkung sind stress- und erschöp-
fungsassoziierte Erkrankungen. 

In den Betrieben selbst wird noch zu 
wenig darauf geachtet, unter welchen 
belastenden Umständen Frauen arbei-
ten. Dabei sind ArbeitgeberInnen ver-
pflichtet, eine „Gefahrenevaluierung“ 
am Arbeitsplatz durchzuführen, um 
übermäßige Beanspruchung und Ri-
siken erkennen und sich Maßnahmen 
zur Vermeidung derselben überlegen zu 
können. Der gesetzliche Rahmen dafür 
ist das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, 
in dem die Arbeitsplatzprävention, Vor-
beugung von Krankheiten und Ge-
sundheitsförderung eine wichtige Rolle 
spielen. Dem ArbeitnehmerInnen-
schutz, wie er sich in den letzten 150 
Jahren in Österreich entwickelt hat, lie-
gen in erster Linie die Arbeitsbedingun-
gen männerdominierter Branchen, v. a. 
im Produktionssektor, zugrunde. In ih-
rer vom ÖGB geförderten Masterarbeit 
ist Antonia Wenzl deshalb der Frage 
nachgegangen, inwieweit die Gefah-
renevaluierung durch Geschlechterste-
reotype geprägt ist. Außerdem wollte sie 
herauszufinden, welche Aspekte be-
rücksichtigt werden müssen, um die 
körperlichen und psychischen Belas-
tungen am Arbeitsplatz von Männern 
und Frauen gleichermaßen berücksich-
tigen zu können. 

Arbeitsbedingungen im Wandel

Historisch betrachtet ging es im Arbeit-
nehmerInnenschutz lange Zeit in erster 
Linie um Verhütung von „klassischen“ 
Arbeitsunfällen und Verringerung von 
Gesundheitsgefahren wie Quarz- und As-
beststaub, Lärm, Vergiftungen, körperli-
che Schwerarbeit, Hitze- und Kälteein-

wirkungen. Die Arbeitsumgebung und 
die Arbeitsbedingungen, wie auch die 
damit verbundenen Belastungen und Ge-
fahren, haben sich jedoch vielfältig ver-
ändert. Immer mehr Menschen sind im 
Dienstleistungssektor beschäftigt. Die 
Arbeitsfelder in Bereichen, in denen vie-
le Frauen tätig waren und sind, galten 
und gelten als körperlich wenig anstren-
gend, sauber und nicht gesundheitsschä-
digend. „So werden zum Beispiel die Be-
lastungen des Hebens und Tragens der 
zumeist weiblichen Supermarktkassiere-
rin kaum gesehen, während das Heben 
und Tragen von Bauarbeitern als körper-
lich sehr belastend und gefährdend aner-
kannt ist“, stellt Wenzl fest. 

Vorurteilsbasierter Blick

Dieser vorurteilsbasierte Blick hatte zur 
Folge, dass etwa bei Reinigungskräften 
oder den meist weiblichen SekretärInnen 
die Gefahrenevaluierung vernachlässigt 
wurde. Außerdem sind Frauen als Akteu-
rInnen des ArbeitnehmerInnenschutzes 
unterrepräsentiert, etwa als Sicherheitsver-
trauenspersonen oder technische Sicher-
heitsfachkräfte. Das bedeutet, dass sie 
nicht ausreichend mitbestimmen. Für ei-
ne qualitative Gefahrenevaluierung sei es 
erforderlich, alle MitarbeiterInnen einzu-
beziehen und das Wissen der Beschäftig-
ten mit dem Wissen der Expertinnen und 
Experten zusammenzuführen, so Wenzl: 
„Sicherheits- und Gesundheitsanliegen 
von Frauen sollten verstärkt berücksichtigt 
werden. Die Beteiligung von Frauen im 
ArbeitnehmerInnenschutz ist deshalb 
wichtig. Damit das möglich wird, muss 
bei der Planung von Arbeitsschutzmaß-

Wenn die Doppelbelastung  
an Herz und Nieren geht

Der ArbeitnehmerInnenschutz braucht eigene Maßnahmen für Frauen.

Autorin: Sonja Fercher
Freie Journalistin
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nahmen auf die zeitlichen Rahmenbedin-
gungen aller MitarbeiterInnen Rücksicht 
genommen werden, also auch von Teil-
zeitbeschäftigten.“ Doch nicht nur bei 
physischen Belastungen stieß Wenzl im 
Zuge ihrer Recherchen auf Geschlechter-
stereotype. Psychische Belastungen wer-
den eher Frauen und frauendominierten 
Berufen wie der Pflege zugeschrieben, 
physische Belastungen eher Männern und 
männerdominierten Branchen. 

Segregation des Arbeitsmarkts

Nach wie vor ist der österreichische Ar-
beitsmarkt sehr stark nach Geschlechtern 
segregiert. Frauen und Männer sind in 
unterschiedlichen Branchen tätig. Dazu 
kommt eine Trennung nach Hierarchie-
stufen und Arbeitszeiten: „Frauen arbeiten 
deutlich häufiger Teilzeit. Männer wiede-
rum sind viel häufiger in Führungspositi-
onen tätig als Frauen.“ Deshalb seien 
 Frauen und Männer unterschiedlichen 
Arbeitsumgebungen und Anforderungen 
ausgesetzt – und hätten unterschiedliche 
Bedürfnisse, die berücksichtigt werden 
sollten, so Wenzl.

Arbeitsmedizinerin Godnic-Cvar 
stimmt zu und erweitert Wenzels Feststel-
lung um die Forderung nach einer Quo-
te für Führungspositionen. Es habe Fol-
gen, wenn Frauen nicht ausreichend in 
den Entscheidungsebenen vertreten sind, 
so die Medizinerin: „Sie sind fremd-
gesteuert, können nicht über das eigene 
Vorankommen, ihre eigene Ziele und 
 Perspektiven entscheiden, aber auch über 
Pausen, Schutzmaßnahmen und Arbeits-
prozesse. Und Frauen können nicht, da 
nicht ausreichend repräsentiert, für sich 
und andere Frauen für adäquatere Kon-
ditionen kämpfen.“ Es gebe genug quali-
fizierte Frauen, die diese Funktionen 
 bekleiden könnten, Macht sollte gender-
gerecht aufgeteilt werden, fordert God-
nic-Cvar: „Es ist wichtig, dass Frauen ihr 
Wissen, ihre Meinungen, Erfahrungen 
und Kenntnisse, die sie im Leben erwor-
ben haben, einbringen können.“ Frauen 
sollten in den Unternehmen überall ver-
treten sein: „In den Führungsstrukturen, 
unter den Sicherheitsvertrauensleuten 
und Personalvertretern. Frauen sollten 
sich selbst vertreten. Je mehr Frauen in 
der Unternehmensführung, desto besser 
schneiden sie ab. Insofern ist die Forde-

rung nach einer 40-Prozent-Quote sehr 
zu begrüßen.“

Mehr Frauen in der Führungsebene, 
mehr Informationen über die gesund-
heitsschädigende Wirkung von Fehlbe-
lastungen am Arbeitsplatz, bessere Ar-
beitsbedingungen: Das sind die 
wesentlichen Verbesserungen, die sich 
Godnic-Cvar wünscht. 

Noch sind Frauen erst in wenige 
 Führungspositionen vorgedrungen. Viele 
leben in Armut oder an der Armutsgrenze. 
Auch das hat Auswirkungen auf ihre Ge-
sundheit: Sie können sich körperliche Aus-
gleichsbetätigungen (z. B. Heilgymnastik, 
Fitness etc.) oder andere Formen der Ent-
spannung und des Ausgleichs nicht leisten, 
so Godnic-Cvar. Berufstätige Frauen kom-
men zudem nicht nur an ihrem Arbeits-
platz zum Einsatz, sondern leisten auch 
nach wie vor den Großteil der Hausarbeit. 
„Es gibt eine deutsche Studie, wonach drei 
von vier Müttern berufstätig sind. Durch 
die Mehrfachbelastungen können sie sich 
in der Regel also nicht ausreichend ent-
spannen und ausruhen“, berichtet  
Godnic-Cvar. Hinter der psychischen 
Überforderung rangieren Muskel- und 
Skelettalerkrankungen als häufigste be-
rufsassoziierte Erkrankungen bei Frauen. 

Es bestünden viele Möglichkeiten

Deshalb fordert Godnic-Cvar ein ausrei-
chendes Angebot an Kinderbetreuungs- 
und Pflegeeinrichtungen. Es bestünden 
viele Möglichkeiten, damit Frauen im Be-
ruf erfolgreicher sein können, finanziell 
besser dastehen bzw. nicht in Armut leben 
müssen – und dadurch auch gesünder sind 
und werden. Inzwischen gebe es bereits 
einige erfolgreich implementierte Maß-
nahmen, die den Frauen zugutekommen, 
vor allem im akademischen Bereich. 
 Allein: Flächendeckend sind sie nicht. 
„Leider“, bedauert die Medizinerin.

Internet: 

Genderaspekte in der Gefahrenevaluierung  
tinyurl.com/bq3hd8d

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

sonja.fercher@chello.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at 
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Herzkrankheiten machen fast die Hälfte der 
Todesursachen bei Frauen aus, auch leiden 
sie verstärkt unter Diabetes. Wesentlich ver-
antwortlich für diese Gesundheitsbelastungen 
sind, nehmen wir heute an, erhöhte psy-
chische Belastungen, Doppel- und Mehrfach-
belastungen sowie fehlende Entspannung. 
Auch im ArbeitnehmerInnenschutz wird auf 
die Bedürfnisse von Frauen noch viel zu wenig 
Rücksicht genommen

http://www.genderraum.at/cms/index.php?page=texte
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Gesundheitsfaktor Führungskraft
Der Führungsstil hat Auswirkungen auf die Arbeitszufriedenheit und damit auch 
auf die Gesundheit von ArbeitnehmerInnen. Das belegt eine Reihe von Studien. 

D
er Fehlzeitenreport des Wirt-
schaftsforschungsinstituts (WI-
FO) 2012 stellt einen klaren Zu-
sammenhang her zwischen Un-

ternehmenskultur und der Zahl der 
Krankenstandstage. Eine wesentliche 
Rolle spielt dabei die Führungsqualität, 
und es zeigt sich, dass Beschäftigte, die 
insgesamt mit ihren Chefinnen oder 
Chefs zufrieden sind, weniger oft krank 
werden als der Durchschnitt. Nun wird 
selbst eine ausgesprochen verständnis-
volle Führungskraft nicht verhindern 
können, dass sich Grippeviren verbrei-
ten, ihr Verhalten hat aber sehr wohl 
Einfluss auf das psychosoziale Umfeld 
im Unternehmen und auf die notwen-
dige Balance zwischen Anforderungen 
und stärkenden Ressourcen. 

Mehr Mitsprache, seltener krank

Gerade im Hinblick auf psychische Er-
krankungen (und gerade hier steigen die 
Krankenstandszahlen rapide) ist der Zu-
sammenhang zwischen der täglichen 
(psychischen) Belastung und den da-
durch entstehenden Gesundheitsproble-
men unverkennbar. Typische Auswir-
kungen permanenter Fehlbelastung sind 
zum Beispiel Verspannungen des Mus-
kelapparats insbesondere im Nackenbe-
reich, Kopfschmerzen, Schlafprobleme, 

Bluthochdruck oder Verdauungsbe-
schwerden. Natürlich führt nicht jede 
Stresssituation automatisch zu einer Ge-
sundheitsbeeinträchtigung. Der von Ar-
beitnehmerInnen als „angenehm“ oder 
„motivierend“ empfundene Stress kann 
durchaus auch positive Effekte haben  
(z. B. Erfolgserlebnis, Anerkennung). 
Gerade hier macht der Führungsstil ei-
nen Unterschied und beeinflusst, ob sich 
Stress als krankmachend auswirkt oder 
nicht. Lässt eine Führungskraft keine 
freien Entscheidungsspielräume zu, 
wirkt sich das auch auf die Kranken-
standstage aus. Bei der Untersuchung 
des WIFO stellte sich heraus, dass Mit-
arbeiterInnen in Unternehmen mit viel 
Mitsprache 2012 durchschnittlich fünf 
Tage krank waren, wohingegen die Kran-
kenstandstage in Unternehmen mit 
 keiner Mitsprache durchschnittlich 13 
 Tage betrugen.

In mehreren medizinischen Untersu-
chungen aus den 1990er-Jahren konnte 
nachgewiesen werden, dass ein unausge-
wogenes Verhältnis zwischen Arbeitsein-
satz und erhaltener Belohnung (soge-
nannte „effort-reward-imbalance“) zu 
Herz-Kreislauf-Störungen führt.1 Eine 
wesentliche Führungsaufgabe liegt darin, 
die Arbeitsleistung von ArbeitnehmerIn-
nen entsprechend zu bewerten. Die da-
raus entstehende „Entlohnung“ ist unter 
anderem in finanzieller Form zu leisten, 
besteht aber durchaus auch in einem 
wertschätzenden Feedback.

Technische „Hilfsmittel“

Die Verwendung mobiler Informations- 
und Kommunikationstechnologien 

(IKT) wie Tablets, Smartphones und 
ähnlicher Geräte hängt maßgeblich von 
Führungskräften ab. Führungskräfte 
treffen Entscheidungen darüber, welche 
Beschäftigtengruppe die Geräte zur Ver-
fügung gestellt bekommt, wie viel Zeit 
für die Beantwortung von E-Mails vor-
gesehen ist, ob Privatnutzung zulässig 
ist und ob im Gegenzug die geschäftli-
che Nutzung in der Privatzeit verlangt 
wird. 

Immer häufiger werden mobile End-
geräte auch für gewöhnliche Mitarbei-
terInnen bereitgestellt. Studien variieren 
in ihren Angaben, wer in der Freizeit für 
Arbeitsthemen erreichbar ist. Die – 
meist aus deutschen Studien stammen-
den – Angaben schwanken je nach Auf-
traggeber zwischen 40 Prozent2, der 
Hälfte3 bis hin zu 84 Prozent4. 

Die britische Gesellschaft für Physio-
therapie belegt einen Zusammenhang 
zwischen dem Einsatz von IKT und Ge-
sundheitsschäden. Wird häufig außerhalb 
der vereinbarten Zeiten für den Arbeitge-
ber gearbeitet, treten stressbedingte Schä-
digungen der Gesundheit auf, wozu ins-
besondere Haltungsschäden zählen.5

Autorinnen: 
 Clara Fritsch
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Das Meinungsforschungsinstitut 
IFES hat 2011 bei einer Analyse des Ge-
sundheitsklima-Index festgestellt, dass 
gesundheitsschädigendes Arbeitsklima 
insbesondere durch hohen Zeitdruck 
und hohe Kontrolldichte empfunden 
wird – beides Faktoren, die mittels mo-
biler IKT zusätzlich verstärkt werden 
können. 60 Prozent der befragten öster-
reichischen ArbeitnehmerInnen gaben 
an, dass ihre Gesundheit durch Zeit-
druck belastet werde, was bei 39 Prozent 
der Befragten in Bezug auf ständige Kon-
trolle zutraf. ArbeitnehmerInnen, die 
sich durch ihre Vorgesetzten belastet 
fühlen, sind stärker von psychischen und 
physischen Gesundheitsbeeinträchti-
gungen betroffen als jene, die keinen 
Druck durch Vorgesetzte empfinden.

Zahlen für mehr Verfügbarkeit

An mehreren Orten wird bereits ver-
sucht, dieser Führungskultur des „allzeit 
bereit“ gegenzusteuern. Die kanadische 
Gewerkschaft für den Öffentlichen 
Dienst möchte beispielsweise die Ruf-
bereitschaft per Handy explizit in die 
Tarifverträge mit aufnehmen. „Wer ei-
ne höhere Verfügbarkeit seiner Mitar-
beiter will, soll dafür zahlen“, fordert 
der Gewerkschafter Ed Cashman.6 Be-
triebliche Beispiele sind vor allem in 

Deutschland medial bekannt geworden 
und reichen von beinhartem Abschalten 
bis hin zur sanften „Selbstverantwor-
tung“. Ein weiteres Beispiel ist die von 
VW-Betriebsräten Ende 2011 durchge-
setzte „Blackberry-Pause nach Dienst-
schluss“. E-Mails werden in einigen Ab-
teilungen des Auto-Herstellers nach 
Dienstschluss nicht mehr auf die mo-
bilen Endgeräte weitergeleitet. Die 
deutsche Telekom setzt bei diesem The-
ma mehr auf die Selbstverantwortung 
der MitarbeiterInnen, indem die Selbst-
verpflichtungserklärung festlegt, dass 
Erreichbarkeit nach Dienstschluss nicht 
erforderlich ist. 

Im Sommer 2012 machte die deut-
sche Arbeitsministerin Ursula von der 
Leyen die ungesunde Kultur des Arbei-
tens in der Freizeit zu einem überbetrieb-
lichen Thema und forderte eine gesetz-
lich verordnete Funkstille.

Das Verhalten von Vorgesetzten 
spiegelt meist das wider, was Vorge-
setzte von ihren MitarbeiterInnen er-
warten. Auch wenn dieser „katego-
rische Imperativ“ nicht dezidiert 
ausgesprochen wird, so zeigt das Füh-
rungsverhalten den MitarbeiterInnen, 
was für Spielräume vorhanden wären 
– und fördert so ganz von allein die 
Frage, ob diese sich ähnliches Verhal-
ten nicht auch für sich selbst vorstellen 
könnten.

Wird beispielsweise der Acht-Stun-
den-Tag „abgeschafft“, die Arbeit mit 
nach Hause genommen oder der 
 Schlafplatz unter den Büro-Schreibtisch 
verlegt, wie es eine Managerin bei 
 Google, Marissa Mayer, in einem Inter-
view vom März 2012 beschreibt7, kom-

men auch „normale“ MitarbeiterInnen 
unter Zugzwang.

Betriebliche Gesundheitsförderung

Gesundheitsfördernde Maßnahmen im 
Betrieb setzen daher nicht nur an der 
Verhaltensänderung an (wie es viele Be-
triebe mittels Kursen zur Rauchentwöh-
nung oder dem „gesunden Essen“ prak-
tizieren), sondern wollen gesunde Ver-
hältnisse schaffen, die auf die 
Unternehmensstrukturen und auf die 
Bedürfnisse der ArbeitnehmerInnen ab-
gestimmt sind. Dieser strukturelle An-
satz zielt darauf ab, betriebliche Abläufe 
insgesamt gesundheitserhaltend zu ge-
stalten. So kann es beispielsweise ein Ziel 
einer betrieblichen Gesundheitsmaß-
nahme sein, die betrieblichen Kommu-
nikationsabläufe so zu gestalten, dass 
Stress erst gar nicht entstehen kann und 
Kolleginnen/Kollegen beispielsweise 
rechtzeitig informiert werden.

Für diese Herangehensweise braucht 
es die Sensibilisierung unter Führungs-
kräften und ausreichend Willen und 
Wissen für die Umsetzung gesundheits-
fördernder Maßnahmen.

Internet: 

work@professional:
tinyurl.com/c2m45lp

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorinnen

clara.fritsch@gpa-djp.at 
isabel.koberwein@gpa-djp.at 

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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So kann es etwa Ziel einer betrieblichen 
 Gesundheitsvorsorge sein, die betrieblichen 
Kommunikationsabläufe so zu gestalten,  
dass Stress erst gar nicht entstehen kann  
und Kolleginnen/Kollegen beispielsweise recht-
zeitig  informiert werden.

 1  Der Grazer Psychologe Paul Jiménez (2008) führt folgende Stu-
dien an: Siegrist 1990, Lynch 1997, Bosma 1998, Kuper 2002, 
Kivimäki 2002.

 2 tinyurl.com/bzwzdkn
 3 tinyurl.com/bg2n77h
 4 tinyurl.com/29tba9t
 5 tinyurl.com/ccptxfy
 6 Die Presse von 19. Mai 2008.
 7 tinyurl.com/bnnlst2

http://www.gpa-djp.at/servlet/ContentServer?pagename=GPA/Page/Index&n=GPA_4.1
http://www.dguv.de/inhalt/presse/2012/Q4/erreichbarkeit/index.jsp
http://www.zeit.de/karriere/beruf/2013-01/studie-erreichbarkeit-job
http://www.sueddeutsche.de/karriere/staendige-erreichbarkeit-macht-krank-schlaflos-nach-feierabend-1.1028256
http://www.csp.org.uk/news/2012/06/19/over-working-leads-health-problems-warns-csp
http://it-jobs.fins.com/Articles/SBB0001424052702303404704577309493661513690/How-Google-s-Marissa-Mayer-Manages-Burnout
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W irtschaftsethik sollte für alle Ver-
antwortlichen einen hohen Stel-
lenwert haben. Besonders in der 
Arbeitskräfteüberlassung zieht 

sich ein Graben zwischen reinen Ratio-
nalistInnen (besonders ArbeitgeberInnen 
und UnternehmerInnen) und philoso-
phischen EthikerInnen (oft Arbeit-
nehmervertreterInnen und Gewerk-
schaft). Auch wenn die Existenz eines 
Zeitarbeitsunternehmens maßgeblich 
vom Markt her bestimmt wird, ist auf die 
Anwendung ethischer Prinzipien beim 
wirtschaftlichen Handeln zu achten. Ver-
antwortung, Solidarität und Humanität 
sind die zentralen Werte. 

Unternehmerische Verantwortung

Ziel ist, dass Ethik im Wirtschaftsleben 
und somit auch in der Arbeitskräfteüber-
lassung als unternehmerische Verantwor-
tung wahrgenommen wird. Rücksicht auf 
die Bedingungen der natürlichen und ge-
sellschaftlichen Umwelt sollten selbstver-
ständlich sein. Bei den sich rasch verän-
dernden Arbeitsbedingungen ist es zudem 
unumgänglich, sich verstärkt an den Be-
dürfnissen der MitarbeiterInnen zu orien-
tieren. Oft genügt ein Denkanstoß, um 
einen gangbaren Weg bzw. die Balance 
zwischen kurzfristigen und langfristigen 
Interessen der Wirtschaft zu finden. 

Aus den Erhebungen der Statistik-
Abteilung der Allgemeinen Unfallversi-

cherungsanstalt (AUVA) ist ersichtlich, 
dass die Unfallrate in der Arbeitskräfte-
überlassung sehr hoch ist, aber in den 
letzten Jahren einen Rückgang aufweist. 
Die Bemühungen der Arbeitskräfteüber-
lasser und der Beschäftigerbetriebe, diese 
Unfallrate durch diverse Maßnahmen zu 
reduzieren, haben gefruchtet. Es ist aller-
dings ständig Handlungsbedarf gegeben, 
denn jeder Arbeitsunfall ist einer zu viel. 
Sturz und Fall stellen die häufigsten Un-
fallursachen von Personen im Überlas-
sungsgewerbe dar. Das hängt auch damit 
zusammen, dass ein großer Teil im Bau-
gewerbe eingesetzt wird. 

Bereits im Jahr 2006 wurde einer mei-
ner Verbesserungsvorschläge umgesetzt. 
Das Melden eines Arbeitsunfalls obliegt 
nun dem Beschäftiger und nicht dem 
Überlasser, so dass sich der Beschäftiger 
seiner Verantwortung gegenüber den 
ZeitarbeiterInnen bewusst wird und die 
Arbeitsunfälle der Leiharbeitskräfte in 
den Statistiken beim Beschäftiger auf-
scheinen. Im Sozialrechts-Änderungsge-
setz 2006 – SRÄG 2006 wurde dem  
§ 363 Abs. 1 folgender Satz angefügt: „Im 
Falle einer Arbeitskräfteüberlassung ob-
liegen diese Meldepflichten dem/der Be-
schäftiger/Beschäftigerin nach § 3 Abs. 3 
des Arbeitskräfteüberlassungsgesetz.“

Aufgrund meiner langjährigen Erfah-
rung als Sicherheitskraft in der Zeitar-
beitsbranche musste ich feststellen, dass 
viele Arbeitsunfälle, vor allem auch töd-
liche, zu vermeiden gewesen wären, wenn 
die ZeitarbeiterInnen bereits beim Über-
lasser eine ausführliche Unterweisung für 
den vorgesehenen Arbeitsplatz beim Be-
schäftiger erhalten hätten. Die Praxis hat 
gezeigt, dass die bisherigen Formulie-

rungen im ASchG unzureichend waren, 
weil den Überlassern die Sicherheits- und 
die Gesundheitsschutzdokumentation 
meist nicht vorlagen. 

Novelle war notwendig

Es war an der Zeit, das ArbeitnehmerIn-
nenschutzgesetz, das die Grundlage für 
den Schutz des Lebens, der Gesundheit 
und der Sittlichkeit der ArbeitnehmerIn-
nen bildet, zu novellieren. Wegen meines 
Verbesserungsvorschlags aus dem Jahr 
2005 wurde nach vielen Verhandlungen 
in den diversen Ausschüssen im Zuge der 
Umsetzung der Europäischen Richtlinien 
für Leiharbeit das ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetz dahingehend geändert, dass 
§ 9 Abs. 3 ASchG nun folgendermaßen 
aussieht:

§ 9 Abs. 3: Beschäftiger sind verpflich-
tet, vor der Überlassung sowie vor jeder 
Änderung der Verwendung von überlas-
senen Arbeitnehmer/innen

1. die Überlasser über die für die 
Tätigkeit erforderliche Eignung und die 
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erforderlichen Fachkenntnisse sowie über 
die besonderen Merkmale des zu beset-
zenden Arbeitsplatzes nachweislich 
schriftlich zu informieren,

2. sie über die für den zu beset-
zenden Arbeitsplatz oder die vorgesehene 
Tätigkeit erforderliche gesundheitliche 
Eignung nachweislich schriftlich zu in-
formieren,

3. den Überlassern die für den zu 
besetzenden Arbeitsplatz oder die vorge-
sehene Tätigkeit relevanten Sicherheits- 
und Gesundheitsschutzdokumente nach-
weislich zu übermitteln und sie von jeder 
Änderung in Kenntnis zu setzen.

Auch in § 9 Abs. 4 wurden Verbesse-
rungen vorgenommen. Der Überlasser 
hat nun die Pflicht, die ArbeitnehmerIn-
nen vor einer Überlassung sowie vor jeder 
Änderung ihrer Verwendung über die 
Gefahren, die erforderliche Eignung und 
die erforderlichen Fachkenntnisse für den 
zu besetzenden Arbeitsplatz sowie über 
die Notwendigkeit von Eignungs- und 
Folgeuntersuchungen nachweislich 
schriftlich zu informieren. 

§ 9 Abs. 5 wurde dahingehend ergänzt, 
dass bei den Pflichten des Überlassers 
auch § 58 ASchG angeführt wurde, also 
eine Klarstellung, dass die Kosten von 
Eignungs- und Folgeuntersuchungen von 
den ArbeitgeberInnen zu tragen sind. All 
diese Änderungen sollten auf Sicht zu ei-
ner deutlichen Senkung des Arbeitsun-
fallrisikos beitragen. 

Ein großer Schritt zur Realisierung 
von ethischen Anforderungen in der Zeit-
arbeitsbranche ist mit der Umsetzung der 
Richtlinie 2008/104/EG des europä-
ischen Parlaments und des Rates vom  
19. November 2008 über Leiharbeit ge-

lungen. Die Richtlinie steht im Einklang 
mit den Grundrechten und befolgt die 
in der EU-Charta der Grundrechte aner-
kannten Prinzipien. Vor der Umsetzung 
ließen sich in Bezug auf die Inanspruch-
nahme der Zeitarbeit (in der Richtlinie 
als Leiharbeit bezeichnet) sowie die recht-
liche Stellung, den Status und die Arbeits-
bedingungen der Leiharbeitskräfte inner-
halb der Union große Unterschiede fest-
stellen. Die Richtlinie legt einen diskri-
minierungsfreien, transparenten und 
verhältnismäßigen Rahmen zum Schutz 
der LeiharbeitnehmerInnen fest und 
wahrt gleichzeitig die Vielfalt der Arbeits-
märkte und der Arbeitsbeziehungen. Das 
wurde in Artikel 2 folgendermaßen defi-
niert: „Ziel dieser Richtlinie ist es, für den 
Schutz der Leiharbeitnehmer zu sorgen 
und die Qualität der Leiharbeit zu ver-
bessern, indem die Einhaltung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
LeiharbeitnehmerInnen gemäß Artikel 5 
(Grundsatz der Gleichbehandlung) gesi-
chert wird und die Leiharbeitsunterneh-
men als ArbeitgeberInnen anerkannt wer-
den, wobei zu berücksichtigen ist, dass 
ein angemessener Rahmen für den Ein-
satz von Leiharbeit festgelegt werden 
muss, um wirksam zur Schaffung von 
Arbeitsplätzen und zur Entwicklung fle-
xibler Arbeitsformen beizutragen.“ 

Im Wesentlichen wurde dieses Ziel 
durch die Novellierung des Arbeitskräf-
teüberlassungsgesetzes (AÜG) erreicht. 
Dieses ist, mit einigen Ausnahmen (z. B. 
Beitragspflicht für den Sozial- und Wei-
terbildungsfonds bei Angestellten), mit 
1. Jänner 2013 in Kraft getreten. Die we-
sentlichen Änderungen betreffen die 
Schaffung des bereits erwähnten Fonds, 

die 14-tägige Vorankündigung des Endes 
einer Überlassung, die Geltung diverser 
betrieblicher Regelungen in den Unter-
nehmen nun auch für ZeitarbeiterInnen 
(betriebliche Sozialleistungen, Betriebs-
pension etc.) sowie die Einführung von 
Diskriminierungsverboten und Gleich-
behandlungsgeboten. Auch bei der grenz-
überschreitenden Überlassung vom Aus-
land nach Österreich sind Verbesse-
rungen bei den Melde- und Informa- 
tionspflichten erfolgt. 

Schnelllebige Härte

Die Richtlinie über Leiharbeit hätte zwar 
schon bis Dezember 2011 umgesetzt wer-
den müssen, aber die Sozialpartner haben 
schlussendlich dem Ministerrat einen se-
henswerten Entwurf präsentiert, sodass 
der Nationalrat die Novelle zum AÜG 
beschließen konnte.

Trotz aller bisherigen Errungenschaf-
ten (Kollektivvertrag, organisierte Zeit-
arbeitsfirmen, Novellierung AÜG und 
ASchG, Imageverbesserung etc.) und 
Vorteile für eine flexible Wirtschaft hat 
die Zeitarbeitsbranche ihre schnelllebige 
Härte nicht ganz verloren.

Internet:

Leiharbeit Gewerkschaft PRO-GE:
www.leiharbeiter.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

p.toeplitz@trenkwalder.com
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Sturz und Fall sind die häufigsten Unfallursachen 
von Personen im Überlassungsgewerbe. Dies ist 
auch damit zu begründen, dass ein großer Teil im 
Baugewerbe eingesetzt wird. 
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Gewalt in den Öffis
Immer öfter werden MitarbeiterInnen in den öffentlichen Verkehrsmitteln Opfer  

von verbalen oder sogar körperlichen Attacken.

G
ewalt ist ein gesellschaftliches Pro-
blem. Gewalt kommt in Familien, 
Beziehungen und in den verschie-
densten Berufen vor. Gewalt hat 

verschiedene Facetten und reicht von ver-
balen Attacken bis hin zu physischen An-
griffen. Gewalt kann nicht akzeptiert wer-
den, daher ist es notwendig und wird es 
auch zukünftig notwendig sein, die Zivil-
courage in der Bevölkerung zu fördern.

Von Seiten der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) wird Gewalt in der Ar-
beitswelt wie folgt definiert: „In Zusam-
menhang mit der Arbeit stehende 
Ereignisse einschließlich des Weges von 
und zur Arbeit, bei denen Mitarbeiter 
beschimpft, bedroht oder angegriffen 
werden und die eine ausgesprochene 
oder unausgesprochene Drohung gegen 
deren Sicherheit, Wohlergehen oder Ge-
sundheit beinhalten.“

Gewalt von außen oder innen

Auch die Europäische Agentur für Sicherheit 
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
 definiert Gewalt umfassend als „jeden 
Vorfall, bei dem eine Person an ihrem Ar-
beitsplatz missbraucht, bedroht oder tät-
lich angegriffen wird, und durch den   
ihre Sicherheit, Gesundheit, ihr Wohler-
gehen oder ihre Arbeitsleistung gefährdet 
werden. Hierzu gehören Beleidigungen, 

Bedrohungen, körperliche oder psychi-
sche Angriffe“. Sie unterscheidet dabei 
zwischen „Gewalt von außen“ und 
 „Gewalt von innen“. Viel hat sich in den 
vergangenen Jahren verändert: Zwar ist 
die Anzahl der gemeldeten Arbeitsunfälle 
durch Übergriffe weitgehend konstant. 
Die Problematik „Gewalt im Fahrdienst“ 
wird aber heute anders wahrgenommen, 
breiter diskutiert und auch von den Me-
dien aufgegriffen. In der Vergangenheit 
wurde oftmals davon gesprochen, dass 
dies zum Arbeitsalltag bzw. Arbeitsrisiko 
gehört. Das ist falsch.

Gewalt ist auch seelische Verletzung

Den meisten Übergriffen geht ein verba-
ler Konflikt voraus und zumindest bei ei-
nem Teil der Konflikte ist deren Verlauf 
beeinflussbar. Art und Schwere der Über-
griffe haben sich verändert. Gewalt hat 
eben viele Gesichter und kann in vielerlei 
Formen auftreten. Im juristischen Sinne 
liegt Gewalt vor, wenn jemand einen an-
deren bewusst körperlich verletzt oder 
absichtlich eine Sache zerstört, die einem 
anderen oder der Allgemeinheit gehört  
(z. B. die Beschädigung eines Waggons).

Im psychologischen Sinne gehört al-
les zur Gewalt, was einen Menschen see-
lisch verletzt. Dabei ist die Wahrneh-
mung der betroffenen Person 
entscheidend: Gewalt ist, was jemand als 
Übergriff empfindet. Das beinhaltet 
auch verbale Attacken und Mobbing. 

MitarbeiterInnen in öffentlichen Ver-
kehrsmitteln sind meist von Gewalt 
durch Fahrgäste betroffen. Sicherheit in 
U-Bahnen, S-Bahnen, Straßenbahnen 
und Bussen ist eine unabdingbare Vo-

raussetzung für die Akzeptanz und Qua-
lität von Öffis. Von Gewalt und Vanda-
lismus sind sowohl die Wiener Linien als 
auch die ÖBB betroffen. Das Thema hat 
daher bei solchen Unternehmen höchste 
Priorität und zeigt auch die Verantwor-
tung gegenüber Fahrgästen, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. 

Gefährdungssituationen in Unter-
nehmen des öffentlichen Verkehrs müs-
sen sorgfältig analysiert werden, sie treten 
örtlich und zeitlich sehr unterschiedlich 
auf. Von Seiten der Gewerkschaften, der 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie 
der PersonalvertreterInnen muss gegen-
über dem Management des jeweiligen 
Unternehmens deutlich gemacht werden, 
dass Gewalt gegen MitarbeiterInnen 
nicht hingenommen wird. Durch eine 
Vielzahl an Maßnahmen und den offe-
nen Umgang mit dem Thema Gewalt 
kann das Vertrauen der MitarbeiterInnen 
gestärkt werden. Es gilt, offen an diese 
Problematik heranzugehen.

Rempeleien, Anspucken, Schläge, 
Kratzer und Bisse hinterlassen nicht nur 
körperliche Spuren bei den Opfern, jede 
Gewalterfahrung verletzt auch die Seele. 
Gerade deshalb ist das Projekt „Tatort 
Arbeitsplatz – Gib der Gewalt im Job 
keine Chance“ so wichtig. Dazu gehören 
Seminare für Betriebsrätinnen und Be-
triebsräte sowie PersonalvertreterInnen, 
Seminare für Gewerkschaftsmitglieder, 
die Bereitstellung von Materialien und 
Unterlagen, das Ausarbeiten von Be-
triebsvereinbarungen zum Thema Ge-
walt oder psychologische Beratungen.

Seit über zehn Jahren gibt es bei den 
Berliner Verkehrsbetrieben BVG ein 
Vorzeigeprojekt. Unter dem Motto 

AutorInnen:  
Peter Traschkowitsch

Projektleiter „Sicherheit am Arbeitsplatz“, 
Gewerkschaft vida

Sonia Spiess
Referatsleiterin und Bundesreferentin in der 

GdG-KMSfB
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„Handeln statt zusehen“ wurde das Pro-
jekt „BVG-Schülerbegleiter“ gestartet, 
mit ausgezeichnetem Erfolg. Ziel ist es, 
Konflikte zwischen Gleichaltrigen in 
Bussen des öffentlichen Verkehrs zu 
schlichten und zu deeskalieren.

Tatort Arbeitsplatz 

Die Dienstleistungs- und Verkehrsge-
werkschaft vida führt seit zwei Jahren in 
Kooperation mit der GdG-KMSfB das 
Projekt „Tatort Arbeitsplatz“ erfolgreich 
durch. Nun setzen sich die beiden Ge-
werkschaften dafür ein, die Jugend besser 
und sichtbarer in das Projekt einzubinden. 
Dabei dient ihnen das Beispiel der Berli-
ner Verkehrsbetriebe als Vorbild – anstatt 
das Rad neu zu erfinden, versuchen vida 
und GdG-KMSfB Bewährtes an lokale 
Gegebenheiten und Vorstellungen anzu-
passen. Wichtige Voraussetzungen dafür 
sind, offen über Gewalt zu reden, zu wis-
sen, man steht mit dem Problem nicht 
allein da, und nichts unter den Teppich 
zu kehren. Das gilt es einzuhalten. 

Ziel eines solchen Projekts mit Ju-
gendlichen ist nicht nur die Schaffung 
eines Problembewusstseins in der Öf-
fentlichkeit, sondern auch der offene 
Umgang von Verkehrsunternehmen mit 
der Thematik Gewalt. Das klare Anspre-
chen eines gesellschaftlichen Problems 
und das gemeinsame Suchen nach Lö-
sungsansätzen wären ebenso positive Ef-
fekte wie das Erarbeiten eines Projektes 
mit Jugendlichen und für diese, zugleich 
könnte man das Sicherheitsgefühl in 
den Öffis fördern. Kooperationspartne-
rInnen und Mitstreiter verstehen sich da 
von selbst, vor allem, um die Nachhal-

tigkeit zu gewährleisten. So befinden 
sich vida und GdG-KMSfB in lau-
fenden Gesprächen mit potenziellen 
Partnerinnen und Partnern.

Das Projekt würde zudem zur Prä-
vention von Gewalt beitragen, indem es 
die Fahrgäste in den Prozess der sicht-
baren Gewaltprophylaxe einbezieht, 
wodurch eine Partnerschaft zwischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
Fahrgästen und Jugendlichen entstehen 
kann. In den einzelnen Verkehrsunter-
nehmen werden Jugendliche in den ver-
schiedensten Lehrberufen ausgebildet, 
sie sind ausgezeichnete Multiplikato-
rInnen. Gerade Lehrlinge sind motiviert 
und sprechen außerdem die Sprache der 
Jugendlichen.

Theorie und Praxis der Zivilcourage

Das Projekt selbst soll auch der Vermitt-
lung von Theorie und Praxis zum Thema 
Zivilcourage dienen und durch entspre-
chende Öffentlichkeitsarbeit begleitet 
werden. 

Eine begleitende Ausbildung der 
Lehrlinge könnte sich in drei Blöcke 
gliedern. So sollen ihnen nicht nur die 
gesetzlichen Möglichkeiten und Rah-
menbedingungen nähergebracht wer-
den, sondern auch praktische Kennt-
nisse im Umgang mit Konfliktsituation 
und Deeskalation vermittelt werden. Ein 
wichtiges Ziel der Ausbildung ist die 
Stärkung der Zivilcourage und deren 
richtiger Einsatz. Respekt, Wertschät-
zung und Anerkennung fehlen in der 
heutigen Berufswelt leider allzu oft, die-
ses Projekt hat daher das Ziel, genau die-
se Punkte abzudecken. Eine Schulung 

sollte selbstverständlich nachhaltig wir-
ken und mit einem Zertifikat belohnt 
werden. Begleitende Öffentlichkeitsar-
beit und sichtbares Auftreten im öffent-
lichen Raum – in öffentlichen Verkehrs-
mitteln – könnten zu einem positiveren 
Verständnis führen. Bewusstes Bewer-
ben der Aktion mittels Flyern oder Info-
ständen, gemeinsam mit Mitarbeite-
rInnen der Unternehmen, würde eine 
Abrundung solcher Maßnahmen dar-
stellen. Natürlich müsste gewährleistet 
sein, dass die Lehrlinge freiwillig an so 
einem Projekt teilnehmen. Und das 
ganz nach dem Motto des Schauspielers 
und prominenten Unterstützers von 
„Tatort Arbeitsplatz“ Wolfgang Böck: 
„Freunde, Gewalt löst kein Problem. 
Mehr Respekt! Miteinander statt gegen-
einander.“

Von einer Umsetzung der vorher be-
schriebenen Idee eines Projekts „Jugend-
liche gegen Gewalt im öffentlichen Ver-
kehr“ profitieren Gewerkschaften, 
Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Per-
sonalvertreterInnen sowie die Unter-
nehmen des öffentlichen Verkehrs. Eben 
eine Partnerschaft gegen Gewalt und 
Vandalismus.

Internet:

Tatort Arbeitsplatz
www.tatortarbeitsplatz.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die AutorInnen

peter.traschkowitsch@vida.at
sonia.spiess@gdg-kmsfb.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Gefährdungssituationen in Unternehmen des  
öffentlichen Verkehrs müssen sorgfältig analy-
siert werden, sie treten örtlich und zeitlich sehr 
unterschiedlich auf. 
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E
nde Dezember wurden mit dem 
Sozialversicherungs-Änderungsge-
setz 2012 (SVÄG 2012) überra-
schend Änderungen bei vier der 53 

österreichischen Berufskrankheiten (BK) 
durchgeführt. Nummer 20 der Anlage 1 
§ 177 ASVG wird nunmehr mit der Be-
zeichnung „Vibrationsbedingte Durch-
blutungsstörungen an den Händen sowie 
andere Erkrankungen durch Erschütte-
rung bei der Arbeit mit Pressluftwerkzeu-
gen und gleichartig wirkenden Werkzeu-
gen und Maschinen (wie z. B. Motorsä-
gen) sowie durch Arbeit an Anklopfma-
schinen“ angegeben. Damit sind nicht 
nur Erkrankungen des Skelettsystems er-
fasst, die durch Erschütterungen, Stöße 
oder Vibrationen ausgelöst werden, son-
dern zudem eine Gefäßerkrankung, die 
unter dem Trivialnamen „Weißfingerer-
krankung“ bei KettensägenarbeiterInnen 
bekannt geworden ist. Waren es 2001 
noch acht anerkannte Fälle, bestand 2011 
bei zwölf AUVA-unfallversicherten Ar-
beitnehmerInnen eine BK-Anerkennung.

„Druckschädigung der Nerven“

Nummer 22 lautet nunmehr „Druck-
schädigung der Nerven“ und erlaubt die 
Anerkennung eines Nervenschadens 
durch Druck bevor eine Lähmung auf-
getreten ist. Gefährdend sind vor allem 
Tätigkeiten mit körperlichen Zwangs-
haltungen, Haltungskonstanz, einsei-
tigen Belastungen oder Arbeiten mit ho-

hen Repetitionsraten. Nervenschäden 
aufgrund physikalischer Schädigungs-
faktoren, wie durch Tätigkeiten mit  
hohen Wiederholungsraten (z. B. bei Ar-
beiten mit einer PC-Tastatur, ungüns-
tigen Körperhaltungen und Vibrati-
onen), sind häufig zusätzlich mit 
muskuloskelettalen Beschwerden ver-
bunden. Dies kann eine direkte Kausali-
tätsbeurteilung im Einzelfall schwierig 
machen, zudem wird die Einflussnahme 
durch ergonomische Gestaltungsmaß-
nahmen relativiert.

Nummer 23 wird jetzt mit „Chro-
nische Erkrankungen der Schleimbeu-
tel, der Sehnenscheiden und des Seh-
nengleitgewebes sowie der Sehnen- und 
Muskelansätze durch ständigen Druck 
oder ständige Erschütterung“ beschrie-
ben. Die Anerkennung der BK wird 
nicht mehr auf Knie- und Ellenbogen-
gelenk begrenzt. So sind auch Sehnen-
scheidenerkrankungen erfasst – unter 
dem arbeitsmedizinischen Begriff „RSI-
Syndrom“ („Syndrom der wiederkeh-
renden Verletzungen“).

Quarzstaubexposition kann zur 
Staublungenkrankheit (Silikose) führen. 
In den letzten zehn Jahren konnte nun 
der Nachweis erbracht werden, dass 
Quarzstaub eine krebsauslösende Eigen-
schaft aufweist, wenn die eingeatmete 
Staubmenge so hoch ist, dass auch eine 
Silikose ausgelöst werden kann. Daher 
wurde nun Nummer 26 ergänzt: Mit 
der Erweiterung „c) Bösartige Neubil-
dungen der Lunge durch die Einwir-
kung von kristallinem Siliziumdioxid 
bei Silikose“ ist die Lungenkrebserkran-
kung bei Quarzstaubexposition inklu-
diert worden. Zentral für die Anerken-

nung war bisher, ob eine objektivierbare 
Leistungsminderung von Atmung und 
Kreislauf feststellbar war. Durch die Er-
weiterung der Nummer 26 sind Arbeit-
geberInnen und Präventivkräfte quarz-
staubverarbeitender Betriebe aufgerufen, 
ihr Präventionskonzept bei Quarzstaub-
exposition auf Wirksamkeit zu überprü-
fen und gegebenenfalls Maßnahmen 
umzusetzen.

„Bäckerasthma“

„Bäckerasthma“ ist eine spezifische Er-
krankung der Atemwege in einer mehl-
staubexponierten Berufsgruppe. Asth-
ma bronchiale war bereits unter der 
Nummer 30 als BK angeführt. Neu ist 
jetzt die Erweiterung auch auf die 
Rhinopathie (allergischer Schnupfen), 
wenn und solange sie zur Aufgabe schä-
digender Tätigkeit zwingt. Damit ist die 
Vorstufe zum allergischen Asthma 
bronchiale bereits als BK erfasst. Durch 
diese Anerkennung ist ein Berufswech-
sel und somit ein Expositionsstopp 
leichter geworden. 2010 waren davon 
noch 63 Personen betroffen, ihr Leiden 
wurde als Berufskrankheit im Rahmen 
der gesetzlichen Unfallversicherung an-
erkannt.

Nicht berücksichtig wurden jedoch 
bandscheibenbedingte Erkrankungen 
verursacht durch langjähriges Hantieren 
mit schweren Lasten, oder Arthrosen, 
hervorgerufen durch eine die Gelenke 
belastende Tätigkeit mit kumulativer 
Einwirkungsdauer. Psychische oder psy-
chosomatische Erkrankungen durch 
Schicht- oder Wechseldienste bzw. orga-
nisationsbedingte Ursachen wie chro-

Berufskrankheiten 
Mit der Novellierung des Sozialversicherungs-Änderungsgesetzes 2012 wurden 

Änderungen der Definitionen einzelner Berufskrankheiten durchgeführt.

Autor: Erich Pospischil
Bereichsleiter Arbeitsmedizin im AMZ –  
Arbeits- und sozialmedizinisches Zentrum 

Mödling GesmbH
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nischer Stress oder Mobbing finden wei-
terhin keine Anerkennung als BK. Ar-
gumentiert wurde, dass hiebei nicht 
monokausale, objektivierbare Einzelur-
sachen festgemacht werden können. 

Europäische Berufskrankheitenliste 

Mit September 2003 wurde den Mit-
gliedsstaaten seitens der europäischen 
Kommission empfohlen, die Europä-
ische Liste in Anhang I möglichst unver-
züglich in ihre Rechts- oder Verwal-
tungsvorschriften zu übernehmen. Im 
Anhang II findet sich weiters die Liste 
von Krankheiten, deren berufliche Ver-
ursachung vermutet wird. Erkrankungs-
fälle aus dieser Liste sollten gemeldet 
werden, damit deren spätere Aufnahme 
in Anhang I ins Auge gefasst werden 
kann. Hier sind z. B. „Bandscheiben-
schäden der Lendenwirbelsäule durch 
wiederholte vertikal wirkende Ganz-
körper-Schwingungsbelastung“ oder 
„Stimmbandknötchen durch anhal-
tende berufsbedingte Beanspruchung 
der Stimme“ angeführt. 

Unter Beteiligung aller betroffenen 
AkteurInnen sind wirksame Präventiv-
maßnahmen zu den angeführten Krank-
heiten zu entwickeln. Die Mitglieds-
staaten werden angehalten, jene  
ArbeitnehmerInnen, die an Krankheiten 
leiden, die nicht in der Liste angeführt 
sind, deren berufliche Verursachung 
und Berufsbezogenheit jedoch nachge-
wiesen werden können, zu entschädi-
gen. Weiters fordert die Europäische 
Kommission die Mitgliedsländer auf, 
die Forschung im Bereich berufsbe-
dingter Erkrankungen zu fördern, ins-

besondere der in Anhang II genannten 
sowie der berufsbedingten Gesundheits-
störungen psychosozialer Art. Die in in-
nerstaatlichen Listen enthaltenen Dia-
gnosehilfen für BK sollen verbreitet und 
die aktive Beteiligung der einzelstaatli-
chen Gesundheitssysteme an der Prä-
vention von BK durch die Mitglieds-
staaten soll gefördert werden.

ILO-Berufskrankheitenliste (2010)

Laut ILO müssen zwei Hauptkriterien 
für eine BK erfüllt sein: 

1. ein kausales Verhältnis zwi-
schen Exposition in einem spezifischen 
Arbeitsumfeld oder einer spezifischen 
Tätigkeit und der spezifischen Erkran-
kung und

2. das Vorliegen der Tatsache, 
dass die Erkrankung in der Gruppe der 
exponierten Personen häufiger vor-
kommt, als sie in der restlichen Bevölke-
rung im Durchschnitt auftritt.

Weitere Kriterien für die Identifika-
tion und Festlegung von BK laut ILO 
sind Stärke der Assoziation, Konsistenz, 
Spezifität, Zeitbezug, Dosis-Wirkungs-
abhängigkeit, biologische Plausibilität, 
Kohärenz und Nachweis der Zusammen-
hänge durch Interventionsstudien. 

Morbiditätsbestimmende Erkran-
kungen in Berufsfeldern mit hoher 
Krankheitslast sind meist arbeitsbe-
dingte Erkrankungen. Beispiele sind 
chronische degenerative Muskel- und 
Skeletterkrankungen, Hypertonie, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chro-
nische Bronchitis, psychosomatische 
Störungen, manifeste Depression. Bei 
gezielter Forschung wird meist eine 

wissenschaftliche Evidenz gefunden, 
definiert durch Einwirkungen bezogen 
auf Arbeitsbedingungen, Dosis-Wir-
kungsbeziehung, Latenzzeiten und 
Häufung pro Berufsjahre. In Deutsch-
land konnten diese sowohl für Erkran-
kungen der Bandscheiben nach schwe-
rer körperlicher Arbeit, die Gonarthrose 
(Kniegelenksschädigung) als auch bei 
der Siderose („Schweißerlunge“) bewie-
sen werden. Daher mussten die arbeits-
bedingten Erkrankungen als BK in das 
Berufskrankheitsrecht aufgenommen 
werden. 

Überlegungen zur Verbesserung der 
Prävention und zur Reduktion der 
Krankheitslast wären sowohl in den An-
sätzen der EU-Berufskrankheitenliste 
als auch der ILO-Liste gegeben, diese 
wären aber rasch umzusetzen, um den 
geänderten Arbeitsbedingungen Rech-
nung zu tragen. Die Forschung und das 
Gesundheitssystem sind aufgefordert 
ihre Beiträge zu leisten. 

Internet:

Berufskrankheitenliste ASVG § 177 Anlage 1:
tinyurl.com/ccyynd9

EU-Berufskrankheitenliste (2003):
tinyurl.com/cchs33s

ILO-Berufskrankheitenliste  
(überarbeitete Ausgabe 2010): 

tinyurl.com/ccezbt7

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

erich.pospischil@amz.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Die Nummer 20 der Anlage 1 § 177 ASVG wird 
nunmehr mit der Bezeichnung „Vibrationsbe-
dingte Durchblutungsstörungen an den Händen 
sowie andere Erkrankungen durch Erschütterung 
bei der Arbeit mit Pressluftwerkzeugen und 
gleichartig wirkenden Werkzeugen und Maschi-
nen (wie z. B. Motorsägen) sowie durch Arbeit an 
Anklopfmaschinen“ angegeben sein. 

http://www.auva.at/mediaDB/MMDB128507_Berufskrankheitenliste.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003H0670:EN:NOT
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_150323/lang--en/index.htm
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Akte mit Hirn
ELGA soll das österreichische Gesundheitssystem besser und effizienter gestalten.  

Die Akte könnte den ÖsterreicherInnen ein Plus an gesunden Jahren verschaffen. 

V
ier Buchstaben polarisieren und 
sorgen für Diskussion: ELGA, 
kurz für elektronische Gesund-
heitsakte. Mit 1. Jänner 2015 sind 

Spitäler verpflichtet, Informationen in 
der elektronischen Gesundheitsakte zu 
speichern. Ab 2016 soll die Akte flä-
chendeckend in Österreich funktionie-
ren und das Leben der PatientInnen 
spürbar erleichtern. In der gerühmten 
wie umstrittenen elektronischen Akte 
werden in einem ersten Schritt neben 
Entlassungsbriefen aus dem Spital, La-
bor- und Radiologie-Befunden auch 
verordnete Medikamente gespeichert. 
In Planung sind: Impfpass, Notfalldaten 
und Patientenverfügungen – abrufbar 
übers Internet. „Vorbild ist das dänische 
Gesundheitssystem“, erklärt ELGA-Ge-
schäftsführerin Susanne Herbek. Die 
praktische Ärztin ist seit 20 Jahren im 
Gesundheitsmanagement tätig. 

Vorbild Dänemark

Bereits seit 2003 bietet die dänische 
Plattform www.sunhed.dk („sundhed“ 
heißt übersetzt Gesundheit) den Bürge-
rInnen Einblick in ihre persönlichen, IT-
basierten Gesundheitsdaten, ermöglicht 
Kommunikation mit Arzt oder Apothe-
ker und auch Terminvereinbarungen 
beim praktischen Arzt. In Dänemark 
sind via sundhed u. a. Krankenhaus-
daten, die schon seit den 1970er-Jahren 
gesammelt wurden, Medikamente und 

die Spitals-Patientenakte einsehbar. Zu-
rück in Österreich: Auch ELGA soll ge-
währleisten, dass behandelnde Spitäler, 
MedizinerInnen und ApothekerInnen 
über den gleichen Wissensstand verfü-
gen. Doch die Angst vor Datenmiss-
brauch, Datenflut und Mehrarbeit ist 
gewaltig. „ELGA ist ein Werkzeug, das 
allen helfen soll. Doch von den Ärz-
tinnen und Ärzten wurden drei Gründe 
gegen die Akte angeführt. Zum einen 
die Angst vor zu vielen Informationen – 
das ist berechtigt, weil es Zeit kostet, al-
les zu lesen. Aber dafür wird es tech-
nische Filter geben. Zum zweiten das 
Haftungsthema, da die Arbeit der Ärz-
tinnen und Ärzte transparenter wird und 
sich daraus eine erhöhte Haftung erge-
ben könnte. Der dritte Punkt ist die 
Angst, dass sie die Elektronik viel Geld 
kosten wird und die Sorge, ob der Mehr-
aufwand finanziell abgegolten wird“, 
weiß Volker Schörghofer, stv. Generaldi-
rektor des Hauptverbandes der öster-
reichischen Sozialversicherungsträger. 
 Susanne Herbek kann manche Angst 
ausräumen: „Wir planen eine spezielle 
Art von Befunden, die technisch so in-
telligent sind, dass wesentliche Informa-
tionen gezielt ausgelesen werden kön-
nen. In ihren Metadaten wissen die Be-
funde genau, ,was‘ sie sind – das ist CDA, 
Clinical Document Architecture.“

Nur 59,4 gesunde Lebensjahre

Ärztinnen und Ärzte sollen mithilfe von 
ELGA dazu beitragen, dass die Österrei-
cherInnen länger leben und auch deutlich 
mehr gesunde Lebensjahre genießen. 
Laut OECD haben die ÖsterreicherIn-

nen nur Aussicht auf 59,4 gesunde und 
beschwerdefreie Lebensjahre und damit 
deutlich weniger als der EU-Durch-
schnitt mit 60,7 Jahren. Bei durchschnitt-
licher Lebenserwartung von mehr als 80 
Jahren gehen den ÖsterreicherInnen 
demnach mehr als 20 Jahre Lebensqua-
lität durch Krankheiten verloren. In Mal-
ta und Schweden freuen sich die Men-
schen dagegen über fast zehn gesunde 
Lebensjahre mehr. 

Früherkennung fördern  

Die Früherkennung von Krankheiten 
soll Kosten sparen – das ist auch ein 
wichtiger Wirtschaftsaspekt, immerhin 
werden 2040 drei Mio. Österreiche-
rInnen über 60 Jahre alt sein. ELGA soll 
besonders Menschen das Leben erleich-
tern, die eine längere Liste an Behand-
lungen hinter sich haben – meist ältere 
PatientInnen und chronisch Kranke. 
Entlassene SpitalspatientInnen können 
durch die unkomplizierte Nachbehand-
lung bei niedergelassenen Ärztinnen 
und Ärzten profitieren, verschriebene 
Medikamente werden durch die e-card 
auf Neben- und Wechselwirkungen hin 
überprüft. Das wirkt vorbeugend: Es 
werden etwa nicht länger verschiedene 
Medikamente mit gleichen Inhalts-
stoffen verschrieben. Schörghofer: „Ge-
sundheitspolitisch gibt es die Hoffnung, 
dass ELGA die Früherkennung fördert.“ 
Auch Bernhard Rupp, Leiter der Abtei-
lung Gesundheitswesen und Arbeitneh-
merInnenschutz in der AK Niederöster-
reich, sieht die Implementierung der 
Akte durchaus positiv: „Durch ELGA 
wird das Gesundheitssystem transpa-

AutorInnen: 
 Christian Resei und Sophia T. Fielhauer-Resei

Freie Journalisten
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renter. Mehrfachbefunde und -ver-
schreibungen werden vermieden und 
damit Kosten eingespart.“ Allerdings 
muss noch vieles organisatorisch umge-
setzt werden, damit die elektronische 
Gesundheitsakte in Betrieb gehen kann. 
Immerhin gibt es 8,4 Mio. Menschen in 
Österreich, die derzeit versichert sind, 
und Daten von weiteren drei Mio. Men-
schen, die in Österreich medizinisch be-
handelt wurden – sie alle müssen inte-
griert werden. Susanne Herbek: „Wir 
arbeiten intensiv an der Errichtung der 
ELGA-Infrastruktur. Im Jahreswechsel 
2013/2014 wird es für die BürgerInnen 
erstmals die Möglichkeit geben, mit 
ELGA in Kontakt zu treten.“ 

Zahnmedizin erst ab 2022

ELGA stellt Informationen über eine 
Dauer von zehn Jahren zur Verfügung, 
etwa vom Start 2015 bis 2025. Danach 
sollen die älteren Daten gelöscht wer-
den. Erst ab 1. Jänner 2022 ist die 
Zahnmedizin (niedergelassene Ärz-
tinnen und Ärzte, Gruppenpraxen, Am-
bulatorien) verpflichtet, Informationen 
auf ELGA zu speichern. „Wir setzen da 
aber stark auf die PatientInnen, denn 
Zahnärztinnen und -ärzte dürfen ELGA 
freilich auch schon vor 2022 verwen-
den“, hofft die ELGA-Geschäftsführe-
rin. „In ELGA wird es keine Scans von 
handschriftlichen Notizen und kein 
Kraut und Rüben geben, sondern einzig 
strukturierte Informationen, mit denen 
wir den mündigen Bürger versorgen 
wollen. Meine Vision ist, dass wir diese 
Informationen bereits 2020 in ELGA 
haben“, sagt Schörghofer. Den Entlas-

sungsbrief in Papierform wird es weiter-
hin geben, auch wenn er ebenfalls auf 
ELGA gespeichert wird. 

Für die BürgerInnen ist die Teil-
nahme an ELGA freiwillig. Per Inter-
net-Einstellung oder über schriftliche 
Bekanntgabe bei den Ombudsstellen – 
ab Ende 2013 geplant – kann die Spei-
cherung von Gesundheitsdaten oder 
einzelnen Diagnosen verhindert wer-
den. Ein spezielles ELGA-Gesetz (Ge-
sundheitstelematik-Gesetz 2012) und 
eine Änderung im Strafgesetzbuch 
wurden geschaffen. Möglich ist ein so-
genanntes „Opt-out“, dieser Wider-
spruch kann ab 31. Dezember 2013 
elektronisch über das ELGA-Bürger-
portal (www.gesundheit.gv.at) getätigt 
werden. Ein „Opt-in“ ist übrigens je-
derzeit wieder möglich. Außer dem Be-
treffenden selbst werden ausschließlich 
behandelnde Ärztinnen und Ärzte, 
Apotheken und Spitäler zeitlich be-
grenzten Zugriff (Spitäler und Medizi-
nerInnen 28 Tage, Apotheken zwei 
Stunden) auf die Gesundheitsdaten ha-
ben – Zugangsschlüssel ist die e-card. 
„Es gibt keinen zentralen Speicher“, er-
klärt Herbek, „die Befunde und Entlas-
sungsberichte sind immer dort gespei-
chert, wo sie erstellt wurden – zum 
Beispiel im Krankenhaus – und werden 
durch ELGA nur zugänglich gemacht.“ 

Elektronisches Protokoll

Die PatientInnen haben über das Portal 
www.gesundheit.gv.at die Möglichkeit 
selbst zu steuern, wer auf die Gesund-
heitsdaten Zugriff hat. „Der Patient 
kann den Zugriff des Arztes einschrän-

ken oder die Zugriffsrechte für den Arzt 
seines Vertrauens auf bis zu ein Jahr ver-
längern. Der Patient soll alle Informati-
onen unter gesicherten Bedingungen an 
seinem Computer abrufen können“, 
erklärt Susanne Herbek. Mithilfe des 
elektronischen Protokolls ist ersichtlich, 
wer zu welchem Zeitpunkt Einsicht ge-
nommen hat. Daneben wird es eine 
Service-Hotline für PatientInnen ge-
ben, die allerdings keinen Zugriff auf 
Patientendaten hat. ArbeitgeberInnen 
oder Leihfirmen ist es im Strafgesetz-
buch explizit verboten, Einsicht in die 
ELGA-Akten ihrer MitarbeiterInnen zu 
nehmen – ein Verstoß wird mit einer 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten 
geahndet. 

Dänemark: 90 Prozent informiert

In Dänemark nutzen 90 Prozent der Be-
völkerung das Internet, um sich über 
das Thema Gesundheit zu informieren; 
das Gesundheitsportal sundhed.dk re-
gistriert fast 30 Mio. Seitenaufrufe pro 
Jahr. Fazit: Ob die Zugriffe auf die 
 Plattform www.gesundheit.gv.at ähnlich 
hoch ausfallen, wird wohl erst in einigen 
Jahren sichtbar sein. 

Internet:

Gesundheitsportal Österreich:
www.gesundheit.gv.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

sophia.fielhauer@chello.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at 

Laut OECD (Organisation für wirtschaftliche  
Zusammenarbeit und Entwicklung) haben die  
ÖsterreicherInnen nur Aussicht auf 59,4 ge-
sunde und beschwerdefreie Lebensjahre und 
damit deutlich weniger als der EU-Durchschnitt 
mit 60,7 Jahren. Bei einer durchschnittlichen 
Lebenserwartung von mehr als 80 Jahren gehen 
den ÖsterreicherInnen demnach mehr als  
20 Jahre an Lebensqualität durch Krankheiten  
verloren.
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D
ie Registrierung der nichtärzt-
lichen Gesundheitsberufe als um-
fassende statistische Erfassung 
wurde im aktuellen Regierungs-

übereinkommen festgehalten. Damit 
werden die Richtlinie 2005/36/EG über 
die Anerkennung von Berufsqualifikati-
onen sowie die Richtlinie 2011/24/EU 
über die Ausübung der PatientInnen-
rechte in der grenzüberschreitenden Ge-
sundheitsversorgung umgesetzt. Im Zuge 
der Registrierung sollen die Berufsberech-
tigung sowie die absolvierten Fortbil-
dungen durch die bestehenden überbe-
trieblichen Interessenvertretungen erfasst 
werden. Auch die Ausstellung eines Be-
rufsausweises ist vorgesehen. Zwischen-
zeitlich ist regierungsintern die Diskussi-
on so weit vorangeschritten, dass ein in-
terner Arbeitsentwurf vorliegt. Mit der 
Durchführung der Registrierung soll die 
Bundesarbeitskammer betraut werden. 
Allerdings bedarf es noch der parlamen-
tarischen Behandlung. Die Grundzüge 
des Entwurfes werden nachfolgend näher 
betrachtet.

Ziele der Registrierung

Durch die Registrierung soll eine Basis 
für die zukünftige Bedarfsplanung ge-
schaffen werden. Das Bundesministeri-
um für Gesundheit (BMG) schätzt, dass 
derzeit österreichweit 100.000 Personen 

im Gesundheits- und Krankenpflegebe-
reich sowie im gehobenen medizinisch-
technischen Dienst tätig sind. Exakte 
statistische Daten liegen nicht vor. An-
hand des Beispiels der Region Salzkam-
mergut soll die Problematik kurz darge-
stellt werden. Hier treffen die 
Bundesländer Oberösterreich, Steier-
mark und Salzburg zusammen. Jedes 
Bundesland ist für sich für die Begrün-
dung der freiberuflichen Ausübung des 
gehobenen Dienstes für Gesundheits- 
und Krankenpflege oder im Bereich des 
MTD-G zuständig. Aufgrund des Feh-
lens eines aussagekräftigen Registers bzw. 
einer bundesländerübergreifenden Aus-
wertung ist es nicht möglich festzustel-
len, ob es in diesen Regionen eine ausrei-
chende Versorgung mit diesen Diensten 
gibt. Ebenso liegen keine validen Zahlen 
über die Anzahl jener Personen in den 
Gesundheitsberufen vor, die in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen. 

Erleichterung der Mobilität

Ein weiteres Ziel ist die Erleichterung der 
innereuropäischen Mobilität, da eine Be-
hörde (Registerstelle) eine Bescheinigung 
über die Berufsberechtigung ausstellt. 
Dadurch ist eine rasche Anerkennung der 
Berufsqualifikation in einem anderen eu-
ropäischen Staat möglich.

Das jeweilige Berufsrecht sieht eine 
Verpflichtung zur Fortbildung vor. Ob 
dieser Fortbildungsverpflichtung nach-
gekommen wurde, wird bei der (Re-) 
Registrierung kontrolliert und kann  
bei Nichteinhaltung sogar zum Ruhen 
der Berufsberechtigung führen. Diese 
Fortbildungskontrolle ist nicht nur als  

eine berufliche Qualitätssicherungsmaß-
nahme zu betrachten, sondern spiegelt 
auch die Professionalität des Personals 
wider und dient zudem der PatientIn-
nensicherheit. 

Für einen potenziellen neuen Arbeit-
geber sind die erhobenen Daten als 
Grundlage für die Personaleinstellung 
von großem Interesse. Die bundesein-
heitliche Ausstellung von Berufsaus-
weisen wird ein Ergebnis dieser bundes-
einheitlichen Registrierung sein.

Das Register soll auch Daten für 
ELGA, insbesondere für den eHVD 
(eHealth-Verzeichnisdienst), bereitstel-
len. Eine Einspeicherung von Daten in 
ELGA kann erst nach deren Sammlung, 
Überprüfung und Wartung an einer an-
deren Stelle erfolgen. Diese Aufgabe 
kommt dem Register zu. 

Die aufenthaltsrechtlichen und be-
schäftigungsrechtlichen Voraussetzungen 
müssen weiterhin eingehalten werden. 
Deren Überprüfung ist aber keine Aufga-
be der Registrierungsbehörde.

Welche Daten werden erfasst?

Zunächst sollen Angehörige der Gesund-
heits- und Krankenpflegeberufe und  
die gehobenen medizinisch-technischen 
Dienste im Register eingetragen werden. 
Erfasst werden Daten zur Person 
(Stammdaten), Daten zur Ausbildung, 
Art der Berufsausübung, Berufs- und 
Ausbildungsbezeichnungen, absolvierte 
Fort-, Weiter- und Sonderausbildungen 
und andere Daten, die für die Führung 
des Registers erforderlich sind. Dabei ist 
die Überprüfung der absolvierten Fort-
bildungsstunden ein wichtiger Punkt. 

Autorinnen:  
Daniela Russinger

Referat Gesundheit und Pflege, AK Tirol
Manuela Blum

Eingetragene Mediatorin, AK Wien

Registrierung der Gesundheitsberufe 
Zur Anerkennung der Berufsqualifikation, im Interesse grenzüberschreitender 

Gesundheitsversorgung und zur PatientInnensicherheit. 
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Ein Teil der erhobenen Daten (zum 
Zweck der Gesundheitsversorgung) wird 
öffentlich und elektronisch zugänglich 
sein (ähnlich anderen Berufsregistern).

Durch die öffentlich zugänglichen 
Daten ist die Sicherheit gegeben, dass 
die ausgewiesenen Personen berechtigt 
sind, diesen Beruf auszuüben. Die Re-
gistrierungsbehörde überprüft aus-
schließlich die Qualifikationsnachweise 
und das Vorliegen bestimmter Urkun-
den (Leumundszeugnis, ärztliches At-
test, Fortbildung). 

Jährlich 8.000 Neuregistrierungen

Personen, die beabsichtigen, in Öster-
reich einen der oben angeführten Ge-
sundheitsberufe aufzunehmen und die 
die berufsrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllen, haben vor Ausübung ihrer be-
ruflichen Tätigkeit bei der Bundesar-
beitskammer die Aufnahme ins Register 
zu beantragen. Die Möglichkeit der elek-
tronischen Antragstellung ist geplant. 
Bei Vorliegen aller erforderlichen Unter-
lagen kann die berufliche Tätigkeit sofort 
aufgenommen werden. 

Für den Fall, dass direkt nach Beendi-
gung der Ausbildung mit einer solchen 
Berufstätigkeit begonnen wird, muss der 
Qualifikationsnachweis innerhalb einer 
Woche nachgereicht werden. Eine Regis-
trierung hat innerhalb eines Monats nach 
vollständiger Vorlage aller Unterlagen zu 
erfolgen. Wenn die Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind, wird die Registrierung 
mittels Bescheid versagt. 

Das BMG geht davon aus, dass 
 jährlich ca. 8.000 Personen neu zu regis-
trieren sein werden. Auch den Dienstge-

berInnen (z. B. Krankenanstalten, Pfle-
geheime, Verbände der Haus kran ken-
pflege) kommt eine gewisse Mitwir-
kungspflicht zu. Ihre Aufgabe besteht 
darin, die bei ihnen als (freie) Dienstneh-
merInnen beschäftigten Angehörigen der 
oben angeführten Berufsgruppen zu mel-
den. Eine elektronische Hilfestellung 
durch den Hauptverband ist angedacht. 

Die ausdrückliche gesetzliche Einbe-
ziehung des Österreichischen Gesund-
heits- und Krankenpflegeverbands und 
des Dachverbandes der gehobenen me-
dizinisch-technischen Dienste in den 
Registrierungsbeirat spiegelt die Exper-
tenrolle dieser Verbände vor allem im 
Bereich der Fortbildung wider. Die Ge-
schäftsordnung (GO) des Beirates ist 
einstimmig zu beschließen. In der GO 
wird neben den Standards für die Aner-
kennung von Fortbildungen für die Re-
Registrierung auch das Zustandekom-
men eines Beschlusses festgelegt. Die 
Stimmen der VertreterInnen von BMG, 
BAK, WKÖ, ÖGB und die Stimmen 
der VertreterInnen der beiden Verbände 
haben bei der Beschlussfassung dasselbe 
Gewicht.

Registerführung durch BAK

Die Bundesarbeitskammer und ihre neun 
Arbeiterkammern sind vom Rechnungs-
hof geprüfte Körperschaften öffentlichen 
Rechts, deren Vertretung durch Wahlen 
bestimmt wird. Dass die BAK eine 
 überbetriebliche Interessenvertretung im 
 Sinne des Regierungsprogramms ist, steht 
unzweifelhaft fest. Auch ist es nach  
den Bestimmungen des Arbeiterkammer-
gesetzes möglich, hoheitliche Aufgaben 

auf die Bundesarbeitskammer zu über-
tragen. Schon jetzt ist es die gesetzliche 
Aufgabe der AK, die beruflichen Interes-
sen der ArbeitnehmerInnen zu vertreten 
und zu fördern.

Alle Anforderungen erfüllt

Dass die AK zur Führung von Registern 
faktisch befähigt ist, zeigt sich dadurch, 
dass bundesweit insgesamt mehr als drei 
Millionen Mitglieder erfasst sind. Durch 
die alle fünf Jahre stattfindende Wahl, bei 
der alle Mitglieder wahlberechtigt sind, 
und durch die Inanspruchnahme von Ser-
viceleistungen der AK ist fachliche Erfah-
rung im Aufbau von umfangreichen per-
sonenbezogenen Datenbanken sowie in 
deren Führung und Wartung vorhanden. 
Die zahlreichen und allgemein gut be-
kannten sowie mit guter Infrastruktur aus-
gestatteten Einrichtungen der AK in allen 
Bundesländern, in den Landeshauptstäd-
ten und in den politischen Bezirken ma-
chen eine persönliche Kontaktaufnahme 
auf direktem Weg relativ einfach möglich. 
Damit sind auch die Anforderungen des 
Ministeriums an einen dezentralen Regis-
trierungspartner erfüllt.

Internet:

Mehr Infos unter:
tinyurl.com/c2cy8h7

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorinnen

daniela.russinger@ak-tirol.com
manuela.blum@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Durch die Registrierung soll eine Basis für die 
 zukünftige Bedarfsplanung geschaffen werden. Das 
BMG schätzt, dass derzeit österreichweit 100.000 
Personen im Gesundheits- und Krankenpflege-
bereich sowie im gehobenen medizinisch-tech-
nischen Dienst tätig sind. Exakte statistische Daten 
liegen nicht vor.

http://bmg.gv.at/cms/home/attachments/2/9/2/CH1002/CMS1286285894833/broschuere_gesundheitsberufe-april_2012.pdf
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E
in nasskalter Novembermorgen um 
5 Uhr früh im 16. Wiener Gemein-
debezirk. Auf den dunklen Straßen 
kreuzen sich die Wege von einigen 

wenigen zu spät Heimkommenden und 
Menschen auf dem Weg in die Arbeit: 
unter ihnen viele Reinigungskräfte, 
SchichtarbeiterInnen und Anja, die einen 
einstündigen Arbeitsweg mit U-Bahn 
und Bus zu ihrem Arbeitsplatz in einem 
Wiener Vorort vor sich hat. Um 4 Uhr 
30 hat sie der Wecker aus ihren Träumen 
gerissen. Frühes Aufstehen ist Anja schon 
immer unangenehm gewesen. Aber seit 
sie unter Schlafstörungen leidet – bedingt 
durch ständig wechselnde Arbeitszeiten 
inklusive Nachtschichten –, wird jedes 
Aufstehen um diese Uhrzeit zu einem 
Kraftakt.

120 Stunden für 1.200 Euro netto

Anja ist Behindertenbetreuerin und ar-
beitet 30 Wochenstunden in einer Wohn-
gruppe für Menschen mit Mehrfachbe-
hinderungen. In einer Wohngruppe ar-
beiten bedeutet, immer dann Dienst zu 
haben, wenn die meisten anderen Men-
schen frei haben. Zu den üblichen Ar-
beitszeiten von 9 bis 16 Uhr sind die Kli-
entInnen selbst an ihrem Arbeitsplatz in 
einer Werk- oder Tagesheimstätte. Zu 
allen anderen Zeiten werden sie in ihrer 
Wohngruppe betreut. Dementsprechend 
setzt sich Anjas Arbeitszeit aus Früh-  
(6–9 Uhr), Spät- (16–21 Uhr), geteilten 
(6–9 und 16–21 Uhr an einem Tag) und 
Wochenenddiensten sowie Nachtschich-

ten zusammen. Sie verdient inklusive Zu-
schläge netto etwas mehr als 1.200 Euro 
im Monat.

Nun steht Anja in warme Kleidung 
eingepackt am Bahnsteig und friert. In 
der U-Bahn nimmt sie die am Nebensitz 
liegende Gratiszeitung und blättert sie 
durch. Sie versucht sich mit den Augen 
an irgendwelchen Überschriften festzu-
halten, um nicht einzuschlafen: „Sechs 
Millionen Euro Honorar für 6-seitiges 
Gutachten“ steht da zum Beispiel. Sechs 
Millionen ... wie lange sie wohl dafür ar-
beiten müsste? Um diese Uhrzeit eine zu 
schwierige Kopfrechnung (bei ihrem 
Gehalt sind es etwas mehr als 300 Jahre).

Eine Stunde Fahrzeit

Als Anja nach einer Stunde Fahrzeit um 
sechs Uhr die Wohngruppe betritt, sind 
ihre Arbeitskolleginnen und -kollegen 
schon da. Zu dritt sind sie für die Betreu-
ung der acht geistig, körperlich und 
mehrfachbehinderten Menschen zustän-
dig. Anja geht zuerst zum Zimmer von 
Eva. Sie ist eine ihrer „Lieblinge“. Eva 
kann nicht sprechen, reagiert aber sehr 
stark auf Musik. Wenn Anja den Bewoh-
nerInnen etwas vorsingt, ertastet Eva oft-
mals Anjas Kehlkopf und strahlt dabei, 
weil sie die Vibrationen spürt. Als Anja 
aber heute früh morgens kurz nach sechs 
Uhr Evas Zimmer betritt, drängt sich ihr 
ein stechender Geruch nach Stuhlgang 
in die Nase. Eva steht mitten im Zimmer. 
Ihr Gesicht ist komplett mit Kot be-
schmiert. „Kriegsbemalung“ nennt es 
Anja, wenn sie es nachher ihren Kolle-
ginnen und Kollegen erzählt. Sie versucht 
mit einer Prise zynischem Humor solche 

Grenzsituationen zu verarbeiten. Im Mo-
ment ist ihr aber gar nicht zum Lachen 
zumute. Anja nimmt Eva an der Hand 
und führt sie ins Badezimmer. Dort hilft 
sie ihr in die Badewanne, wo sie ihr den 
Pyjama und die Windel ausziehen kann. 
Die nächsten Schritte erfolgen automa-
tisch, mit dieser Situation ist Anja schon 
oft konfrontiert gewesen: Windel entsor-
gen, Eva abduschen, damit der gröbste 
Schmutz weg ist, frisches Wasser einlas-
sen, dabei Evas Lieblingslied vorsummen, 
Boden am Weg zum Zimmer aufwa-
schen, Bettwäsche abziehen und zur 
Waschmaschine bringen. Jetzt ist alles 
wieder sauber – doch der Geruch bleibt 
noch länger in der Nase hängen. Aber 
Anja hat keine Zeit sich damit aufzuhal-
ten. Jan und Birgit müssen noch geweckt 
und rechtzeitig zum Frühstück gebracht 
werden. 

Jan ist Epileptiker, geistig stark be-
einträchtigt und sitzt die meiste Zeit im 
Rollstuhl. Wenn man Geduld aufbringt, 
kann er erstaunlich viel selbst erledigen. 
Doch wo soll Anja jetzt die Zeit her-
nehmen? Sie weiß, dass es nicht den 

Geteilter Dienst ist  
doppeltes Leid

Aus dem harten Arbeitsalltag einer Behindertenbetreuerin.

Autor: Christian Zickbauer
Freier Journalist I n f o & n e w s

Soziale Arbeit ist mehr wert!

Anja und ihre Kolleginnen und Kollegen 
brauchen:

 » mehr Budgetmittel für den Sozial- und 
Pflegebereich von der öffentlichen Hand,

 » deutliche Lohnerhöhungen (derzeit 
liegt das Lohnniveau 18 Prozent unter 
dem Durchschnittseinkommen),

 » Maßnahmen gegen Burn-out (z. B. 
sechs Wochen Urlaub).
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fachlichen Richtlinien entspricht, aber 
bevor sie Jan jetzt eine halbe Stunde bei 
der Körperwäsche assistiert, erledigt sie 
das in fünf Minuten selbst. Nachdem sie 
auch Birgit bei der Körperpflege gehol-
fen und Eva fertig gewaschen und ange-
zogen hat, ist es höchste Zeit, das Früh-
stück herzurichten.

Mehr als eine Herausforderung

„Wochenende heimfahren“, sagt Bewoh-
nerin Petra, während alle gemeinsam 
beim Frühstück sitzen. Es ist Petras Lieb-
lingssatz. Täglich wiederholt Petra ihn 
unzählige Male. „Ja, dieses Wochenende 
fährst du zu deinen Eltern“, geht Anja 
auf Petra ein. Gleichzeitig ist es jetzt ihre 
Aufgabe, Jan zu motivieren, seine Medi-
kamente zu nehmen. Klingt einfach, en-
det jedoch häufig in einer fast einstündi-
gen Prozedur, da Jan sich oft weigert. 
Aber ohne Medikamente folgen epilep-
tische Anfälle. Diese Situationen sind für 
Anja immer eine besondere Herausfor-
derung. Doch während sie nun auf Jan 
eingeht, sagt Petra mittlerweile schon 
zum fünften Mal: „Wochenende heim-
fahren.“ Sie fordert eine Reaktion von 
Anja. Kommt keine, wird Petra immer 
lauter und aufdringlicher, bis sie sich vor 
Anja stellt und ihr den Satz direkt ins Ge-
sicht schreit. Daher lieber zumindest je-
des fünfte Mal auf den Satz eingehen. Bei 
Jan hat sie heute Glück: Sie findet den 
richtigen Draht zu ihm und die Medika-
mentenaufnahme klappt zu ihrer Erleich-
terung gut. Ein Blick auf die Uhr: 8 Uhr 
30, in einer halben Stunde müssen die 
BewohnerInnen in der Werkstatt sein. In 
dieser Zeit muss Anja bei drei Betreuten 

dafür sorgen, dass ihre Zähne geputzt 
sind, sie auf der Toilette waren und in 
Winterkleidung rechtzeitig in der Werk-
statt eintreffen. Dazwischen „Wochenen-
de heimfahren“ beantworten. Neun Uhr: 
Geschafft. Erstmals Gelegenheit zum 
Verschnaufen.

Eine Zigarettenlänge ist noch Zeit, 
um mit den Kolleginnen und Kollegen 
zu tratschen, dann geht es zurück zur 
Busstation. Kurz nach 10 Uhr ist Anja 
daheim. Ihr Kopf pocht, sie ist müde. 
Sie legt sich hin und döst mehr schlecht 
als recht bis Mittag. Danach eine Klei-
nigkeit kochen und essen, einkaufen, 
Wohnung aufräumen, und dann geht es 
heute zum zweiten Mal zur Arbeit. Um 
16 Uhr beginnt der zweite Teil des ge-
teilten Dienstes. Nach der Jause mit den 
BewohnerInnen steht heute ein gemein-
samer Spaziergang auf dem Programm. 
Drei BetreuerInnen und acht Bewohne-
rInnen machen sich auf den Weg. Anja 
schiebt Jan im Rollstuhl über den engen 
Gehsteig, während sie auch immer ein 
Auge auf zwei, drei andere Bewohne-
rInnen hat. „Wochenende heimfahren“, 
ertönt es hinter ihr. Manchmal empfin-
det Anja diesen Satz wie eine Folter, wie 
einen Wassertropfen, der in einem ganz 
stillen Raum immer wieder ganz laut ins 
Waschbecken kracht. Plötzlich be-
kommt Eva einen epileptischen Anfall. 
Beinahe wäre sie umgefallen, doch gera-
de noch rechtzeitig kann Anja sie von 
hinten umklammern und stützen. Sie 
muss dabei ihre ganze Körperkraft auf-
bringen, die Handgelenke schmerzen. 
Der Anfall ist aber zum Glück rasch vor-
bei. Wieder zurück in der Wohngruppe 
kommen sich Eva und Petra im wahrs-

ten Sinne des Wortes in die Haare: Eva 
reißt Petra ein ganzes Haarbüschel aus. 
Als Anja einschreitet, ist der Streit ei-
gentlich schon wieder vorbei. Petra 
wimmert. Und Anja könnte mitheulen 
– warum hat sie verdammt noch mal 
nicht schneller reagiert? Was werden 
 Petras Angehörige sagen? Doch jetzt ist 
keine Zeit darüber nachzudenken. Es ist 
18 Uhr, Zeit fürs Abendessen. Danach 
bleibt noch etwas Zeit für gemeinsames 
Musizieren, begleitet von „Wochenende 
heimfahren“.

Fünf Stunden Schlaf

Bevor sich Anja um 21 Uhr 15 in den 
Bus setzt, kommt das abendliche Hygie-
ne-Ritual dran. Um halb elf ist Anja nach 
insgesamt vier Stunden Fahrzeit an die-
sem Tag daheim. Endlich im Bett, 
schmerzen Rücken und Handgelenke. 
Gedanken kreisen um Evas „Kriegsbema-
lung“, ihren epileptischen Anfall und den 
Vorfall mit Petra. „Wochenende heim-
fahren“, dröhnt es in ihren Ohren. „Wo-
chenende zwei Mal Spätschicht“, denkt 
sich Anja, schließt die Augen und dreht 
sich zur Seite. In fünf Stunden läutet der 
Wecker ...

Internet:

Mehr Infos unter: 
www.behindertenarbeit.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

christian.zickbauer@gmail.com
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Auf den dunklen Straßen kreuzen sich die Wege 
von einigen wenigen zu spät Heimkommenden 
und Menschen auf dem Weg in die Arbeit: unter 
ihnen viele Reinigungskräfte, Schichtarbeite-
rInnen und Anja, die einen einstündigen Ar-
beitsweg mit U-Bahn und Bus zu ihrem Arbeits-
platz in einem Wiener Vorort vor sich hat.
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A
uch wenn manche 80-Jährige 
noch Marathons laufen oder die 
Welt bereisen, angesichts der per-
manent steigenden SeniorInnen-

quote steht schon heute fest, dass der 
Anteil all jener, die Pflege und Unterstüt-
zung im Alltag brauchen, in den nächs-
ten Jahren weiter zunehmen wird. Die 
Frage lautet nicht nur, wer das dann über-
nehmen soll bzw. will, sondern auch, wie 
diese Pflege finanziert werden kann. 

Manches kann man sich einfach 
nicht aussuchen, etwa ob man sich von 
einem Schlaganfall im 76. Lebensjahr 
wieder fast völlig erholt oder danach 
noch lange Zeit Pflege benötigt. In letz-
terem Fall ist es durchaus möglich, dass 
vorhandenes Vermögen zur Finanzie-
rung der Pflege herangezogen wird. Das 
mühsam Ersparte wird dann ganz 
schnell weniger. Pech für eventuelle 
Kinder und andere Erbberechtigte – au-
ßer diesen wurde das Vermögen oder 
ein Teil davon vielleicht schon vorher 
überschrieben. Pech wiederum, wenn 
dies alles in Kärnten oder der Steier-
mark passiert. Dort gibt es seit ca. einem 
Jahr wieder den Angehörigen-Regress. 

Vorgezogene Erbschaftssteuer

Als vorgezogene Erbschaftssteuer, die nur 
bei Pflegebedürftigkeit eingehoben wer-
de, bezeichnet Bernhard Achitz den An-
gehörigen-Regress. Der leitende Sekretär 
des ÖGB sieht keine Alternative zur Steu-
erfinanzierung des Pflegesys tems: „Nur 
so kann verhindert werden, dass immer 

mehr Menschen in private Pflegeversi-
cherungen mit Prämienaufschlägen für 
RisikopatientInnen abwandern – was au-
tomatisch zu einer Zwei-Klassen-Versor-
gung führen würde.“ 

Pflegefonds bis 2016 gesichert

Die Finanzierung des 2011 eingerichte-
ten Pflegefonds ist bis 2016 gesichert. 
Der Fonds soll Zuschüsse von insgesamt 
rund 1,3 Mrd. Euro an die Länder zur 
teilweisen Abdeckung des Aufwands für 
die Sicherung sowie für den bedarfsge-
rechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- 
und Pflegedienstleistungsangebotes in 
der Langzeitpflege verteilen. Die Mittel 
werden zu zwei Dritteln vom Bund und 
zu einem Drittel von den Ländern und 
Gemeinden aufgebracht. Mit dem Pfle-
gefonds sollen in den Bereichen der (teil-)
stationären und mobilen Betreuungs- 
und Pflegeeinrichtungen sowie in der 
Kurzzeitpflege, aber auch bei alternativen 
Wohnformen und im Case- und Care-
management langfristige Sicherungs-, 
Auf- und Ausbaumaßnahmen durchge-
führt werden. Durch die Einrichtung ei-
ner österreichweiten Pflegedienstleis-
tungsdatenbank und -statistik sollen 
Transparenz und Vergleichbarkeit ge-
währleistet, aber ebenso bedarfsgerechte 
Planungen möglich werden. Die Länder 
sind verpflichtet, alljährlich dem Sozial-
ministerium entsprechende Daten, Ana-
lysen und Pläne vorzulegen. 

Allgemein herrscht Einigkeit darü-
ber, dass die Kosten für Pflege und Be-
treuung weiter steigen werden. Nicht 
zuletzt durch die verstärkte Erwerbstä-
tigkeit von Frauen, die steigende Anzahl 

von Singlehaushalten sowie die zuneh-
mende Mobilität am Arbeitsmarkt (was 
auch größere geografische Distanzen 
zwischen den Familienmitgliedern be-
deutet) ist eine vermehrte Nachfrage 
nach professionellen sozialen Diensten 
zu erwarten. Das Sozialministerium 
prognostiziert bis 2020 einen Mehrbe-
darf von 6.500 Pflegekräften im statio-
nären und 6.400 Personen im mobilen 
Bereich. Willibald Steinkellner, stv. 
 vida-Vorsitzender: „Wir rechnen bis da-
hin mit zusätzlichen Kosten von rund 
zwei Milliarden Euro für Pflege- und 
Betreuungsvorsorge. Daher haben wir 
gemeinsam mit der GPA-djp ein lang-
fristiges und solidarisches Finanzie-
rungsmodell entwickelt: Eine Milliarde 
sollte aus Vermögenssteuern, 450 Milli-
onen aus der wieder einzuführenden 
Erbschaftssteuer kommen, der Rest aus 
zweckgewidmeten Lenkungssteuern so-
wie aus Steuern auf Stiftungen und be-
sonders hohe Einkommen.“

Gezwungen, den Beruf aufzugeben

Abgesehen von der Finanzierung besteht 
aber auch in einigen anderen Bereichen 
dringender Handlungsbedarf. Denn 
derzeit werden noch 80 Prozent der Pfle-
gearbeit innerhalb der Familie und über-
wiegend von Frauen erbracht. Achitz: 
„Viele Frauen sind praktisch gezwungen, 
ihren Beruf aufzugeben, wenn sie mit 
einem Pflegefall in der Familie konfron-
tiert sind. Aus diesem Grund fordert der 
ÖGB einen Rechtsanspruch auf Teilzeit-
arbeit für jene Menschen, die vorüber-
gehend einen nahen Angehörigen pfle-
gen müssen.“ 

Autorin: Astrid Fadler
Freie Journalistin

Luxus Pflege?
2030 wird jeder/jede neunte ÖsterreicherIn über 75 sein, ein Teil pflegebedürftig. 

Es gilt, rechtzeitig vorzusorgen – durch entsprechende politische Maßnahmen. 
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Das WU-Forschungsinstitut für Al-
tersökonomie hat in einem Forschungs-
projekt rund 900 Erwerbstätige in 
Wien mit und ohne Betreuungsver-
pflichtungen für pflegebedürftige al-
ternde Angehörige befragt. Es stellte 
sich heraus, dass erwerbstätige pfle-
gende Angehörige zum Teil produk-
tiver als ihre Kolleginnen und Kollegen 
arbeiten – solange sich die Belastungen 
in Grenzen halten. Das könnte damit 
erklärt werden, dass informelle Pflege 
organisatorische Fähigkeiten, Selbstma-
nagement und das Vertrauen in die ei-
genen Kompetenzen erhöht. Auch hier 
könnten von Maßnahmen für eine bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie alle Beteiligten profitieren.

Pflegende inhomogene Gruppe

Allerdings sollten pflegende Angehörige 
nicht einfach als homogene Gruppe be-
trachtet werden, die Auswertungen nach 
Geschlecht etwa ergaben ein differenzier-
tes Bild. Bei zeitlich hoher Beanspru-
chung durch die Pflege denken Frauen, 
aber nicht pflegende Männer, dass sie den 
Arbeitsplatz binnen zwei Jahren wechseln 
werden. Flexible Arbeitszeiten erhöhen 
also die Bindung von Frauen an ihren 
Arbeitsplatz. Im Gegensatz dazu zeigte 
die Studie, dass pflegende Männer, die 
die Situation körperlich besonders an-
strengend empfinden, damit rechnen, in 
den folgenden zwei Jahren ganz aus dem 
Arbeitsmarkt auszusteigen.

Pflegearbeit kann krank machen – 
das wissen nicht nur pflegende Angehö-
rige, sondern besonders all jene, die in 
Betreuung und Pflege beruflich tätig 

sind. Laut Österreichischem Arbeitsge-
sundheitsmonitor der AK Oberösterrei-
ch sind Pflegekräfte zwar mit Berufssitu-
ation und Einkommen zufriedener als 
durchschnittliche ArbeitnehmerInnen, 
aber überdurchschnittlich viele finden 
es sehr unwahrscheinlich, den Beruf bis 
zur Pensionierung ausüben zu können. 
Zu den körperlichen Anstrengungen 
kommt die fast durchwegs alltägliche 
Überschreitung der vereinbarten Ar-
beitszeiten. 

In der 24-Stunden-Betreuung zu 
Hause sind derzeit vorwiegend selbst-
ständige PersonenbetreuerInnen tätig, 
die über Agenturen vermittelt und von 
den KlientInnen bezahlt werden. In der 
Regel handelt es sich dabei um Schein-
selbstständigkeit, denn es besteht eine 
persönliche und wirtschaftliche Abhän-
gigkeit der BetreuerInnen. Um den vor 
rund zwei Jahren eingeführten Gewer-
beschein als PersonenbetreuerIn zu er-
halten, ist im Übrigen keinerlei Qualifi-
kation erforderlich. Durch diese 
Möglichkeit wurde die Situation für die 
meist aus ehemaligen Ostblockländern 
kommenden BetreuerInnen zwar ver-
bessert, zufrieden ist damit aber fast 
 niemand. 

Forderungen

Zusammengefasst ergeben sich folgende 
Forderungen:

 »  Anstellung der Personenbetreue-
rInnen in entsprechenden Trägerorgani-
sationen und entsprechende Aus - 
bildung,

 »  leistungsgerechte Bezahlung für 
 Pflegepersonal,

 »  alternsgerechte Gestaltung von 
 Arbeitsplätzen im Bereich Pflege und Be-
treuung,

 »  verbindliche Qualitätskriterien in der 
Ausbildung,

 »  Rechtsanspruch auf Teilzeitarbeit für 
Pflegende,

 »  Valorisierung des Pflegegeldes,
 »  besserer Informationsfluss sowohl zwi-

schen den einzelnen Organisationen/In-
stitutionen als auch zu den Betroffenen 
und deren Angehörigen.

„Wege aus der Krise“

Die Initiative „Wege aus der Krise“ hat 
für 2013 ein sozial gerechtes und nach-
haltiges Zivilgesellschaftliches Zukunfts-
budget erarbeitet. Darin werden auch 
Investitionen zur Verbesserung der Pflege 
berücksichtigt. Maßnahmen wie Valori-
sierung bzw. Erhöhung des Pflegegeldes, 
Anpassung der Einkommen von Pflege-
kräften, verbesserte Ausbildung, Ausbau 
mobiler Pflege werden darin mit 332 
Mio. Euro budgetiert. Gleichzeitig wurde 
ein positiver Beschäftigungseffekt im 
Wert von sieben Mrd. Euro errechnet. 

Internet:

Mehr Infos unter:
www.wege-aus-der-krise.at

 Forschungsinstitut für Altersökonomie:
www.wu.ac.at/altersoekonomie
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Manches kann man sich einfach nicht aussu-
chen, etwa ob man sich von einem Schlaganfall 
wieder erholt oder noch lange Zeit Pflege 
 benötigt. In letzterem Fall kann es durchaus 
passieren, dass vorhandenes Vermögen zur 
 Finanzierung der Pflege herangezogen wird.
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AK plus: Im Jahr 2000 beschloss die Hauptversamm-
lung der Bundesarbeitskammer mit dem Aktionspro-
gramm „AK plus“ eine Leistungsoffensive für Mit-
glieder. Besonders beliebtes AK-plus-Produkt ist der 
AK-Bildungsgutschein für die berufliche Weiterbil-
dung. Fast 63.000 dieser Gutscheine für Weiterbil-
dung wurden 2010 von Mitgliedern eingelöst.  
(Seite 13)

AUVAsicher: Präventionsmodell der AUVA zur Verbes-
serung der Arbeitssicherheit in Klein- und Mittel-
betrieben. In Zusammenarbeit mit freiberuflichen 
ArbeitsmedizinerInnen, Sicherheitsfachkräften und 
privaten Sicherheitszentren wird für Betriebe mit bis 
zu 50 MitarbeiterInnen die gesetzlich vorgeschrie-
bene sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 
Betreuung kostenlos angeboten. Unternehmen, die 
Filialen an mehreren Standorten haben, dürfen ins-
gesamt nicht mehr als 250 ArbeitnehmerInnen be-
schäftigen. (Seite 19)

Bundesgesundheitskommission (BGK): Organ der 
Bundesgesundheitsagentur (BGA) zur Planung, 
Steuerung und Finanzierung des Gesundheitswesens 
auf Bundesebene. Die BGK setzt sich zusammen aus 
VertreterInnen des Bundes, der Sozialversicherung, 
aller Länder, der Interessenvertretungen der Städte 
und Gemeinden, der konfessionellen Krankenan-
stalten, der Patientenvertretungen und der Österrei-
chischen Ärztekammer sowie weiteren nicht stimm-
berechtigten Mitgliedern. Für Beschlussfassungen 
ist trotz Bundesmehrheit in der Regel das Einverneh-
men mit den Ländern und dem Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger herzustellen. (Seite 15)

Bundes-Zielsteuerungskommission: Im Rahmen 
der Gesundheitsreform hat man sich Ende 2012 auf 
zwei Bund-Länder-Vereinbarungen geeinigt – eine 
zur Zielsteuerung und die zweite zur Finanzierung des 
Gesundheitswesens. Für die gemeinsame Planung 
und Steuerung der niedergelassenen Ärzte und der 
Spitäler sind die sogenannten Zielsteuerungskom-
missionen auf Bundesebene und in den Ländern 
zuständig. Diese schreiben vor, wohin sich das Ge-
sundheitssystem entwickeln soll und wo welche 
Leistungen angeboten werden. Der Bundeszielsteue-
rungskommission gehören je vier Vertreter des 
Bundes, der Länder und der Sozialversicherung an. 
(Seite 15)

Clinical Document Architecture (CDA): Standard für 
die maschinelle Verarbeitung und den institutsüber-
greifenden elektronischen Austausch medizinischer 
Dokumente. Dabei entspricht ein CDA-Dokument 
einem klinischen Dokument (z. B. Arztbrief, Befund-
bericht). Es erfolgt keine Zusammenfassung mehre-
rer Dokumente, wie etwa in einer Patientenakte. 
(Seite 38)

Dienstleistungsrichtlinie: Von der EU-Kommission 
2004 präsentierter Entwurf zur Dienstleistungsfrei-
heit, nach dem das Herkunftslandprinzip als grund-
sätzliche Regel festgeschrieben werden sollte. Dies 
hätte bedeutet, dass Unternehmen grundsätzlich nur 
die Standards ihres Herkunftslandes einhalten müs-
sen und nicht an die (möglicherweise strengeren 

Vorschriften) des Tätigkeitsortes gebunden sind. 
Nach massiven gewerkschaftlichen Protesten in ganz 
Europa und nach einem klaren Votum des Europä-
ischen Parlaments wurde das Herkunftslandprinzip 
entschärft und auch weitere Verbesserungen in der 
Dienstleistungsrichtlinie vorgenommen. (Seite 13)

Disease-Management: systematisches Behand-
lungsprogramm für chronisch kranke bzw. pflegebe-
dürftige Menschen, das auf fundierten medizinischen 
Erkenntnissen basiert. (Seite 14)

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesund-
heitsschutz am Arbeitsplatz (EU-OSHA): EU-Organi-
sation mit dem Ziel, Arbeitsplätze sicherer, gesünder 
und produktiver zu gestalten bzw. den Wissensstand 
dazu zu verbessern. Sie setzt sich aus Repräsen-
tanten dreier Gruppen zusammen: VertreterInnen  
der Regierungen der Mitgliedsstaaten, der Arbeit-
geberInnen und ArbeitnehmerInnen. Seit 2011 ist  
die österreichische Arbeitsmedizinerin Christa 
 Sedlatschek Direktorin der EU-OSHA. Die Amtszeit 
beträgt fünf Jahre und kann einmal verlängert 
 werden.  (Seite 34)

Forensische Psychologinnen und -psychologen: 
befassen sich unter anderem mit psychologischen 
Fragestellungen bei Gerichtsverfahren, mit der rich-
terlichen Urteils bildung und mit Psychotherapie im 
Strafvollzug. In der Praxis treten sie vor allem als 
GutachterInnen auf. (Seite 20)

Gonarthrose: Kniegelenksarthrose, vorzeitiger Ver-
schleiß der knorpeligen Gelenkflächen im Knie.   
(Seite 37)

habituell: gewohnheitsmäßig, zur Gewohnheit ge-
worden (Seite 12)

Kategorischer Imperativ: Der Philosoph Immanuel 
Kant (1724–1804) hat als einer der ersten Denker 
erkannt und deklariert, dass die Menschen ihren 
Verstand gebrauchen und sich nicht von anderen 
leiten lassen sollen. Sein kategorischer Imperativ 
„Handle nur nach derjenigen Maxime, von der du 
zugleich wollen kannst, dass Sie ein allgemeines 
Gesetz werde“ gilt als einer der Leitsätze der Auf-
klärung. (Seite 31)

Kohärenz: (innerer) Zusammenhang (Seite 37)

Konsistenz: Grad und Art des Zusammenhalts eines 
Stoffes; strenger gedanklicher Zusammenhang, 
 Logik (Seite 37)

Landesgesundheitsfonds: Die neun Landesgesund-
heitsfonds sollen unter Berücksichtigung gesamt-
ökonomischer Auswirkungen die Vorgaben und 
Grundsätze der Bundesgesundheitsagentur konkre-
tisieren und umsetzen. Außerdem ist die Finanzie-
rung von öffentlichen und bestimmten privaten ge-
meinnützigen Krankenanstalten eine wesentliche 
Aufgabe der Gesundheitsfonds. Das oberste Organ 
der Gesundheitsfonds ist die jeweilige Gesundheits-
plattform. Ihr gehören unter anderen VertreterInnen 
des jeweiligen Landes, der Sozialversicherung, des 
Bundes, der Interessenvertretungen der Städte und 
Gemeinden, der konfessionellen Krankenanstalten, 

der Patientenvertretungen sowie der Ärztekammer 
an. (Seite 15)

Lenkungssteuer: Staatliche Steuer mit dem Ziel, das 
Verhalten der Steuerzahlenden in eine erwünschte 
Richtung zu lenken, wie etwa die Kfz-Steuer, durch 
die Fahrzeuge mit weniger Hubraum (= niedrigerer 
Benzinverbrauch) begünstigt werden. (Seite 44)

Manual: Handbuch, ausführliche Anleitung (Seite 21)

Multimorbidität: gleichzeitiges Bestehen mehrerer 
Krankheiten bei einer Person (Seite 14)

Österreichischer Strukturplan Gesundheit (ÖSG): 
verbindlicher Rahmenplan für die integrierte Pla-
nung der österreichischen Gesundheitsversorgungs-
struktur. Er basiert auf der zwischen dem Bund und 
allen Bundesländern getroffenen Vereinbarung (15a-
Vereinbarung). Der ÖSG wurde erstmals 2006 erstellt. 
Die nunmehr vierte Revision, der ÖSG 2012, wurde 
Ende 2012 von der Bundesgesundheitskommission 
beschlossen und ist mit diesem Datum in Kraft ge-
treten. (Seite 15)

Segregation: Trennung, Ausscheidung, Aufspaltung 
(Seite 29)

Siderose: Erkrankung, bei der Eisensalze im Orga-
nismus abgelagert werden (Eisenspeicherkrankheit). 
Man unterscheidet primäre (angeborene) und sekun-
däre (erworbene) Siderosen. Die wichtigste primäre 
Siderose ist die klassische genetisch bedingte Hä-
mochromatose, die unbehandelt zu Schäden an ver-
schiedenen Organen führen kann. Bei der Schweißer-
lunge kommt es nicht nur zu den für Siderosen ty-
pischen dunklen, sondern auch zu hellen Ablage-
rungen in der Lunge, da in der Regel mehrere ver-
schiedene Schadstoffe eingeatmet wurden. Betrof-
fene leiden unter Atemnot bei Belastung, später auch 
in Ruhe. Erst wenn sich nachweislich durch Schweiß-
rauch und Gase am Arbeitsplatz eine Lungenfibrose 
entwickelt hat, ist die Anerkennung als Berufskrank-
heit möglich. (Seite 37)

Silikose: Lungenkrankheit, die durch Einatmen von 
mineralischem Staub verursacht wird. Es kommt  
zu knotenarten Bindegewebeneubildungen, die zu 
chronischer Bronchitis und später zum Tod durch 
Ersticken führen. (Seite 36)

valid: kräftig, gesund, rechtskräftig (Seite 40)

Von der Leyen, Ursula: deutsche CDU-Politikerin, 
geb. 1958; seit Ende 2009 Bundesministerin für 
 Arbeit und Soziales. (Seite 31)

Weißfingererkrankung (auch Raynaud-Syndrom): 
Gefäßerkrankung, bei der Hände und/oder Füße an-
fallsweise erblassen, manchmal sind auch Ohren 
oder Nase betroffen. Das Syndrom verläuft meist 
dreiphasig, Blässe durch Minderdurchblutung, dann 
Blauverfärbung und schließlich vermehrte Durchblu-
tung (Pochen, Erröten, Kribbeln). Spätfolgen der 
Krankheit können Nekrosen und Gangräne durch 
Gefäßschäden sein. Die Erkrankung kann genetisch 
bedingt sein sowie nach Vergiftungen oder durch 
Traumen wie Presslufthammerarbeit entstehen. 
 (Seite 36)
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Gesund, sozial und nacHHalTiG manaGen
Handbuch für verantwortungsvolle Führungskräfte

Varia
gerald Musger (Hrsg.)
2013  ||  198 seiten  ||  euR 24,90
IsBn: 978-3-7035-1607-8

eine gute Führungskraft werden? Das ist erlernbar, wenn die grundlegende Aus bildung gegeben 
ist, wenn die betrieblichen Rahmenbedingungen passen und wenn die eigene einstellung 
stimmt. Wohlgemeinte Anleitungen und Ratschläge gibt es  zuhauf. Viele unternehmen schrei-
ben sich ihre „Corporate social Responsibility“ auf die Fahnen und in  interne Regeln. Aber was 
steckt hinter der glänzenden Fassade? 

Dieses Handbuch richtet einen neuen und speziellen Blickwinkel auf das thema. Fach- und 
Führungskräfte aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen sprechen aus eigener erfahrung und 
geben ihre empfehlungen zu praktischen Fragen: Wie leite ich ein Mitarbeitergespräch, damit 
es gelingt? Was kann ich als Führungskraft für echte gleichberechtigung tun? Wie kann die 
Burnout-gefahr gestoppt werden? Wie nehme ich meine Verantwortung wahr, Mobbing zu ver-
hindern bzw. abzustellen? Wie lassen sich unvermeidliche Konflikte produktiv managen? Wie 
lassen sich die Daten und die Privatsphäre der MitarbeiterInnen gleichermaßen schützen?

Mit Beiträgen von: georg Bundy, Peter grüner, Andrea Kampelmühler, Herbert Kasberger, Christian 
Krall, Johann Mair, gerald Musger, Anna Musger-Krieger, Max steinhäusler, Herbert Waloschek.
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